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Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 21 (1873) 

II. 

Die Verfassungs -Krisis in Steiermark 
zur Zeit de1· ersten französischen Revolution. 

Von 

Professor Dr. H. J. ßidermann. 

Der Tod Kaiser Joseph's II. gilt für einen Wendepunkt 
der österreichischen Verfassungsgeschichte. Und er ist es auch . 
. Doch in einem an d e r e n Sinne, als in welchem man diese 
Bezeichnung hierauf anzuwenden pflegt. 

Von ihm datirt allerdings das scheinbare Wiederauf
leben der Provinzialstände, welche man sich unter Joseph II. 
ganz ausser Wirksamkeit gesetzt denkt. Der Thronfolger, Leo
pold II., geizte aber kaum nach dem Ruhme eines Restaurators 
und dennoch haben Geschichtschreiber des In- und Auslandes 
ihm diesen Titel bereitwilligst zuerkannt. Auch Viele unter 
seinen Zeitgenossen feierten ihn als solchen, so weit sie 
an seiner bezüglichen Wirksamkeit Gefallen fanden. Es 
ist richtig, dass derselbe, besonders beim Antritte seiner Re
gierung, sich das Ansehen gab, als huldigte er diesfalls Re
gierungsgrundsätzen, die denen seines Vorgängers diametral 
entgegengesetzt waren. Dennoch stimmte <lie Sinnesrichtung 
beider darin vollkommen überein, dass sie das Ständewesen, 
so wie es sich ihnen aufdrängte, nicht aufkommen 
zu lassen entschlossen waren und wenn Leopold IT. 
Anfangs :Miene machte, den bezüglichen Zumuthungen sich zu 
fügen, so geschah es doch nur, um hintendrein d e n S t ä n
d e n als so 1 c h e n mit einer Entschiedenheit, welche Joseph IT. 
hierin nie an den Tag gelegt hatte, die Existenzberechti
gung abzusprechen oder doch sie zu einer Art principieller Resig-
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nation zu nöthigen, wie sie Joseph II. ihnen bei aller Schroff
heit seines Gebarens nie auferlegt hatte. 

Wenn man die Frage aufwirft, unter wessen Regierung 
in Oesterreich die Axt an die Wurzeln des hiesigen Stände
lebens gelegt ward? - so lautet die richtige Antwort: unter 
L eo p o 1 d II., nicht unter Joseph II. 

Kein zweiter Regent hat in Oesterreich die das historische 
Recht zur Bemänte1ung selbstsüchtiger Begehren vorschützenden 
Stände so scharf zurechtgewiesen, wie Leopold II., keiner die Nich
tigkeit derartiger Prätensionen schonungsloser aufgedeckt, keiner 
dem natürlichen Entwicklungsgange des politischen Lebens im 
Voraus so viel Rechnung getragen, so behutsam Konflikten, die 
jener Entwicklungsgang mit sich brachte, vorzubeugen gesucht. 

Dabei wurde er durch die Zeitströmung, welche die Ideen 
des J 8. Jahrhunderts als Signatur trug, mächtig unterstützt. 

Andererseits verstand er es, durch formelle Zugeständnisse 
so wie durch Nachgiebigkeit in Dingen, welche einen persönlichen 
Hintergrund hatten, auch die von ihm in meritorischer Beziehung 
Enttäuschten mit der harten Wirklichkeit, als deren unbefan
gener Richter er mehr, denn als massgehender Faktor er da 
auftrat -, zu versöhnen. Dieses kluge, auch Gegner gewinnende 
Benehmen war es, das ihm den Titel eines Restaurators eintrug, 
freilich nur in Kreisen, die oberflächlich zu urtheilen gewohnt 
sind oder denen es verwehrt war, Leopold's Regierungsthätigkeit 
zum Gegenstande gründlicher Quellenstudien zu machen. 

Das eben Behauptete in Ansehung der Steiermark nach
zuweisen, ist die Aufgabe, welche wir uns hier stellen. ') 

1) Die von uns benützten Sammlungen handschriftlicher Quellen sind: 

da s A r chi v d e s k k. Mi n i s t e ri u ms des In n e r n, das 

steiermärkische Landesarchiv und die Registratur 
der k. k. Statthalterei für Steiermark. Durch die Libe

ralität, womit ibm diese Quellensammlungen geöffnet wurden, fühlt 

sich der Verfasser zu lebhaftem Danke Denjenigen gegenüber ver

pflichtet, welche da entweder das entscheidende Wort zu sprechen 

hatten, oder sonst mit Rath und Tbat ihm an die Hand gingen. Das 

Wenige, was Druck w e r k e n zu entnehmen war, ist durch Citate 

ersichtlich gemacht. Dagegen konnten uie einzelnen Aktenstiicke schon 
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. Dass <lie Stände der Steiermark no 11 
ncgiernngszeit Josel)h's li . c am Schlusse der 

·, weruge Wochen vo • · 
;,;11 einem Landtage versammelt waren I ~em~m Tode, 
Zusammenkunft zn einer Kund ebun . un~ dass s1e diese illre 
eine durchaus oppositionelle B;d t g benutzen durften, welche 
stellung, welche sie am 24 N eu ung hat, - lehrt die Vor-
<l · ovember 1789 · L d 

em Kaiser zu überreichen b hl „un an tage" 
l.> " esc ossen um die G d 
teiorm und UrbariaJreguli. . b ' run steuer-

. 1 ung a zuwenden. 
Diese Vorstelluno· ') ist von 46 M· . 

kischen Adels und ~om Präl t itgh~dern des steiermär
fertigt. Da nicht a11 1 a e~ des Stiftes Admont unter-

' zune unen 1st d 11 am Landtage damit einverstanden w'a. ass a e Theilnehmer 
Zahl auf einen zieml'cl , ·t l , Jen, so gestattet obige 
1 

1 1 8 arrnn Besuch <l . v 
ung zu schliessen . jeden!- ll . t . e1 v ersamrn-

Regsamkeit des St;'.ndelebea s is s~e an sich ein Beleg für die 
" ns zu emer z ·t 

selbe als hierzulande erst b " c..ieI ' wo man sich das-
I ., , . or en zu denken pflegt. 
Cmz 'o1her hatte der Kaiser über A . 

Stände dem Herzoothume Ste· . ·k ndr~gen eben dieser 
• . . b IeI mar von der ährl' h S schul<ligke1t nahezn 100 000 Guld J IC en teuer-

B • <l · en nachgesehen also · 
eweis, ass er auf ihre Bitten achtete b ' emen 

' , gege en 2). 

darum nicht n äl . 1 . 1 ei icze1cbnet werden -1 d 
ausnahmsweise mit weni"en Vi' o t 1' wei eren Signatur nur 
l. 0 r en or er Zahlen · h 
1esse. Diese "\Yeitläufigkei·t .. . .. s1c ausdrücken 

.. . wa1 e auch uherßüssi -1 bezuglichc Quellensammlnn(f a f: b . g, we1 Jeder, del' die 
0 d "' u suc t, bei dem Umst d 

r nung durchwegs eine chronoloaiscbe is . . . an e, dass dit' 
selbst zurecht finden wil'd. Die A~teu d t, _s,~h g!eit:hwohl rasch da
gehören m ·t , · es Mimstenal-Archivs (.M -A ) 

• J ~cmgen Ausnahmen, die wir <l , h . . 
mal'kll'ten, der Abtheiluna IV II 4 I . m c . besondere Zusät:,:e 
Archivs (L.-A) sind s'~m ;li -~ : nne1-~estrne1ch; die des Landes-
1782-1791 der ALtlt:iJ m IcI . llll~ dortigen Faszikel A. I. Jahl'g. 
·s ung , ( te der Stattl1alt · R 
l t -A.) im dol'tigen Faszikel 91 Jalu· ~ ~ ere, - egistratru· 

') (Chl'istoph Fl'eih von S .1 ,· )' g . 1187-1192 enthalten. 
· c III izen Aktenstücke r , · 

des alten Steuer- und Urbarials . . . ' c ie Viedereinfü1u·ung 
mark betreffend. Graz 1791 S )1 S4t3ems _m dem Hr1,wgt.hmne Steier-

~) W. ' . -lt>l 
eitere, nicht zu unterschätzende Belege .hief" . d 

1. Das Hofd k . ur sm : 
e I et i·om 21. Febr. 1788 wo l . 

nung Yom 27. :\Iai J 786 . 1 1 ' r urcl1 die a. h. Verord-r , 11 e c 1er znfolgr <lie Pröb t d 
\omtbure so wie die durch \hl . . . s e m1 Ordens-

• H'S commendataires ersetzten Prii-

2 
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Auch bestand das Ausschuss -Kollegium der Stände in 
Steiermark ungeschmälert fort und unter dessen Obhut eine 

Menge landschaftlicher Befüenstungen. 
Das bezügliche Namenverzeichniss füllt -im Schematismus 

für das Jahr 1789 fünf Blätter. Wir finden da neben den 
Ausschussräthen einen landschaftlichen Generaleinnehmer, einen 
Hauptkassier, einen Kassier der Kreditskasse, 4 Iüeiskassiere, 
andere mit Kassageschäften betraute Beamte, ferner an land
schaftlichen Aemtern das ständische Archiv, eine Liquidatur, 
zwei Aufschlagsämter und eine Gebäude-Inspection, dann eine 
g,Tosse Anzahl von Sanitätspersonen (darunter einen Accoucheur 

nnd einen Oculisten), 4 Exercizienmeister, u. s. w. 
Allerdings war das Beamtenpersonal der steiennärkischen, 

Stände zuvor noch um e i n Merkliches g r ö s s er gewesen. 
Es hatte auch eine besondere lan<l.sc\rnftliche Buchhaltung ge
geben, die nun mit der „Gubernial-Buchhalterei" vereiniget war, 
nnd manche Bedienstung war ganz eingegangen. Doch Nie
mand wird Angesichts obiger Aufzählung behaupten wollen, 
dass tlie Stände am Schlus:;e der Josephinischen Regierungs
periode wegen M•ngel au ~}xekutivorganen zur Unthätigkeit 

,•erurtheilt waren. Die sogenannte Y crordnetenstelle dagegen war unter<l.rückt 

worden. Kaiser Joseph meinte, es wenle dem Lande erspriess
licher sein, wenn er Einen aus uen vier Y erordneten, welche 
von den Ständen zuletzt gewählt worden waren, den Gubernial
räthen mit Sitz und Stimme beigesellen würde. Und so amtirte 
denn auch zur Zeit, von der wir sprechen, Graf F erd in an d 
At t e m s in dieser doppelten Eigenschaft, währenrl die drei 
anderen Verordneten sich hatten in's Privatleben zurückziehen 

laten der Stifter von der ständischen Yer sammlung fürderhin aus
geschlossen waren, in Ansehung Steiermarks aus s er Kraft g e
s et z t wurde, u. z_ auf Andringen der hiesigen Landstände (St.-A.); 

2. das Hofdekret vom '22 . Dezember 1788, wodurch das Dekret vom 
1. Dezember des nämlichen Jahres, dem zufolge die Landschaft 
in corpore künftighin nur über besonueren a h . Auftrag mehr zu 
yrr11el1men war, als n ich t auch tlen stiindischen Ausschuss betref-

t"cnd erkliirt wurde. ,St.-A .) 
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müssen. Gleiches wa d pold Herberste~ eb,rn Lan<le,h:mptmanne Grafen L 
. .. . 1 n eschied eo
,mlasshch der Vereinicrunu• . en, welcher im Jahre 1782 
verneurs <Ler drei inne.~ t,., semes Amtes mit dem des Go ios err Her tl .. :r u-
setzt wurde. Das wa. . zog rnmer ausser Aktivität 
von B I ien aber auch die ein . ge-

e ang, welche Joseph II z 
1 

g e n Aenderungen 
vornahm. · am Organismus der Stände 

Jener Graf Ferdi rückh··1t· naod Attems war · h a iger charakte ·l ruc ts weniger als · 
d . . . ' IOser Mann E . . em 

e1 ständischen Bestrebuncreu . I war vielmehr die Seele 
durchkreuzen suchten ') U d ~elche Joseph's Reformpläne zu 
Jahre lang die Stelle eines~ l enn_och versah er unter ihm 

Aus all' dem , ül )ermalrathes. 
schätzi geht hervor, dass Jose h . g er auch von den Ständ p II., so gering-
1h~ waren, doch sie zu bes e i e~ _dachte, so unbequem sie 
'.chärler war seine Mutter de t ' g e n Anstand nahm. Weit 
sie ihnen viele Befugnisse n:elben entgegengetreten indem 
nur nicht zur ü k en zog, welche der Sohn ' . h 

c gab, und in einem To . . l n e n 
') In einem Dankschrei ne mit ihnen ver-

der L d ben, welches der Land an schaft, Franz Ant G f . eschef und provisor. Prä 
tages unterm 11. Mai 1790. ra v. Stl1rghk, im Auftrage des L sdes 
w· d d an den G. i F an -

h

1rf erselbe mit folgenden Wo ·t ia en erdinand Attems richtete 
a te Mann d . 1 en apostrophirt . s· . ' - . ' er m den letzten stli. . h · n ie, Jener stand-

g1ei ung, wo das beste Herz de's . 1 m1sc en Zeiten der vorigen Re-
durch falsche Rathgebe1· . g1 ossen, redlich gesinnten K . . ·d . ganz irre g f· h . a1se1 s 
w_01 en ist, - selbst auf Koste . e u rt, Ja schändlich getäuscht 
me gescheuet hat, die W ahrh ~ s_~mes _und der Seinigen Gllicks sich 
d~r Urheber und Verfasser . e1t offen~lrnh standhaft zu reden - . 
h1erländigen Ständ . Jener herrlichen Schriften in l h' S1~, d e zu ihrem unste bl" ' we c en dH• 

em Beispiele der edelsten Freimut;: ic~en Ruhme allen übrigen mit 
Lande und der Majestät gleich . igke1t vorgeleuchtet und die dem 
verletzten Eigenthumsrechtes .:ch1eckbarenFolgen des nach Willkür 
Nachdrucke geschildert h b m1 so lebhaften Farben mit so . l 

t 

• . a en · Sie d . ' V1e em 
s e1ensche Biedermann d , ' er redlichste Patriot de 
Gesch'•ft , er auch nun in d , r erste 

Urbarta1\::;~~s::·gckdbt1rricnhgun~ de~ alten Ste::-r::se:e::d vdeerrwivcoke!ten 
d seme v er··hr· r1gen 

nHn Verwendung Alles erschöpft ~ Jta ige erprobte Einsicht, Klugheit 
erren Stä d a , um den "\V h d n e so aanz vollko . unsc er gesammte 

zept v d mmen erfüllen 

11 

on er Hand t!es landschaftl S k. .. zu ~acben u. s. w. (Kon-. e I etars M1tscha im L.-A ) 
2* 
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kehrte, welchen Joseph 11. nie ansehlug, auch wenn er durch 
ständische Einstremmgen Lieh l in g s p l än e gefährdet sah. 

Dessenungeachtct tnrncrten m1 seinem Sarge die Stände 
der Steiermark so wen i g, als clie der übrigen österreichischen 

Lande. 
Sein Nachfolger, L eo p o 1 cl 11., hörte bei seiner Ankunft 

in Oesterreich die Stände bitter über die Unhilclen klagen, 
welche Hmen seit Jahrzehnten zugefügt worden seien unfl a1s 
deren vornehmste \. eranlassung ihm .r oseph's Ungestüm 

hezeichnet wurde. Derlei Klagen drangen znerst bei der Her
reise durch Tirol an sein Ohr; zu Bruck an <ler Mur ver
nahm er sie aus dem ·Munde einer Deputation, die sich ihm 
am 11. März 17 f!O Namens clC'r Stände <ler Steiermark vor

stellte und um die Erla.ubniss bat, class cl er c n Y er t ran e n s
m ä n n er ihm die bezüglichen Beschwenlen uach seinem Ein
treffen in Wien ausführlich darlegen tll'trfen. Dies wurde auch 
gestattet. ') Bevor aber noch die bezügliche Denkschrift in 
seine Hände gelangte, karn er dem uringendsten Wunsche der 

steiermärkischen Stände durch d i e An fh e b u n g der J o
s ep hin i s c h e n Grnndstener- nncl rrharial-Gesetze 
entgegen. Ein Präsidial-Schreiben cles oben;ten Kanzlers yom 
28. März 1790 Yerständigte davon clen Landeschef, forderte 
indessen auch üie Stände tles Landes anf. üher clie Modalitäten 

cler Aufhebung Anträge zu erstatten. 
Dieser Aufforclernng entsprachen <lieselhen bereits 4 Tage 

später ~). Was sie verlangten, zeugte von geringem Y erstäncl
nisse der Sachlage und von sehr oherfläclilicher Würdigung 
der Zeitumstände. Graf Ferdinand Atterns setzte llern Ent
wurfe des Majestätsgesuches noch die trotzigen Worte bei: die 

Stände müssten sich für alle Zukunft. jede „ was immer Namen 
habende Rectification, Ausgleichung o<ler Perequation (der 
Grundsteuer und cler lTrharinDeistnngen nämlich) anf das Feier-

lichste verbitten" . 
--·- ----

1
) Die Stände dankten dafür in einer an rlen Kai~rr grricl1tetrn Adresse 

vorn 1. April 1790 (Konzept im L.-A .) . 
··) F.s g1•~ehah dies mittelst der vor1.itirten Atlres~r . 
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Am Schlusse des l\faiestäts2:est1cl1es . l ~ v heisst es · w · h 
1en noch viel zu hitte b . ,, Ir a-n, a er auch nur Vate. L 
unser huldreichster. o·näclio·ste,. .. ·l ' 

1 
eopold, 

gewähren, denn selno Reic~1th~~ie~cd1est~r La~clesfür~t kann viel 
thanen." sm die Heizen semer Unter-

Mit dieser Anspielung auf Leo old' 
<ler genannte ständisch V d P s II. Wahlspruch glaubten 

' e eror nete und die · K 
heissenclen Theil 

1 
. . · sem onzept gut-ne ime1 an emer Landt . . ·t . 

,30. März 1 7 9 0 stattfand l u agss1 zung, die am 
. . , c en monarchen für ihr ·t 

hegen günstig zu stimm~n. e we1 eren An-

Als nun gar clurch ein a l H . 1700 ') der oberste . . . i. andschreiuen von 29. April 

die Stände der Ste!~:!~~-~;1c1~t·~f K~lowrat ermäch~iget wurde, 

reichischen Erb lande. aufzn,fo1~1:~: l s~:ne~- der ü~ngen öster

ß~s~h_w1erden genau formuliren, sondern a~~~~::; ;t:~n_ur /hre 
e In u 1 r u n g d er unter de I e c er
gier u n gen gesc hmäl erten n :·vo1:hergehenden Re
sich .. . 8 t ,t 11 d 1 s c h e n Ver fa s s u n g 

ausse111, - da kannte die Fr d . . 
sprochen,_ der Uebermuth der sogenan:te1: S:ä!~·, l·n~htige~· ge-
mehr. Sie übersahen o· l e '-eme G1enzen ' oanz. c ass es in J·e H 
hinsichtlich der ständ.i 1 V f · nem andschreiben 

.. . sc rnn er assuno· hiess . l 
stänclhche Vorschläo·e e . t tt t 

O 
_ • es so lten um

mit Rücksicht oal1f'1sl~ e werden „auf was Art dieselbe 
' c 1e O'eo·er „ t· 

und o h n e B e b ü r cl . d o o l w a r 1 g e n U m s t ä n d e 
. . ung es Landes oder d A 

r 1 um s wieder hero·estellt d es e r ·a-o wer en könne" s· b kaum das · H · ie eachteten es 
. ' , s Jenes andschreiben an erster Stelle .. 

ehe Aufgabe zuerkannte y ·l· 1 . . den Standen r . . . ' 01 '-e n ungen zn heantrao· l . 
t ie wieder emzuführenclen lt S , oen, "c am1t 
"erathen 1 · · . a en teuern nicht in das Stocken 
,.., , ' l ie innerliche Ruhe und z f·· . . 
n.Il cr Steuerpflicht· 1 u I1edenhe1t 1 g e n er 1alten und dem u t t 1 
!lach Thunlichkeit durch das patriot" I n er lau 
und Grundherren Erl . l t isc rn Benehmen der Stände 
---- -- e1c 1 erung verschafft werde 

1) Original im M.-A lV II 4 (5 . ' c\. b . . . . ex MaJO 1790 Nied O t . 
• n etracht der Wichf 1 't c1· , ·• es erreich). In 
laut in der Beilage ~g::1m 1~~:.Aktenstückes bringen wir den Wort
die Steiermark angeht. ucke, obschon dasselbe nicht bloss 
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wie auch so viel möglich und der Billigkeit gemäss die Re
luirung der Roboten in Geld nach dem Verlangen der meisten 
Unterthanen von den Obrigkeiten angetragen werden möge, 
welch es zur Befriedigung derselben sehr zu wünschen wäre." 

Diese deutlichen, wohlgemeinten Winke blieben, wie gesagt. 

unbeachtet. 
Die Stände beeilten sich mit der Ausarbeitung ihrer Be-

schwerdeschrift. Da das gewöhnliche Konzeptspersonal weder 
in die Kränkungen, über die nun Klage geführt werden sollte, 
tief genug eingeweiht, noch im Stande war, innerhalb der 
nächsten paar Monate alle einschlägigen Punkte zu Papier zu 
bringen, theilten sich am 19. Mai 1 790 nem1 Aussclmssräthe 
in die umfangreiche Arbeit 1

). 

Das Zustandekommen der Denkschrift über die alte Lan
desverfassung wurde durch Berathungen unliebsa~er Natur, 
deren sich die Stände gleichwohl nicht entschlagen konnte11. 
verzögert. 

Es handelte sich nämlich um die Beschwichtigung de. 
mit der Rückkehr zur alten Besteuerungsweise und zum alten 
Unterthänigkeitsverhältnisse keineswegs einverstandenen Theiles 
der Bevölkerung. Die Publikation des bezüglichen landesfürst
lichen Patentes hatte sich bis zum Juni des Jahres 1790 ver
zögert, obschon dasselbe schon in den ersten Tagen des Mo
nates Mai unter Mitwirkung des Grafen Ferdinand Attems 
festgestellt worden war. Die Stände boten bei dieser Gelegen
heit Alles auf, um sich hinter der unantastbaren Person des 
Herrschers zu verschanzen und schoben, im eigentlichen Sinne 
des Wortes, dieselbe vor. ·) Sie erwirkten auch, dass der Kaiser 

1) Akt von obigem Datum im L.-A. 
2) Relation der ständischen Deputirten vom 11. Mai 1790 im L.-A. 

Ausser dem Grafen Attems nahmen an der Deputation, die si<'h an·~ 
kai serliche Hoflager begab (und 1·011 dort den s te i e rm ä r k. Her
zogs h u t mit sich na ch Graz zurückbrachte), der Fürst
bischof von Seckau, ein Graf Johann Brandis und Dr. v. Griendl theil. 
Der Landtag hatte sie bereits am 31. März 1790 erwählt und s i e 
waren es auch, die den Kaiser Leopold bei seiner Durchreise zu 
Bruck an der Mur begrüssten. Dabei lief eine Täuschung unter, 
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sich herbeiliess, drei sogenannte Mutterabdrticke des Patentes 
in deutscher und drei in slovenischer Sprache mit seiner eigen
händigen Unterschrift versehen den Ständen, welche sie ihm 
vorlegten, zuzumitteln, damit solcher Gestalt von Letzteren 
dem Gerüchte, sie seien die Urheber der rückläufigen Mass
regel, mit unumstösslichen Belegen, dass der Kais er sie ver
füge. entgegengetreten werden könne. 

Das Grazer Gubernimn suchte, um des Kaisers An
sehen b es o r g t, der Sache eine andere Wendung zu geben, 
indem es die Stände einlud, sich bei der mündlichen Verlaut
barung des Patentes seitens der Kreisämter durch Mitglieder 
cles He1Tenstandes (so hiess damals die höchste Adelsklasse) 
vertreten zu lassen. Graf Ferdinand Attems, der die Ge
schäfte der Landschaft damals leitete, lehnte jedoch die Ein
ladung Namens der Stände am 6. Juni 1790 ab, indem er, 
unwillkürlich d e n He r r e n s t a n d u n d s ich s e 1 b e r a n
k 1 a g end, bemerkte : eine solche Intervention könnte nur die 
schon herrschende Aufregung vermehren '). Sie unterblieb also, 

welche, obschon kaum beabsichtiget, dem an sich schon trügerischen 
Vorgange noch mehr das Gepräge einer Mystifikation aufdrückte. Wie 
aus einer Zusclu·ift des Oberst-Erbland-Marschalls Grafen Joh. Georg 
von Saurau an's steierm. Gubernium vom 23. Juli 1790 erhellt, war 
jener Graf Brandis ga r kein Mitglied der Stände und erst 
seit 4 Jahren in Steiermark ansässig, daher nicht berechtiget, im 
Namen der hiesigen Landschaft als deren Repräsentant vor dem 
Throne zu erscheinen. Das Versehen wurde am 14 . .August 1790 da
durch gut gemacht, dass der damals rnrsammelte Landtag in aller 
Eile dem Grafen das Indigcnat verlieh. Die einscl1lägigen Akten ver
wahrt das L.-A. 

') Akt im L.-A. Wie wenig die Stände sich über die Wirkung täuschten, 
welche die Wiedereinführung des Theresianischen Grundsteuersystems 
und die \' ereitelnug der Yon den Uuterthauen ersehnten Urbarial
Regulirung haben mussten, wie bange ihnen vor den Folgen ihres 
selbstsüchtigen Vorgehens war, geht schon aus der Adresse vom 1. 
April 1790 hervor, in welcher sie den Kaiser baten, nicht nur das 
bezügliche Patent eigenhändig zu unterschreiben und es mit seinem 
Siegel zu bekräftigen, sondern auch dasselbe von allen Kanzeln aue 
dem Landvolkri verkünden, ja "die gesammte Geistlichkeit dahin er
mahnen zu lassen, dass sie jenen Kredit und jenes Ansehen, eo sie 
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. l 11.cllt 111.11derte dass im Cillier Kreise balu darauf was mc essen 1 , . 

Unruhen ausbrachen, die, wenn sie gleich rn1~ der Grundstm~er 
und mit den eigentlichen Urhariallastcn mchts zu schaftCH 
hatten, doch der Besorgniss der Grundholden vor dem aber
maligen Erstarken der grundherrlichen Gereehtsame und vor de'.11 
Missbrauche dieser durch herrschaftliche Beamte _entspra~g~n ). 

Während nun die Stände auf Befehl des Karners mit ernern 

Projekte des Grafen Cajetan Anersper„g, wie d~rartige 
Unruhen für die I◄'olge vermieden wenlen konnten. _sich be

schäftigten und die Gültenbcsitzer unter ilrne~ Angesichts ~~r 
· clem ProJ· ekte ihnen angesonnenen Opfer sich wechselsmtig 111 Al . ihre N oth klagten, ruhte die s t a a t s r e c h t 1 ich e d 1 o n. 

Erst am 13. Juli J 790 brachte der damals versammelte 

Landtag die Verfassungsfrage, so viel an ihm lag. zu ~inem 
vorläufigen Abschlusse. indem er das vorn Grafen Ferdmaml 
Attems stylisirte :Majestätsgesuch , womit die einstweilen v_oll
endete Denkschrift über die alte Landesverfassung dem Karner 

überreicht werden sollte, guthiess. 

vermö«c ihres Amtes über ihre Pfarrgerneimlen besitzen, dahin an
wende~ solleu das Landvolk über diese lediglich auf Gerechtigkeit 

uud Billigkeit' sich gründendr a. h. Verfiigung zu belehren". Die Re~ 

gienmg entsprach diesem \\'t111sche durch ein llofdekrct vom 2. _M~1 
1790. Ani.lererseits unterliess es allerdin gs anch die Landschaft mclit , 
sämmtliche Landstände und Gültenbesitzcr der Steiermark zur Mässi

gung und Bescheidenheit l.J ei Geltendmachung der h~rrschaf~lichen 
Rechte zu ermahnen und darauf hinzuweisen, wie nöth1g es sei, das8 
die herrschaftlichen Beamten die Unterthancn „mit Sanftmuth l\ber dir 
gerechtesten Gesinnungen des Landesfürsten belehren und in allwc;r 
mit Güte behandeln';. Es ge~C'hah dies mittelst eines Cfrknlares vn111 
J 1. Mai 1790, welches die Unterschrift de, ,.Laudtags-Kommissllrs" 
Grafen StUrgkh uud die des "ständischen Verordneten" Grafen Ferd. 

Attems trägt. Die bezüglichen Akten 1·crwalll't das J ,.-A. 
1) Wir behalten uns l.Jevor, diesen wenig bekannten Volksaufstantl, tlcr 

sieb auf die Umgegend von Cilli besclirllnkte, bei anderrr Gelegenheit 

ringehend zu besprechen. Den nächsten Anlass dazu ~ah die Einhe

bung des seit 1774 von der Landschaft gepachteten Weinaufschlagc~ 
bei den slovenischen Bergholclen der unteren Steiermark. Die Land
schaft betraute nämlich damit die Dominien und gestattete, dass diese 

unter dem Titel der Perzeptionskosten vom Startin 'Nein U kr. noch 
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ln diesem :Majestätsgesuche 1
) heisst es: ,.:N'icht ::;o viel um 

zierlithe Einkleidung unserer Worte, als um richtige, auf That

sachen sich fussende Darstellung des Wesentlichen besorgt, 
wird diese Schrift nur das Gepräge der aufrichtigsten, uneigen
nützigsten Absicht. das allgemeine Wohl unseres theucrsten 
V 11terlaudcs zu hefördcrn, an sich tragen ( .. führen"). Unser Au
genmerk war einzig der aus dem Ur s p r u u g der b ü r
g e rl ich e n Gesellschaft hergeleitete Endzweck der ganzeJJ 
Gesetz.gebung, nämlich: l,ie be zur Er h 11, lt u n g und Ruhe. " 

Nachdem 1las Gesuch dem Kaiser noch in Aussicht ge
stellt. flas~ clmd1 dessen Gewähnrng ,. <l 0 r Na t i o n a l g c ist 
Yerhält1iissmüssig werde gehoben werden··. schlicsst es mit fol
gender Avostrophe: ., V 011 Dir. grliehte~ter Vater, Vater so 
vieler i'lati01wn, dem Herze11 nach Zahl der :Millionen entgegcn
ströme11, von Dir erwarteH wir unser Glück." 

Die mit dem Gesuche vorgetragenen Bitten betrafen: 
1. Die Einsetzung eines v o 111 Go u v e r ·n e ur · ver s c'l1 i c

d e n e n Lau des hau 1rt m an n es , der den Ständen treue 
Erfüllung seiner Amtspflichten, darunter die der Wahrung 
der Landesfr~iheiten, zu geloben hätte. 

~- Die Einsetzung eines Lande s - Verw e s er s , dessen 
Aufgabe es wäre, dem Gerichte zu präsidiren, vor wel
chem die Mitglieder de1· Stände sammt ihren Angehörigen 
nur durch I hresgleicheu Recht zu empfangen hätten. 

,L Die Zusmumenstelln11g des Au ::; s c h u s s - K o 11 e g i um s 

aus den beiden vorgenannten "\1/ürdcntrü,geru. dem Seckauer 

Fürstbischofe. sitm111tlichen Prälaten des Landes. 
sämmtlichen ständischen Verordneten (auch den ausgetre
teneH), 5 zu wählenden Mitgliedern des Herren- und gleic.11-
Yiel zu wählenden Mitgliedern des Ritterstandes. 

·l. J)ie Znf-anunensetznng der Yerordnetcustelle aus einem 
Prälaten, 2 ~Iitglie<lern des Hen-enstandes und einem Hittcr. 

separat einhoben. Daw kam, tlass die Beamtl'11 diesPr G n1ndoliri rrkcite11 , 
wie wenigstens die Unterthanen behaupteten, nicht selten h1dbvollc 

Weinfässer für voll taxi.rt, ungegohrenen \VPin der Besteucnrng ein
bezogen und ~ich tiuerhaupt verhasbt gemacht hatten. 

') Kom:ept im L.-A. 
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5. Die Zulassung eines ständischen Repräsentan~e? am Hof
lager, der daselbst allen Sitzungen der vereimgten_ Hof
stelle beizuwohnen und mit dem Monarchen selbst Jeder
zeit in unmittelbaren Verkehr zu treten befugt sein sollte. 

6. Die Bestellung eines ständischen Generaleinnehmers aus 

dem Herrenstande. 
7. Die Unterordnung der ständischen Buchhaltung unter 

die ständischen Kollegien mit Ausschluss jeder 
s t a a t s k o n t r o 11 e , die nicht das den Ständen bloss 
vom Staate übertragene Kreditwesen zum Gegen

stande bat. 
Daran reihten sich noch eine weitläufige Vorstellung wider 

den Bestand der Kreisämter und die in der Beschwerdeschrift 
entwickelten, z u m T h e il e a n's f r ü h e Mi t t e 1 a l t e r ge

mahnenden Anliegen. 
So nahmen z. B. die Stände das längst abgeschaffte, selbst 

den Kirchen und Klöstern entzogene A s y l r e c h t für die land
schaftlichen Gebäude in Anspruch, befürworteten sie die Wie
dereinsetzung der Grundherrschaften in eine Menge von Be
zugsrechten mittelalterlichen Ursprunges: in das Recht, Grund
holden, welche mit ihren Giebigkeiten im Rückstande sind, 
abzustiften, d. h. von dem Gute, auf dem sie sitzen, wegzu
weisen; in die Befugniss, das im Brucker und Judenburger 
Kreise einmal bestandene sogenannte Drittlgefäll, d. h. bei 
jeder Besitzveränderung 33 1

, 1 Percent vom Werthe der Unter
tbans-Realität zu erbeben u. s. w. Nicht einmal mit dem zarten 
Geschlechte hatten sie Erbarmen, sondern sie verlangten : es 
werde diesem gegenüber das seine Ausstattung und sein Erb
recht zu Gunsten der Brüder beschränkende Herkommen, wor
nach z. B. selbst eine Tochter vom Herrenstande von ihrem 
Vater höchstens 3000 ß. sollte erben und 1000 ß. zur Aus-
1.\tattung erhalten können, wieder in Wirksamkeit gesetzt. 

Die Stände würden sich bei diesen Kundgebungen ihrer 
Wünsche wahrscheinlich mehr Mässigung auferlegt haben, wenn 
sie nicht von der Voraussetzung ausgegangen wären : sie hätten 
darüber a 11 ein mit d e m M o n a r c h e n zu verhandeln oder 
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es werde dieser höchstens ein paar ihrem Anliegen geneigte 
Geheimräthe darüber vernehmen. 

Auf ähnliche Weise hatte Leopold II. allerdings unmittelbar 
nach seinem Eintreffen in Oesterreich die Klagen der Stände 
über das Josephinische Steuer- und Urbarial-System untersuchen 
lassen, indem er durch lfandschreiben vom 27. März 1790 
eine Kommission damit betraute, in die er den Obersthofmeister 
Fürst Starhemberg als Vorsitzenden, fenwr den Oberstkämmerer 
Grafen Rosenberg, den Staatsraths -Prfü,identen Grafen Hatz
:·~ld, den o_bersten Hofkanzler Grafen Ifolowrat, den Grafen Carl 
Z1~zendorf. den Landrechtspräsidenten Baron Löhr, den ge
henuen Staatskanzleirath Baron Spielmann, endlich die Hofräthe 
,·on Koller und Graf Orlonel heriPf. 

D_ie~e noch am Tage ihrer Berufuug zusammengetretene 
Komm1ss1on erledigte die ihr zugewiesene Aufgabe mit einer 
~ast, welche kein ruhiges Abwägen von Vernunftgründen zu
hess. und bestand auch zumeist aus notorischen Gegnern des 
fraglichen Systems, so dass die Stände damals ihren Willen 
rascher. durchsetzten, als sie selber zu hoffen gewagt hatten '). 

~e1ther aber war Leopold II. inne geworden, wie s c h I e c h t 
man ihn damals berathen hatte. Gerade die in Steiermark aus
gebrochenen Um11hen mahnten ihn zur Vorsicht. 

. ~r empfing daher nicht nur nicht die Deputirten der steier
m~rkischen Stände, welche sich im Juli 1 790 zur Reise nach 
Wien rüs~et~n, mn jenes Majestätsgesuch sammt den Beilag:0 
ihm personhch zu übergeben, sondern ordnete vielmehr an 
dass diese Schriftstücke zunächst d er ver e i n i g t e n H

O 
f ~ 

s tel l e zu r Vor prüf u n g übergeben werden sollen 2). 

Ferner befahl er, den Ständen zu bedeuten, dass er zwar 
,. o r d~r Entscheidung über ihre Eingaben ihnen noch Ge
legenheit_ g~hen wolle. diese durch Deputirte aus ihrer Mitte 
zu rechtfertigen, dass jedo('h ,m diesem Ende von ihnen 

11 
ich t 

mehr als zwei Personen abgesendet "·erden dfü:ften. :;) 

1) Excerpt des Freiherrn C. von Hock au s den Staatsraths-Akte 
:) Gubernial-lntimat vom 28. Juli 1790 im L .-A. n. 
) Gubernial-Intimat vom 8. August 1790 im L.-A. 
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Und nachdem durch eine am 14. Augl1st vorgenommene 
Neuwahl die Grafen Ferdinand Attems und Johann 
·Brandis hiezn erkoren worden, dauerte es noch beinah o 
7 M O 11 a t e, bis dieselben am Rathstische der Staatskonferenz 

zu Wort kamen. 
Ich übergehe die lntriguen. welche damals gespielt wurden. 

ur11 denselben dennoch den Zutritt beim Monarchen zu er
wirken und wie in Folge dieser Schachzüge bald ihnen eine 
Audienz zugesagt, bald wieder verweigert wurde. Eine Reis(-'. 
zu welcher sich der Kaiser entschlos, und während welcher er 
vom 6. bis zum 8. September in Graz weilte. bot den Stän
rlen eine erwünscl1te (vielleicht auch von ihnen oder von ihren 
Gönnern vorbereitete) Gelegenheit, ihre Anliegen schliesslich 
doch im Rücken der vereinigten Hofstelle dem Monarchen vor
zutragen und an's Herz zu legen '). Dieser aber hütete sich, in 
Abwesenheit seiner Minister eine Entscheidung hierüber zu treffen· 

Er übergab vielmehr sitmmtliche Schriftstücke den kom
petenten Hofstellen z11r Berichterstattung. Um diese zu verein
fachen und die auftauchenden Meinungsverschiedenheiten zum 
Austrage zu bringen, ohne dass er selber sie alle zu verneh
men brauchte, ordnete er sogenannte Staats-Konferenzen an. 
in welchen die ihm vorzulegenden Schlussanträge formulirt 
werden sollten. 

Dazu fanden sich. vom Kaiser herufen, auch die oben ge
ttannten Deputirten eiu ~) . .Sie reisten in den letzten Tagen de~ 

1) Es geschah dies wahrscheinlich aiu 8. September. Bei der an diesem 
Tage veranstalteten Stadtbeleuchtung prangte am Palais des Grafeu 
Ferdinand Attcms die durch Lampen construirte Inschrift: ,, Leopold, 
de u best e n II er z o g, preiset ganz Steiermark." (Anhang zum 
Grazcr Merkur Nr. 73 vom 11. September 1790.) Der Augustiner
C'horherr Raimund Ant Mi.\ller bracl1te diese separatistische Anschauun!! 
noch nach dem Tode des Monarchen zum Ausdmcke, indem er 1792 
zu Graz (bei Lrykam) einen demselben gewidmeten Naclmü unter dem 
Titel ·»Rede auf Leopold denll., deu sechsten Herzog dieses 
Namens von Steiermark" drucken liess. 

2
\ Der Kaiser bediente sich zn deren Verständigung, dass nun die Zeit 

gekommen sei, wo sie an seinem Hoflager erscheinen dürften, des 
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Monats Januar 17 91 - so lange hatte si~h eben der Abschluss 
der von den Hofstellen gepflogenen Vorverhandlungen verzögert 
- nach Wien, stellten sich am Tage nach ihrer Ankunft dem 
Kaiser und am 1. Februar dem Kronprinzen (Erzherzog Franz) vor. 

Gouverneurs von Innerös~rreich, Grafen Khevenhiller, welcher dem 
gemäss unterm 24. Januar 1791 seinem Stellvertreter in Graz brieflich 
dies mittheilte. Die erste Bewilligung dieser Art hatte Leopold II. 
demselben Grafen Khevenhiller. wie wenigstens dieser behauptete, 
Mitte August 1790 münd l i (· h ertheilt und ein Gubernial-Intimat 
vom 19. August setzte anch die steiermärkische Landschaft davon in 
Kcnntniss. Allein schon 4 Tage spilter erhielt die Hofkanzlei in Folge 
einer Vorstellung, die sie sieb auf die Kunde hievon erlaubt hatte , 
vom Kaiser die Ermäclitigung, den Deputi.rten bedeuten zu lassen, 
dass sie bloss zur Ueberreichung des Verfassungsentwurfes und ihrer 
sonstigen Begehren bei Hof erscheinen diirften; unmittelbar darauf 
hätten sie sich wieder heim zu begeben. Graf Khevenhiller getraute 
sich nicht, dieses Dekret dem Landes - Ausschusse vorzuenthalten, 
fügte jedoch der Intimation (ddo. 30. August 1790) die Bemerkung 
bei: dass wenn der Ausschuss wl\nscht, die Abgeordneten möchten 
dennoch länger in Wien weilen, es ihm unbenommen sei, dieselben 
darüber „gehörig zu belehren und anzuweisen, was sie hiewegen 
unserem allergnädigsten Könige vorzutragen und um wa& sie ihn etwa 
femers zu bitten hätten". (L.-A.) Nichtsde_stoweniger blieb er nocl1 
5 Monate lang Chef der steiermärkischen Landesstelle. Einige Tage, 
nachdem er endlich dieses Postens enthoben worden war, richtete er 
(am G. Febr. 1791) von Wien aus an den ständischen Ausschuss ein 
Abschiedsschreiben, in welchem er sich als dessen „gehorsamster 
Diener" unterzeichnet und demselben fiir das durch 9 Jahre ihm ge
schenkte Vertrauen dankt. Der Ruf des Monarcl1en, lrcisst es darin , 
der ihn zum n. ö. Landmarschall ernannt habe, können in ihm nur 
diejenigen Gefühle wecken, deren „ein dankvolles, redliches GemUth 
bei ein~m solchen Abzuge fähig ist". Er wiiusche nur, den Ständen 
insgesammt oder Einzelnen unter ihnen noch ferner „seine Dienstbr
gierde" bezeigen zu können. Darauf antwortete der Ausschuss unterm 
14. Febr. 1791 durch die Hand des Ausschussrathes v. Rosenthal: 
die 9 JaLre, während welcher Khevenhiller Chef der Stände gewesen , 
werden "für die ständischen Jahrbücher zu den glücklichen gehören". 
Insbesondere dankte ihm der Ausschuss für den Schutz, welchen er 
den Ständen ~ in der stürmenden Periode des Versuchs eines neurn 
Steuerfusses habe angedeihen lassen, um wieder die Rechte des Eigcn
thums in ihrem Vatrrlande hergestellt zu sehen". rL.-A.) 
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Am 9. März 1 791 fand die erste "Zusammentretung" der 
ständischen Abgeordneten mit den Repräsentanten der be
theiligten Hofstellen statt, nachdem letztere am 5. März eine 
Vorbesprechung, welcller auch der Präsident des innerösterr. 
Uuberniums Graf Stürgkh beiwohnte, gehabt hatten. Die Grafen 
Attems und Brandis brannten vor Ungeduld. Ihnen lag ,laran, 
das ständische Verfassungs-Operat aus den Händen des Kaisen, 
mit dessen Genehmigung versehen zurückzuerhalten. oder 
wenigstens einige wesentliche Punkte, ll'ie namentlich ,lie Be
willigung eines vom Landeschef verschieclenm1 Landeshaupt
mannes beim Kaiser durchim,etzen, bevor noeh die bezüglichen 
Konferenzen beginnen würden. Sie beRtürmten rlessha.lb den 
Monarchen, erlangten aber zunächst nid1ts, als die Zusage, 
dass eine Entscheidung nicht getroffen werden sollte, bevor sie 
in der Konferenz vernommen wonlen wären. Als nun arn 
5. März die oben erwähnte Vorbesprechung unter <lem Yor
sitze der Erzherzoge Franz und Ferdinand abgehalten wurde, 
ohne dass man sie zuzog, erbaten sie sich efoe neue Audienz, 
in welcher sie dem Kaiser mit Berufung auf die sichtliche 
Ungeneigtheit der Hofstellen, sie zu erhören, abermals ver
sicherten, wie so ganz i n s e i n e Ein 8 i c h t a I l e i n sie ihr 
Vertrauen setzten. Der Kaiser antwortete ausweichend. Da 
wagten sie das Aeusserste. Von dessen bevorstehender Abreise 
Anlass nehmend, überschickten sie ihm am 7. März durch den 
dienstthuenden Kammerherrn ein Bittgesuch, worin sie auf Er
ledigung des ständischen Organisations-Planes in letzter Stunde 
drangen. Dies fruchtete. Der Monarch beschied bevor er ab
reiste noch den Grafen Attems zu sich und eröffnete dern
s~lben mündlich: er l1abe der Hofkanzlei bereits anfgetragPn, 
die steiermärkischen Stände zu henachrichtigen, das8 er ihm·n 
einen besonderen Landeshauptmann und das Recht. ibm 1 2 

Kandidaten dafür in Y orschlag zu Lringen, zugestehe. Mit <le11 
übrigen Anliegen verwies er jedoch die Depntirten an die Kon
ferenz, die dann auch erwähnter Massen am 9. März im Bei
sein derselben abgehalten wnrde. Gross war flie Verstim
mung, welche sich der oftgenannten beiden Grafen bemächtigte, 

31 

als sie schliesslich doch in einer Versammlung der ausge
zeichnetsten Staatsmänner, die Oesterreicb damals besass, über 
das, was sie ursprünglich ohne Ausnahme nur dem Monarchen 
anzuvertrauen unrl zur Sanction gleichsam unterzuschieben ge
dachten, Rechenschaft zu geben sich gezwungen sahen. ') Der 
bezüglich der Landeshauptmannstelle erzielte Erfolg war nicht 
zu verachten, doch er verschwand neben der Masse des noch 
zu Erreichenden. Die Entrüstung der so bitter Enttäuschten 
wuchs, als sie die Einwendungen vernahmen, auf deren Wider
legung sie vor Allem bedacht sein mussten. 

Opponenten gegenüber, wie die Grafen Kolowrat und 
Edling, die Freiherren von Kresel und von Waidmannsdorf, der 
Justizhofrath von Keess waren, hielt es schwer, Stand zu 
halten. 

Allerdings hatten die Grafen Attems und Brandis durch 
die vom Kaiser bewilligte Nachwahl eines Deputirten aus dem 
geistlichen und eines aus dem Ritterstande Succurs erhalten ~). 
Der Prälat von Admont, Gotthard Kugelmayer, und ein Doktor 
der Rechte aus Graz, Franz Xaver von Feldbacher, . waren ihnen 
demzufolge durch den Landtag adjungirt worden 3

). Doch fan
den sich, g 1 e i c h e r m a s s e n v o m K a i s er b e rufe n, auch 
noch zwei andere Steiermärker zur Debatte über die 
Verfassungsangelegenheit in Wien ein, nämlich: der als Anwalt 
des Ritterstandes sich gerirende Herrschafts-Besitzer von Mo s-

1
) Relationen der vom L an d tage gewählte n Deputirten an das 

Ausschuss-Kollegium vom 6. und 13. März 1791 im L.-A. 

a) Die bezügliche Bewilligung notifizirte der Gouverneur Graf Kheven
hiller dem damals schon zu seinem Nachfolger ausersehenen Grafen 
Stürgkh unterm 29. Januar 1791. (L.-A.) Die Geschichte dieses Zuge
ständnisses und seiner Verwirklichung geben wir in der Beilage II. Sie 
charakterisirt das Verhalten des steierm. Herrenstandes 
dem niederen Adel gegenüber. 

8) Die Wahl fand am 3. Februar statt. Zwei Tage später langten dit> 
Gewählten bereits in Wien an. Am 6. Februar hatten sie zugleich 
mit den früher schon eingetroffenen Deputirten Audienz beim Kaiser. 
(Reiserelation vom G. März 1791 im L.-A.) 
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111 i 11 er n und der Altbürgermeister der Stadt Leoben, Anton 
Ha s p o r, den die_ landesfürstlirhen Städte und M~trkte mit 
Erlauhniss desKaisers durch fönnlicltc Wahl als ihren'\ frtancns
mann bezeichnet hatten 1

). 

Die Debatte drehte sich vornehmlich um zwei Punkte: 
J. Ob den Sfänden der Wirkungskreis, den sie heansprnchtc11. 

eingeräumt "·erden könne? 
·2. Oh ausser dem Adel und der Geistlid1keit aucl1 u a s 

Bürgerthum und vielleicht selust die Bauernschaft 
7,ur Mitwirkung hei den sfandischen G-eschiiJten hl'rnnz11-
ziehen wäre'! 

Bis dahin war rlie Bauernschaft in Steiermark vorn larnl
schaftlichen Verbande ausgeschlossen, clas .Bürgerthum aber 
hatte ans dem sechzehnten J ahrhundertc, wo es unbestritten 
clen vierten Landstand ausmachte, in <lie Neuzeit bloss rle11 
S~hatten seines vorigen Einflusses herübergerettet. Dieser 
Schatten war der sogeuannte Städte - Marschall, welcher die 
mehr lächerliche als rühmliche Aufgabe hatte, 31 steiennürkischc 
Städte und )färkte im Landtage zu vertreten, cl. h. in deren 
Namen ab7,ustimmen und, wenn Geistlichkeit und A,lel es ihm 
vergönnten, in deren Namen zu sprec.hen. 

Diese traurige Rolle hatte das Biirgerthum satt hekommeu. 
Die nominell den vierten Stand hildenden Städte und Märkte 
beanspruchten nm1 jede u n cl jede r f ü r s i c h das Rech t . 
den Landtag beschicken zu dürfen. Unrl da ihr bisheriger r er
treter weder im ständischen Verordneten-Kollegium (so lange 
dieses noch. bestanden . hatte), noch im ständischen An::;sr.lmsse 
sass, so drangen sie auf Zulassung ihrer Repräsentanten in 
beiden Kollegien. 

Sie stützten sich oder beriefen sich vielmehr dabei anf 
Urkunden, welche ihre Begehren als in der alten LandesYer
fassung begründet erscheinen lassen sollten 2), doch nrncbtell 

1
) Zuschrift des Dr. F. K. Winterl an's i. ö. Gubernium vom 12. Jan. 

1791 im L.-A. 

· ) Der Leser findet die beziiglirbcn Allcgatr in <h'r ,Jen Akten des 
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sie auch kein Hehl daraus, dass das Bewusstsein ihrer wachsen
den politischen Bedeutung, das wieder erwachende Selbstgefühl 
des Bürgers sie bestimmte, derartiges zu fordern. 

Sie hatten auch schon, bevor sie den Anton Raspor nach 
Wien abordneten, damit er den Sitzungen der Staatskonferenz 
beiwohne am Grazer Landtage durch ihren "Marschall", den 
Grazer .Advokaten Dr. Winter! (in dessen diminutivem Namen 
schier ihre Zurücksetzung anklingt) - ihre Forderungen 
geltend gemacht; waren jedoch hier auf wirklich verletzende 
Weise zurückgewiesen worden '). 

Die drei höheren Stände erklärten das Petitum der Bürger
schalt für eine Amuassung, die auf Unkenntniss des echten 
historischen Rechtes oder auf Verdrehung desselhen beruhe. Sie 
widersetzten sich sogar den Versuchen der Bügerschaft, in Wien 
Gehör zu finden. Nun liessen in der That die geschichtlichen 
Kenntnisse der Wortführer der Städte und Märkte viel zu 
wünschen übrig. Nichts beweist dies besser, als die naive Sieges
zuversicht, womit ihre im August 1790 am kaiserlichen Hoflager 
weilenden Deputirten am Tage, nachdem sie beim Kaiser Audienz 
gehabt und diesem ein Promemoria behändigt hatten, ein neues 
Majestätsgesuch überreichten '), um dem Monarchen die in ihren 

M.-A. entnommenen Beilage IV angedeutet, welche ihn auch mit 
den Einwendungen der oberen Stände und mit dem Stand
punkte, den diese einnahmen, genauer bekannt macht. 

') Majestätsgesuch der städtischP-n Deputirten ddo. Bruck a. d. M. 
3. Augst. 1790 im M.- .A. Dasselbe trägt. die Unterschriften des Leo_bner 
Bürgers Ant. Raspor, des Grazer Bürgers Franz Haas und des Kmttel• 
felder Blirgers Jos. Weninger „im Namen der landesfurstl. Städte 
und Märkte Steiermarks". Die Mandate dieser drei Vertrauensmänner, 
welche bald darauf die Reise nach Wien antraten, sind von Georg 
Fidel Schmidt als dem Gewaltträger der StädtP. und Märkte des 
Marburger Ki.·;ises, von Jo'rauz Haas, als dem der St. u. M. des Cillier 
Kreises, von Franz Dirnböck, als dem der St. u. M. des ßl'Ucker 
Kreises, von Jos. Fohr (Fobn ?), Blirgermeister des Marktes Obdach, 
als dem der St. u. M. des Judenburger l{reises und von Ant. Andreas 
Pacbler als dem der St. u. M. des Grazer Kreises ausgestellt. 

') Dasse]b
1

e ist vom 14. August 1790 datirt, von Raspor, Haas und 
Weninger unterzeichnet. (M.-A) 

3 
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Augen hochwichtige, bei einem Besuche der Hofbibliothek ge
machte Entdeckung zu melden, dass in einem Exemplare der 
steirischen Landhandveste, das ihnen dort Yorgewiesen worden 
war, unter den Unterfertigern des sogenannten Brucker Libells 
der Grazer Rathsbürger Schrott und der Leobner Stadtrichter 

Hynker aufgeführt seien. 
So schwach aber auch die geschichtlkhe Begründung 

dessen, was die Bürgerschaft anstrebte, war. so wenig die von 
ihr damals Abgeordneten durch ihr persönliches Auftreten im
ponirten, so erfreuten diese sich doch in den Wiener Re
gierungskreisen einer zuvorkommenden Aufnahme. Denn die 
Ideen des 18. Jahrhunderts bahnten ihnen die Wege, geleiteten 
sie und verliehen ihnen einen Rückhalt, der stärker war, als 
die Beweiskraft des Brucker Libells vom Jahre 1519. 

Man hatte eben in jenen Kreisen damals ein feines, bald 
nachher abhanden gekommenes Verständniss für die Vorboten 
der Stürme, welche zunächst in Frankreich losbrachen, weil 
man hier auf die warnenden Anzeichen zu wenig geachtet hatte. 

Hierin übertrafen Leopold II. und die Mehrzahl seiner 
Räthe alle übrigen europäischen Regierungen der damaligen Zeit, 
selbst die preussische nicht ausgenommen. 

An keinem anderen Hofe, tlcr noch nicht, wie der fran
zösische, von der Revolution überfluthet war, bekannte man 
sich damals zu Grundsätzen, wie das von Leopold II. am 
14. Oktober 1790 zu Frankfurt am Main unterzeichnete Manifest 
Bie ausspricht. Darin verheisst nämlich der Kaiser den Belgiern : 
er wolle „ allen Vereinen (Versammlungen), geistlichen und 
weltlichen Gemeinden und a 11 e n jenen Privat.männern, deren 
Vaterlandsliebe und Einsicht <lern Staate nützen können Zu-

' tritt zu den ständischen Versammlungen und Sitz daselbst ge-
währen." 1

) Die ungarischen Stände aber forderte er mittelst 
der Landtags-Proposition vom 1 O. November 179 O auf industrie
reichen oder durch Handelsbetrieb hervorragenden 'orten den 
Rang königlicher Freistädte w verleihen, damit sie als solche 
~e~~ndstandschaft theilhaft würden, sowie überhaupt die Her-

' l Gratzer Mercur von 1790, Nr. 94. 
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stelluug des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Ständen 
(aequilibrium inter diversos Status et Ordines stabiliri) sich 
angelegen sein zu lassen. 1

) Er bethätigte damit Regierungs
maximen, welche er in einem Schreiben vom 25. Januar 1790 
an die Erzherzogin Marie Christine dieser anvertraut hatte 
und mit Rücksicht auf welche Adam Wolf, dem wir die 
korrekte Veröffentlichung jenes Schreibens verdanken "), den 
Ausspruch thut: Leopold sei „nach dem Ausdrucke unserer 
Zeit constitutionell" gesinnt gewesen. 

Nicht minder gilt dies von einem Theile der höheren und 
höchsten Staatsbeamten, welche damals in Oesterreich an der 
Lösung von Verfassungsfragen mitzuarbeiten berufen waren. 

Zeuge dessen ist das Konferenz-Protokoll, welches über die 
am 5. und 9. März 1791 in Betreff der steiermärkischen Landes
Verfassung gepflogenen Berathungen aufgenommen wurde. ') 

Der Referent, F r e i h e r r v o n W a i dm an n s d o r f, ~) 

') D e Lu ca, Geogr. Handbuch von dem österr. Staate, IV. Bd., S. 633 
bis 641. 

•) Leopold II. und Marie Christine, ihr Briefwechsel, Wien 1867, S. 80 bi8 
86. Rllcksichtlich Belgiens sprach er schon am 12. Juni 1790 die 
Absicht aus: mit den Ständen über eine ~ repräsentation plus exacte 
et plus considerable et juste de la campagne et du plat paysu zu 
verhandeln. 

::') Als Ge g e n s t ü c k theilen wir in der Beilage V . aus den Akten des 
M.-A . dieAeusserung des inner ö s te rre i chi s chen G ub ernium s 
vom 17. September 1790 mit, welches das ständische Gutachten vom 
3. September 1790 (Beilage lV) ,,platterdings" unterstützen 
z u so 11 e n g 1 au b t e. Da dieselbe wirkungslos verhallte, kommt 
sie eben nur als Gegenstück zu den Ansichten, welche bei den Wiener 
Hofstellen damals vorherrschten, in Betracht und ist sie als kultw·
historisches Material im Anhange an ihrem Platze. 

' ) Bereits zum Gouverneur von Tirol designirt, war er erst seit Kurzeru 
dennoch mit diesem Referate betraut, weil der Kaiser mit Handbillet 
vom 25. Jänner 1791 einen Wechsel sämmtlicher Referenten tibe1· 
die Länderanliegen dem obersten Hofkanzler zur Pflicht gemacht und 
dieser in der Eile einen geeigneteren Mann nicht zu ermitteln vermocht 
hatte. Auch die „Desiderien" von Görz und Gradiska waren ihm zur 
Antragstellung zugewiesen (M.-A.) 

3* 
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äusserte die Meinung: es würde zum Besten des Landes vor
züglich beitragen, wenn den künftigen Deliberationen des stän
dischen Ausschusses wenigstens konsultando (mit berathender 
Stimme) auch etwelche Vertreter des Bürger- und 
Bauern stand es in Gegenständen, welche beide hetreffen, 
beigezogen werden wollten, was in Ansehung des Bürger
standes um so weniger Anstoss erregen könnte, als es nicht 
verneint werden mag, dass die steirischen landesförstlichen Städte 
und Märkte von jeher einen Mitstand ausmachten, und weil 
uberhaupt feststehe, dass das Wohl des ganzen Landes, d a s 
der echte Wunsch der Stände sei n muss, nicht gut 
besorgt werden könne, wenn man nicht auch zugleich für die 
Erhaltung des Bürgers im aufrechten Stande sorgt, als der 
das nothwendige Mittelding zwischen Herren und Unterthanen ist. 

Die Beiziehung der Repräsentanten des unterthänigen 
Standes (der Bauern) dürfte zwar den Ständen anfänglich 
weniger einleuchten wollen, da diese als Gültenbesitzer die 
Vertretung ihrer Unterthanen sich selber zu vindiziren gewohnt 
wären; allein wenn man in reife Ueberlegung zieht, dass der 
Unterthan in dem heutigen Zeitlauf bei weitem nicht mehr -
weder hinsichtlich seiner Denkungsart noch in Anbetracht seiner 
Besitzverhältnisse -- derjenige sei, der er vorhin gewesen, 
dass er sich schwer eine Behandlung würde gefallen lassen, 
wie er sie ehemals erlitt, sondern dass er überhaupt nun mehr 
und ri eh t i ge r denke, auch, seit mehreren Jahren schon mit 
verschiedenen Begünstigungen begabt, s e in z w e i D r i t t h eil e 
des Landes umi'assendes Eigenthum ebenso zu 
schätzen wisse, wie jeder andere Eigenthümer das seinige, so 
erscheint es - meinte der Freiherrr von Waidmannsclorf -
für die Stände selber rathsam, den Unterthan vor Entschei
dungen über sein Schicksal durch seine voraussichtlich be
scheidenen Vertreter zu vernehmen, statt es auf Zerwürfnisse 
ankommen zu lassen, die zum Widerrufe bereits gefasster Be-
schlüsse nötbigen könnten. · 

Der hierauf bezügliche Antrag des Referenten blieb je
doch in der Minorität. Die Mehrzahl der Theilnehmer an der 
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Staats-Konferenz erblickte darin eine allzu radikale Umgestal
tung der Landesverfassung und besorgte, ,, dass die Stimmung des 
Unterthans" sodann zu unerquicklichen Auftritten führen könnte. 

Dem B ü r g er t h u m e dagegen gestand die Staats-Con
ferenz das Anrecht auf stärkere Betheiligung bei der ständi
schen Landesverwaltung rückhaltslos zu, obschon die 4 Depu
tirten des steiermärkischen Landtages, welche dieser, vom so
genannten Herrenstande beherrscht, aus seiner Mitte gewählt 
hatte, eine solche Nachgiebigkeit sehr übel vermerkten 1

). Na
mentlich setzte der oftgenannte Graf Atterns auf diese Wahr
nehmung hin alle Hebel in Bewegung, lllll die Anerkennung 
der Städte und Märkte als eines gleichberechtigten ständischen 
Faktors zu hintertreiben. Leopold II. widerstand dem Sturm
laufe. Am 1 7. l\lai benachrichtigte die vereinigte Hofstelle den 
steierrnärkischen Landeschef Grafen Stürgkh von der a. h. Ent
schliessung, kraft welcher im s t ä n d i s c h e n V er o r d n e t e n
K o 11 e g i um fürderhin auch ein Deputirter der 
Städte und Märkte Platz nehmen sollte und die
sen ob end rein vergönnt war, nach Kreisen g r u p
P i r t , j e 2 Vertreter in den Landtag zu senden i) so 
dass, da das Land damals in 5 Kreise zerfiel, das Bürgerthum 
nunmehr ei11schliesslich seines Repräsentanten im Verordneten
Kollegium, dort 11 St i m m e n abzugeben hatte, statt sich mit 
der herkömmlichen einzigen begnügen zu müssen. 

Der Herrenstand betrachtete diese a. h. Entschliessung 
n ich t a 1 ::; fest s t ehe n d. Er machte im Laufe des Sommers 
des Ja.hres 17!)1 und his ::;pät in den Winter hinein wieder
holt Yersnche, den Kaiser zur Zurücknahme derselben, sowie 
anderer, ilm1, dem Herrenstande, missliebiger Bestimmungen 
zu bewegen. Graf Attems hielt sich zu die::;em Ende fast ohne 

1) S. die Konferenz-Protokolle vom 5. unrl 9. J\1ärz 1791 im M.-A. Sie 
tragen die Unterschrift der beiden Hoflrnnzler Graf Kolowrat und Frei
herr v Kresol. Der Kaiser nahm ihren Inhalt zur Kenntniss, ohne 
sich sofort scl10n darüber zu äussern. 

") Haupt-Resolution auf Grund der Br.rathungsergebnisse vom 5., 9. und 
16. März 1791 im M.-A. 
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Unterbrechung in Wien aut; nahm beim Kaiser so oft Audienz, 
als er nur vorgelassen zu werden hoffen durfte und überreichte 
bei solchen Anlässen nicht weniger als drei Majestätsgesuche 1

). 

Jedesmal erlaubte er sieb da. im Namen der steiermär

kischen Stände zu sprechen, besass aber. seit (am 9. Au~ust 
1791) deren Neubildung vor sich gegangen war, nur ein vom 
neuernannten Landeshauptmanne ausgestelltes Kreditiv 1

). Nichts
destoweniger nahm der Monarch, der es für seine Pflicht hielt, 
jede Beschwerde seiner Unterthanert mochten diese nun hoch
gestellte Leute oder niedligen Ranges sein, huldvoll anzuhören. 
auch jene Gesuche entgegen und übergab sie den betreffenden 
Hofstellen zur Berichterstattung. Ja, er ordnete sogar, um über 
das letzte der Attems'schen Gesuche desto rascher ein in sich 
abgerundetes Gutachten zu erhalten, eine Staats-Konferenz an. 
welche am 30. Kovember 17!)1 zusammentrat. Ihr wohnten 
unter dem Vorsitze des Erzherzogs Franz der oberste Hof
kanzler Graf Kolowrat mit seinem Adlatus ·Baron Kresel, ferner 

die Staatsräthe F.ger und Izdenczy, der Präsident der Hofrechen
kammer, Graf Carl Zinzeudorf. der Hofkammer-Präsident Graf 

Rudolf Chotek, die Hofräthe Graf Edling. Beckhen ), Keess 

1
) Sie befinden sich unter den einschlägigen Akten des M.-A. (26 ex 

Januar 1792 J. Oe.) 
2
) Einern Promemoria vom 13. November 1791 legte Graf Attems :rnr 

Bekräftigung seines Inhaltes ein Stbreiben des Landesl1auptmannes 
Grafen Breuner vom 5 NoYember bei, worin dieser seinen Vorsatz, 
daferne die ständische Vorstellung an den Kaiser vom 9. August 1791 
keinen Erfolg hätte, auf seinen Posten zu resigniren, ausspricht, da 
die Stände, namentlich aber der Herrenstand, durch Entziehung ver
gchiedener Gerechtsame um ihr Ansehen gebracht würden. Graf AttemR 
bat nun den Kaiser, diese Eingaben nicht mehr , dur c h den 

ordentlichen Weg, wie bishero'' erledigen zulassen.Sonst wurde 
die Resolution neuerdings abweislich lauten, ,,ohne dass die Stämle liber
zeugt wären, sich unrecht beschwert oder unschiksam gebeten zu haben". 
Das beste Auskunftsmittel wiire, wenn der Kaiser eine e i "e n e Kom-. . " 
m1ss1on von 2 oder 3 • unbefangenen '' Männern einsetzen wollte, die 
Alles zu prüfen und sodann „gerade au Eure :Majestät die Rt>
Jation zu erstatten hätten". 

') Richtiger: Be ckh und der bekannten steiermärkischen Familie der 
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und Büschin bei. Auch Graf Attems war auf Befehl des Kai
sers eingeladen worden, dabei zu erscheinen und erschien wirk
lich. Graf Edling referirte über dessen Gesuch. Das üblicher 
Weise an clen Kaiser adressirte Protokoll der Konferenz 1

) be
ginnt mit den Worten : ,, Y or der Hand muss hier bemerkt wer
den, dass die heutige Konferenz bloss aus schuldigstem Ge
horsam für höchst dero gnädigste Aufträge abgehalten wird; 
denn es lauft gerade wider die vom Jahre 1748 bestehende 
und von Eurer Majestät selbst genau bestimmte und öfters 
bestätigte Ordnung, ständische Schriften hiei· zu erledigen, die 
nicht von a 11 e n K 1 a s s c n d er St ä n cl e verfasst und von 
der vorgesetzten Landesstelle vorschriftsmässig beurtheilt und 
hieher einbegleitet werden." 

Im Verlaufe des Refcra!.s wird dem Grafen Attems der 
Text gelesen, mitunter so derb, dass der Anwesende vor Be
schämung knirschen musste. Er hatte aber auch die Hofstellen 
beim Monarchen geradezu verklagt, sie beschuldigt, den Monar
chen hintergangen und gegen die Stände Partei genommen 
zu haben. Daran hatte er die Bitte geknüpft, die von ihm 
llberreichten stän<lisl',h en Anliegen nicht mehr '"durch den or
dentlichen Weg, wie bisher" der Erledigung zuzuführen, sowie 
er andererseits dem Kaiser das Bedenken, dass Alles schon 
eigentlich entschieden war, durch die Versicherung auszureden 
suchte : der Kaiser sei viel zu gerecht und gütig, um ein für 
a 11 e mal eine Bitte abzuschlagen. Und was er nicht selber 
zu sagen wagte, das liess er den greisen Landeshauptmann 
Grafen Breuner in einer dem Gesuche beigelegten Denkschrift 
sagen. 

Da heb st e::; denn: die den Städten und Märkten ein
geräumte Stellung sei eine beispiellose Kränkung der ständi-

Beckh-Widmanstetter verwandt. In dessen Biographie bei 
Winkl e r, biogr. u. litterar. Nachrichten, GriHz 1810, S. 13, 
ist dieser Verwandtschaft nicht gedacht; ich verdanke die be
zügliche Notiz dem Schriftführer des histor. Vereines fi.lr Steiermark, 
Herrn k. k. Oberlieutenant L. Beckh-Widmanstetter. 

~) Original im M..-A. 
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sehen Rechte; in Nierlerösterreich. wo der vierte Stand doch 
den fünften Theil der ganzen Landei;Jrnntribution trage, rlürften 
dessen Vertreter den Landtagen bloss ste hend beiwoh
nen und nur so lange, als rlie Verhandlung über das landeH
fürstliche Postulat dauert; in Steiermark dagegen, wo sie nicht 
einmal den 27. Theil der Landeskontribution leisten, sollten 
sie nicht nur eine Verordnetenste11e zu besetzen haben. son
dern auch vielfaches Stimmrecht hei Verhandlungen, die sie 
nicht berühren. - Hi~zu bemerkte nun der Referent Graf Ed-
1 in g, das sei offenbar ein Privatanliegen des Grafen Attern:-, 
der sich des Landeshauptmannes zu seiner Deckung bediene, 
und es sei um so verdächtiger, als die gemeinnützig s t e n 
Vorschläge bisher gerade von den Städten und Märkten aus
gegangen wären. Graf Ed 1 in g empfahl daher, durch den steier
märkischen Landeschef „allen vier Klassen der Stäncle eilwn 
wohlüberdachten Vorschlag abzufordern, wie mit Vermeiclung 
aller Neckereien ihre wechselseitige Verbindung zum Wohle 
der guten Sache noch enger geknüpft werden könne?" 

Graf Carl Z in z end o rf bemerkte: .. Gerechtigkeit ist die 
erste Pflicht des Landesfürsten; weil nun die Bürger ebenso, wie 
alle Klassen der Stände ein repräsentirenrler Körper sind. so 
ist es Pflicht des Landesfürsten, dass er einen Deputirten des 
Bürgerstandes dem Verordneten-Kollegium beiziehe. In der 
Dominikalkontribution stehen allerdings die Bürger dem Adel 
nach. Doch dieser steht mit dem, was er an Steuern zahlt, 
noch weit mehr hinter der Rustikalkontribution ( der Steuer
schuldigkeit der Bauern) zurück. Die Bürger sind die grössten 
Konsumenten; ihnen sich zu nähern, gebietet clas eigene wohl
verstandene Interesse aller Produzenten, somit auch des die 
Landwirthschaft betreibenden Adels. Gerade in Jnnerösterreich 
ragt der Bürgerstand durch seinen Reichthum hervor und ver
breitet er nach allen Richtungen hin Woblhabenheit. Das allein 
r echtfertigt seine Aufnahme in das Verordneten-Kollegium der 
'stände." 

Hofrath v. Kees s that die merkwürclige Aeusserung: Die 
Stände kämen dermalen nur als die Repräsenta:nten des Volkes 
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in Betracht; das allgemeine Wohl sei der Zweck ihres Daseins; 
darüber aher habe der Bürger am ehesten mitzusprechen und 
den Bauer dürfe man :mch nicht länger mehr bei ~eite setz~n. 
wolle man von Ständen des L a n de s reden und d 1 es e n Em
fluss auf's ga nze Land gewähren, so mlisse man Bürger 
und Bauern dazu gesellen. Die bisherigen Ständ~ vert_rate~, 
im Grunde genommen, nur Ein Interesse, wenn sie gle1~h. rn 
drei Abtheilungen gespalten seien, nämlich das der Dom1men 
( des heiTschaftlichen Grossgrundbesitzes ): Und de~n~ch sprächen 
sie im Namen des Volkes. Soll das kerne unleidliche Anm~s
sung sein, so müssen sämmt!iche Klassen der Bevölkerung 1111 

Gremium der Stände sich das Gleichgewicht halten. W~nscht 
man Stände in die sem Sinne, so gebt es nun un<l mmmer 
an, den vierten Stand von den Ständen der Steiermark aus-

znscbliessen '). 
Vorstehende Bemerkungen gaben dem Grafen Rudolf Ch o-

t e k Anlass, sein staatmänniscbes Talent durch die Prop~e
zeiung zu erproben, dass, wenn man einmal dahin käme, sich 
auf den Standpunkt des Hofrathes v. Keess zu stellen, man 

') Bei einem anderen Anlasse, der jedoch nicht ausserhalb des Rah~en s 
dieser Abhandlung liegt, kehrte ,\ieder Kees s mehr den Monarchisten 
hervor der er in der That war, obschon ihn seine Feinde einen Jaco
biner ~chalten. Als nämlkh die Anliegen der stciermärkischen Stände 
bei der ubersten Justizstelle einer strengen Kritik unterzogen wurden, 
stiess sich Kecss an drm Bep;ehrrn : dass in Z11knnft kein Ge
Retz erlassen und kt-ine Verfassnngf>-Ei11ricl1tung 

gcänd crt wrrdC', ohnC' da ss die Stände ihr e Ei_n wi lligu n g 
g e b e 11 . J)as - erklärte Keess - laufe der monarch1sch~n Staats

,erfassung zuwider, sei mit dem allgemeinen " 7 ohle 111werembar nnd 
klinge nm so dreister, nachdem hierzulande weder rler Ba'.ier~- noch 
der Bürgerstand vollberechtigtes Glied der Körper~cbaft, drn sieb der

nrtige Majestätsrechte anma5se, ist. Freimüthig ml\ss C' er. wie unter 

der vorigen Rcgiernng, bekennen, dass die \Vünsche der Stände auf 
Einführung einer v e r m i s c h t e n Regierungs fo r m, wobei die 

A r i s t ok rat i e Aotheil hätte, abzuzielen scheinen. Diese wäre der
malen die b e de II kl ich s t e, da sie bei der sich vollziehenden Emanci

pation der Her ·schafts- Unterthanen und dPr pr<>dnzirrnd!'n Klasse 
uberhaupt, die verbaEste~te sei. Bei aller Nachgiebigkeit des Landes-
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auch unmöglich bei einer Interessenvertretung es bewenden 
lassen könnte, sondern sich bald gedrungen sehen würde, 
eine "der aritlmieti8dien Yolkszahl angemessene Repräsen
tationsart " zuzula8sen. was mit der allrnäligen Hintansetzung 
der privilegirten Klassen allerdings gleichbedeutend wäre. Und 
<lanu liesse sich kaum vermeiden, das8 die "Repräsentanten 
aller Volksklassen" eines Tags das Recht. unaufgefordert zu 
reden, sich beimes:;en nnd ihre Bitten mit drohenden Ge
berden unter8tützen würclen, dass sogenannte preces armatae 
entständen. 

Er persönlich, versicherte C l; o t e k, missgönne dem Bür
gerstande die fraglichen Befugnisse keineswegs; d o c h die 
Folgen dieses Schrittes 8eien unübersehbar 
und jenes Zugeständniss involvire an sich schon einen Bruch 
mit dem historischen Rechte , das nur dadurch gewahrt und 
geschont werden könnte, dass mm, 11ie altberechtigten Stände 
bestimmen würde, in die Neuerung zu willigen 1). 

Diese Reden und Gegenrede11 wurden, wie gesagt, im 
November des Jahres l 7 91 am Tische der österreichischen 
Staats-Konferenz, in Gegenwart des nachmaligen Kaisers F ran z 
geführt, der sich selbst ?.War an der Debatte nicht bethciligte. 
doch, wie ein von ihm verfasster Yortrag an seinen Vater 
lehrt, damals fler „demokratischen Partei·' sich zuneirrte für deren 

0 ' 

Führer der desshalb viel verlämndetc Hofrath von Kcess galt. 
Im Dezember 1790 hatte der Erzherzog bereits über 

fürsten werde unter solchen Umständen doch k e i n e d an er hafte 
Ko n s t i tu ti o n zu erreichen sein, sondern liber kurz oder lang eine 

neu~- R~vol~1tiun. Lieber sage er dies anf die Gefahr Lin, ahrrrnaligen 
Gehassigkciten zum Opfer zu fallen, als dass er srhwci„cn möchte 

V . ! 

wo es noch an der Zeit ist, zu reden. (Deilage zu den Konferenzproto-
kollen vom 5. und 9. März 1791 im :M.-A.) Die betreffende Sitzung 
d~r obersten Justizstelle hatte am 22, Dezember J 7!10 statt. 

1

) Siehe Beilage HI. Chotek's Votum verdient es wohl in der von ihm 
selLer redigirt_en F_assung seiner ganzen Ausdehnung nach abgedrnrkt 
zu werrlen. Eme Biographie dieses ausgezeichneten Staatsmannes lie
~rte Prof. A_ da m Wo I f in den Sitzungsberichten der philos.-hist. 
, lasse der kais. Akad. d. Wissensch., Jahrgang 1852. (IX. Bd. S. 431 ff.) 
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selbstsüchtige Begehren der niederösterreichischen Stände seine 
Missbilligung mit Worten geäussert, die seine damalige Denkart 
kennzeichnen 1

) . So wird er denn auch schwerlich von den Aus
führungen des Grafen Attems angenehm berührt gewesen sein. 

Auch die bei der Konferenz vom lü. März 1791 anwe
!':enden Staatsrätbe mischten sich nicht in den Gedankenaus
tausch der da stattfand. Allein wir kennen ihre einschlägigen 1 

Ansichten aus den Gutachten, welche sie über das Ergebniss 
früherer Konferenzen abgaben '). E g er rieth, den Bürger- u n d 
den B au ernst an d den übrigen Ständen auch in Ansehung 
des Rechtes, im ständischen Ausschusse vertreten zu sein, gleich
zustellen. Wider den Beschluss der Konferenz, diesen Antrag 
abzulehnen, weil bei der dermaligen Volksstimmung es bedenk
lich wäre, darauf einzugehen, bemerkte er: in seinen Augen 
wäre gerade dies das einzige und kräftigste Mittel , um der 
heutigen Volksstimmung jene glückliche Richtung zu geben, 
wodurch sie von anderen ausschweifenden Rettungsmitteln und 
Nachahmung der Laterngeschichte abgehalten würde. Den 
Städten und Märkten wollte er einen Yertreter im Verordneten
Kollegium zugestanden wissen. 

1) Die Stände - schrieb er - scheinen ganz I ergessen zu haben, dass es 
die Pflkht des So11Yeriins ist, nicht nur das blosse Dasein auch dem 
gcrinl!sten Untertban z11 gönnen, oontlern diesem sowie tlem grössten 
ein beha!!liches Da, ein zu schafTeu und wie weit es mit der llehag
licbkeit rles Unterthans gehommen, werden jene am besten einsehen, 
die eini"e Zeit des Jahrrs anf ihren Giltcrn zubringen . .Auch sollten 
die Stä~flc erkennen, dass tler Banrr bereits die Rechte 
eins i e b t, w e 1 c h e er als ::'II e n s c h f o r tl er n kann und 
nass er verlangen darf, als so lcht>r hrhandelt :r,11 

werden. llm durch Einführnng de1 alten ~tiindisrhen Rechte wie

dernm zum Lastthier herabwürdigen wollen, wtinle , on den übelsten 
Folgen für die Stände selbst sein. Auch i,t sehr auffallend, dass die 
Stände sich be,trehen, dPn Einfluss des Som·eräns durch seine Stellen 
auf ,Jas Wohl der übrigen Unterthanen so viL,l möglich zu beseitigen". 
Kaiser Leopold erledigte das fragliche Schriftstiick ganz im Sinne 
seines Soh11es unterm 15. Januar 1791. (Excerpt des Freiherrn C a r 1 
v. Hock a11R den Staatsraths-Akten.) 

") Kx1 eq,tt) deb FreiheiTn v. Hock ans den Staatbrathi:;-Akteu, 
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Fürst Kaunitz und Izden czy stimmten ihm· hei. 
Nur Graf Re i s c h ach war gegen jede Konzession an den 
Bürgerstand und \·erlor über die Bauern schon gar kein Wort. 

Wofür da mal s der Kaiser sich entschied. wurde he
reits erzählt. Hatte er gleich inzwischen dem Grafen Attems 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als rlessen Auftreten verdiente. 
und dem Wunsche nach einem hesonderen Landeshauptmanne 
gegenüber sich willfähriger gezeigt, als die mdsten Theilnehmer 
an den Konferenzen erwarteten , so legte er sich doch vom 
l 2. März d. i. von dem Tage an, wo er den Deputirten des 
steiermärkischen Landtages das eben erwähnte Zugeständniss 
als vollzogen ankündigte, eine gewisse Zurückhaltung auf; er 
hörte Vorstellungen auch jetzt geduldig an, versprach, sich dar
über berichten zu lassen, war aber schliesslirh froh, wenn <ler 
ihm darüber erstattete Vortrag keine Umkehr zur Pflicht machte. 

Gewiss ist, dass L e o p o l rl II. durch derlei Behelligungen 
von dem i n An s e h u n g d e 8 B ü r g e r s t a n d e s einmal 
Beschlossenen nicht abgebracht wurde. 

Und was er · diesfall s im Widerspruche mit tlen Verfech
tern des historischen Rechtes verfügte, war auf 57 ,la}!l'e. hin
aus ruassgebend , bildete die Grundlage, auf welcher dir Me
tamorphose des Ständewesens sich nachmals vollzog. ohne 
<lass es hiezu noch einer neuen Grundlegung hedurft hätte. 

Mit dem s e 1 b e n Rechte , womit Leopold II. im Jahre 
1791 die Stände der Steiermark modernisirtc, sie durch die 
Beimengung bürgerlicher Elemente nach eigenem Ermessen auf
frischte, schuf Kaiser Ferdinand sie ganz ab und fügte urn.;er 
heutiger Monarch l3rnchstücke davon dem Neubau der J,an
desverfassung ein. 

Es würde zu weit führen, wollte ich hier auch die rlurch
greifen~en Aenderungen schildern, welche der W i r k u n g s k r e i s 
der ste1ermärkischen Stände unter Leopolrl JI. erfahren hat 
und durch die gleichfalls auf die Dauer eines halben Jahr
hunderts _staatsrechtliche Grundsätze zur Geltung gebracht 
wurden, die den Keim der späteren Entwicklung schon in sich 
trugen. 

.. 
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Ich gestatte mir jedoch zum Schlusse, die mit den be
sprochenen Neuerungen in Kausalverwandtschaft stehenden Be
schlüsse Leopold's II. anzuführen, durch welche die in Recie 
stehende Verfassungskrisis im Mai 1791 der Hauptsache nach 
ihren Abschluss fand,). 

Die Stärnle erhielten einen b es o n deren L a 11 des
h au p t m a n n als Oberhaupt (und es war dns das einzige 
Zugeständniss, welches sie dem Kaiser im Rücken der Hof
stellen entlockten, worauf hin eben Graf Attems auch Wich
tigeres auf gleichem Wege zu erreichen sich vermass); doch 
dieser Landeshauptmann durfte 11 ich t ihnen, sondern musste 
ausschliesslich dem Monarchen den Gehorsamseid leisten. 

Er that dies dem von Wien aus festgesetzten Zeremoniell 
gemäss nicht einmal vor den Augen der Stände, sondern im 

Rathsaale des Guberniums zu Randen des Landeschefs. 
Die Stände durften ihn sich g e w i s s er m a s s e n selber 

wählen ; allein nur durch Bezeichnung von 12 Kandidaten, 
unter welchen der Monarch beliebig wählte. 

Die Stände durften ferner nach alter Sitte wieder V e r
o r d n et e als ständige Geschäftsführer wählen; allein jeder 
Stand hatte aus seiner Mitte den ihm bewilligten Verordneten 
zu wählen unrl nicht, wie ehedem , der ganze Landtag diese 
Wahl vorzunehmen. Ausserdem war die Bestätigung der Ge
wählten dem Monarchen vorbehalten, der sie über Antrag der 
vereinigten Hofste1le gab oder verweigerte. 

Die gleiche Bewandtniss hatte es mit den Aus s c h u s s
r ä t h e n , di e nun särn mtli c h gewählt werden 
musst e n und deren Wahl nicht der Herrenstand allein vor
nahm , "ie dieser in einem späteren Verhandlungsstadium 
es als der Landesverfassung gemäss bean8prucht hatte, son
dern j e dem d e r dr e i oberen Stände g l eich m ä s s i g 

1) Es ist nicht bloss die sogenannte Hauptresolution Leopolds 11 „ der 
ich die nachstehenden Punkte entnehmr, ~ondern ich lege dieser Dar
stellung auch die Akten dt>~ St .-A. zu Gru11de , welche wichtige Er· 
läutenmgen darbieten . 
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zufi e 1. Dem Ritterstande war es eben gelungen, diesfalls 
beim Monarchen die Anerkennung seiner Ebenbürtigkeit durch
zusetzen, was, prinzipiell genommen, keine geringere Verlet
zung des Herkommens war, als die hinsichtlich der Yerord
netenwahl dem Bürgers t an de gemaclite Konzession. 

Der Posten eines ständischen G e n er a l -Ein n eh m er s, 
den Josef II. bereits gestrichen hatte, lebte wieder auf; doch 
nicht mehr zum ausschliesslichen Vortheile des Herrenstandes, 
der diese Sinekur Jahrhunderte lang als sein Vorrecht ausge
beutet hatte , sondern unter der Bedingung, dass bei deren 
Besetzung der Herren- und der Ritterstand abwechslungsweise 
bedacht werden sollten. 

Die Sitzungsprotokolle und Rechnungsausweise der Land
schaft unterlagen fortan einer s t r e n g e n U n t e r s u c h u n g 
durch d i e S t a a t s b e h ö r d e n , was so gut gegen das 
historische Recht war, wie die Bemessung des Gehaltes der 
ständischen Funktionäre und Diener durch die Regierung. 

Die Stände durften nun überhaupt ohne Vorwissen der 
Regierung k eine n o c h s o k l ein e Aus gab e m ehr m a
ch e n, wenn nicht Pauschalsummen dafür ausgeworfen waren. 

Mit dem Antrage, sich am Hoflager durch einen eigenen, 
wobldotirten Re prä s e n t an t e n vertreten lassen zu dürfen, 
wurden sie rundweg abgewiesen. Höchstens die Aufstellung 
eines Hofagenten aus der Zahl der dazu autorisirten Wiener 
Advokaten sollte ihnen gestattet sein. 

Ebensowenig ging Leopold II. auf die von den Ständen 
gewünschte Umgestaltung der GerichtsverfassuI.tg im Sinne der 
Judicia parium ein; vielmehr behielt er sich für alle Zukunft 
die beliebige Besetzung der Richterstellen bevor und bedeutete 
er ihnen, er werde dabei stets ohne Rücksicht auf Stand und 
Geburt vorgehen, ,,da eine reine, untadelhafte Justizpflege die 
erste Pflicht eines Monarchen" sei. U ebrigens •- setzte er 
nicht ohne bittere Ironie bei - werde es ihm sehr angenehm 

" 
sein, wenn er die erforderlichen Eigenschaften vorzüglich bei 
den um derlei Rathsstellen kornpetirenden ständischen Mitglie
dern antreffen würde". 
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Dieser den steiermärkischen Ständen ertheilte Bescheid 
ist um so wichtiger, als der Monarch ihn seiner ganzen, drei Folio
seiten füllenden Ausdehnung nach e i g e n h ä n d i g zu Papier 
brachte und damit auch ein Normativ zur Regelung der stäu-• 
dischen Y erhältnisse in K ä r n t e n und Kr a in gegeben war, 
auf das noch Jahrzehnte später zuri'tckgegriffen wurde, um jede 
Ausschreitung der Stände hintanznhalten. 

Trostloser noch lautete - für die Stände - eine unterm 
7. Oktober 1791 dem Grazer Gubernium bekannt gemachte a. h. 
Entsrhlicssnng, welche in Erledigung der mittlerweile einge
brachten Rekurse den Inhalt der vorangeführten Entscheidung 
mit einer c in z i gen, später zu erwähnenden Ausnahme von 
Punkt zu Punkt bestätigte und in Gestalt sonstiger 
abschlägiger Antworten ebenso viele n e u e Belege für die Miss
achtung des historischen Rechtes enthielt. 

Es war aber freilich auch g e gen das historische Recht, 
dass die Landschaft sich ihre Einkünfte, wie es schon unter 
Leopold I. geschah, durch die Regierung garantiren liess, dass 
sie ihr Besteuerungsrecht auf's ganze Land ausdehnte, dass 
sie in Alles und J edcs sich miscllte, dabei in echt rationalisti
scher Weise den „ Ursprung der menschlichen Gesellschaft" zum 
Ausgangspunkte nahm und dass ihre Mitglieder in der Rolle 
von Vätern des Vater 1 an des, die nichts tlestoweniger auf 
dessen Kosten fette l)fründen genossen, sich gefielen. 

Die Landschaft ging demnach aus der Verfassungskrisis, 
die ich zum Gegenstande meines Vortrages gemacht habe, 
bei Weitem nicht so glorreich und nicht so mächtig hervor, wie 
der hohe Adel es sich gedacht hatte. 

Sie glich der alten, geschichtlich g e wo r d e n e n Land
schaft nur mehr äusserlich; ihrem nunmehrigen Wesensbestande 
nach war sie ein von der Regierung beliebig gemodelter, 
dieser zu Diensten stehender, ziemlich morscher Verwaltungs
Apparat. 

Der als Antiquität ehrwürdige, doch kein Pfropfreis, wie 
das aufstrebende JJürgerthum war, vertragende Baum verwelkte, 
seit die Axt an seinen Wurzeln lag, seit die Reformhiebe tiet' 
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und tiefer in sein Mark drangen. Nur die Rinde hielt, obschon 
auch zerklüftet und zerrissen, ihn noch auf recht. 

Und wenn ihn die Regierung eines Tages ganz zu Fall 
brachte, so erlitt das historische Recht dadurch keine grössere 
Verletzung mehr, als die war, welche Leopold II. ihm zuge
fügt hatte, indem er es systematisch zu untergraben begann. 

Hätte indessen schon di es er Monarch, statt die Stände, 
deren pergamentne Gerechtsame er doch kaum eines Blickes 
würdigte, mit einem zwitterhaften Scheinleben abzufinden, es 
vorgezogen, sie mit bündigen Worten für er l o s c h e n z u 
erklären (was sie eigentlich doch schon unter ihm waren), 
hätte er einem Bonifazius gleich und dann auch dieses Namens 
ebenso wünlig, als der Heidenbekehrer zu Fulda -- mit der Axt, 
welche ihm die Vorsehung in die Hand drückte, zu einem wuch
tigeren Streiche ausgeholt, so wären der Monarchie, wären dem 
engeren Vaterlande die Erschütterungen des Jahres 1848 und 
spätere Existenzproben sicher erspart geblieben. 

Denn jene Bewegung hub genau wieder mit dem Rufe 
nach Grnndentlastung, nach politischer Gleichberechtigung, kurz: 
nach Realisirung dessen an, was Leopold II. zu vollbringen 
sich anschickte, auch g rund sät z l ich verfügte und nur nicht 
in allen Einzelnbeiten durchführte. 

Der Entsetzen erregende Verlauf der französischen Revolu
tion - Ende Juni 1791 machte bekanntlich Ludwig XYl. seinen 
verunglückten Fluchtversuch -, die davon beeinflussten Vor
gänge in Belgien, beunruhigende Wahrnehmungen im Bereiche 
der eigenen Residen:i1, wo wenigstens die Polizeibehörde auf Jako
biner fahndete, hatten den Kaiser offenbar zurückgehalten, ihm Miss
trauen wider das eigene Werk, Furcht vor dem Rückschlage einer 
vom Throne ausgebenden Nivellirung der Gesellschaft eingeflösst. 

Um diese Scheu zu überwinden, lebte er zu kurz. Und 
wie schilchterte nicht das tolle Treiben der Republikaner selbst 
noch den Thronfolger ein! 

So erklärt es sich auch, warum die im Mai 1 7 !) 1 als vier
gliederiges Kollegium bewilligte Y erordnetenstelle nicht lange 
darnach (unterm 6. August und 7. Oktober 1791) um zwei 
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G 1 i e d e r z u G u n s t e n de s :Ad e l s v e r m e h r t und so 
die Gl_eicbheit der Stände, welche sich ursprünglich ·darin kund- · 
gab, von dBr Regierung wieder desavouirt wurde. Diese hoffte 
epe~, dadurch f ü r d e n s c h 1 im ms t e n F a 11 den Adel sich 
zu veipflich~en-und wähnte, durch eine solche Auszeichnung 
~es;;en sinkendes Ansehen zu wahren, davon aber selbst wieder 
i!) der Stunde der Gefahr Nutzen zu ziehen. ~m Uebrigen waren 
~as ziemlich irrelevante Korrekturen; zumal;die nachträglich bewil- · 
hgte Doppelbesetzung von keiner Gehaltsamveistmg begleitet war. 

__ w ~rfen. wir nun noch einen flüchtigen Blick auf ein paar 
P~r~onhchkeiten, de:·en Namen in die geschilderte Verfa~s9D-gs
kris1s verflochten smd, so gebührt vor Allem dem Grafen 
F e r d inan d At t cm s das Zeugniss, dass er den Kampf um 

1 

vermeintliche Besitzrechte, welchen die Stände unter seiner 
Führung käinpften, mit seltener Ausdauer, wie sie eben nur 
das, wenn auch irrthümliche B c w u s s t s e i n, eine gerecht e 
$ache zu verfechten, verleiht, leitete und NiemMdem kann 
entgehen, dass die engherzigen Anschauungen, als deren Ver
körperung er sich uns darstellt, nicht i h m zur Last fallen, 
sondern der Atmosphäre, in der er aufwuclis, die ihn ·umgab. 

Zwar erschien noch im Jahre 1803 ein Pamphlet, das
aus amtlichen Quollen schöpfend, ihm alle erdenklichen Schlech~ 
tigkeiten vorwarf. Der Titel der Schmäbschrüt: "Kampf der 
Wahrheit und des Rechtes mit der Lüge und dem Betruge, 
ein Volkslied für Steiermark, in Noten gesetzt von einem Freunde 
der kritischen Tonkunst" - : er allein genügt, zu zoigen, dass man 
damals so gut, wie heutzutage, mit Schlagworten zu agitire:n 
verstand '). Und es fehlte auch ni~ht an Huldigungen, die dem 
mit Beginn des laufenden Jahrhunderts zum Landeshauptmann 
ernannten Grafen dargebracht wurden., Ich nenne beispielsweise 
ein gedrucktes Gedicht K a 1 c h ·b er g's, das im Namen der 
Stände der Steiermark seine Tugenden preist. 

1
) Dieses Pamphlet i,t übrigens schon desshalb beachtcnswerth, weil es 

auf S. 24-57 Auszüge aus dem Konferenz-Protokolle vom 30. No
vember 1791 enthält. Ein Exemplar davon befindet sich i~ steier
milrk. Landesarchive. 

4 
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Ras p o r dagegen, der sich in den Jahren 1790-92 so 
wacker des Bürgertlmms und selbst der Bauern angenommen 
hatte, verfiel, nachdem seine _ Mitbürger ihn aus Dankbarkeit 
zur Würde eines ständischen Verordneten erhoben hatten, auf 
die einfältige Prätension: es möge Jedem seiner Standesgenossen, 
der diese Würde bekleidet, d i e Maut h frei h e i t an der 
Weinzettelbrücke und das Jagdrecht, wie der land
tagsmässige Adel es übte, zum Zeichen landschaftlicher Gleich
berechtigung zugestanden werden. Er überwarf sich sogar dess
halb mit seinen Wählern, die von ihm Gedeihlicheres erwarteten, 
ohne übrigens selber durchweg der dünkelhaft-spiessbürger
lichen Versuchung, welcher Raspor erlag, mannhaft zu wider

stehen'). -
Diese Dinge kamen auf dem Landtage zur Sprache, wel-

cher am 31. Mai 1793 in Graz sich versammelte, um einer 
a. h. Willensmeinung gemäss zu berathen, ,, wie der vierte 
Stand mit den übrigen Klassen der Stände in eine 
mit Vermeidung allerNeckereien wechselseitige 
nähere Verbindung zum allgemeinen Wohle zu 

setzen sein dürfte". 
Kaiser Leopold hatte den Wunsch, einen „gemeinschaftli

chen" Vorschlag hierüber von den Ständen zu erhalten, in Er
ledigung des Konferenz-Protokolles vom 30. November geäus
sert. Die Hofkanzlei, welcher diese Erledigung am 29. Dezember 
1791 zukam, verständigte davon das steiermärkische Gubernium 
unterm 7. Januar des folgenden Jahres mit dem Beisatze: so
bald der Vorschlag der Stände einlauft, darüber die Kreisämter 
zu vernehmen und dann erst die Akten ihr vorzulegen. Der 
stä11dische Ausschuss aber, dem das Gnbernium die weiteren 
Veranstaltungen auftrug, forderte vor Allem die landesfürst
lichen Städte und Märkte auf, kreisweise, d. h. nach dem für 

1) Der bis hieher reichende Text entspriclit, abgesehen von ein paar 
Zusätzen, welche eingeschaltet wurden, dem von mir in der letzten 
Jahresversammlung des historischen Vereines für Steiermark gehal
tenen Vortrage. Der Rest der Abhandlung beruht durchweg auf 
Akt e n im M.-A. 
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die Beschickung des Landtages nun massgehenden Gruppen
systeme zur Berathung des Gegenstandes zusammenzutreten. 
Das Ergebniss dieser Vorberathungen sollte das Substrat des 
von den Ständen „gemeinschaftlich" zu erstattenden Vorschlages 
bilden. 

Am frühesten, nämlich schon am 3. Mai 1792, kamen ; 
die Städte und Märkte des Bruck er Kreises · diesem 
Auftrage nach. Die Magistrate und Bürgerausschüsse der 
Städte Leoben und Bruck, dann der Märkte Eisenerz, Vor
dernberg, Kindberg und Mürzv1schlag versammelten sich in 
der erstgenannten Stadt. Sie reklamirten die „ ursprünglichen 
Rechte" des Bürgerstandes, schalten die drei oberen Stäucle 
engherzig und riefen denselben die Schutzrechte, welche der 
Larnlesförst über diese Orte ausübte, ins Gedächtniss. Sie 
wünschten . dass der Bürgerstand auch im ständischen Aus
schusse (nicht blos im Verordneten-Kollegium) eine :mgemes
sene Vertretung erhalte, wie dies Raspor schon unterm 11. 
Februar bei den Ständen befürwortet hatte· nur genüo-te ihnen , a:, 

für diesen Fall nicht die Anzahl von 3 Stimmen, sondern sie 
nahmen ihrer 5 in Anspruch. Die Landtags-Deputirten, Franz 
de Paula Dirnböck (Bürgermeister der Stadt Leoben) und 
Josef Anton Medl (Magistratsrath von Eisenerz), welchQ die 
Kreisversammlung einberufen hatten, beförderten die gefassten 
Beschlüsse an das Ausschusskollegium der Stände. 

Am 24. Mai wurden die Städte und Märkte des Juden
burg er Kreises 1

) schlüssig. Sie versammelten sich in Knittel
feld, zumeist durch die Gemeimlevorstehungen vertreten, und 
überreichten ihre, wie sie sagten, ,,in'. der Natur des Staates 
gegründeten Wüm,che" dem ständischen Ausschusse unterm 
g. Juni schriftlich durch die von ihnen gewählten Landtags
Deputirten: Josef Weniger, Bürgermeister von Knittelfeld, und 
Josef Paul Hauser, Bürgermeisteramts-Verwalter zu Judenburg. 

Die Einleitung dazu ist merkwürdig wegen der darin sich 
spiegelnden Gedankenrichtung. 

1) Jmler:mrg, Knittelfel<l, Rottenmann, Weisskirchen, Obuach, Neumarkt, 
Oberzeiring, Aussee und Schladming. 

4* 
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,,Wir wissen" - heisst es da - ,,dass ursprüng
•Iich das Menschengeschlecht, blo·s durch die 
G e s e t z e d e r N a t u r g e 1 e i t e t , d i e s e n E r d p o 1 b e
w oh n t e." · DiJ Zunahme der Bevölkerung habe die Men
schen bewogen, unter sich Verträge .zur Sicherung von Gütern, 
Leben . und Freiheit z'u schliessen. Dabei waren noch alle 
_Paktirend~n einand~r gleich. Spät erst sei dem Bürgerstande 
die Zurücksetzung widerfahren, über welche er sich noch jetzt 
zu beklagen hat. Nun aber soll das frühere Gleichaewicht 

0 

aller Stände wieder hergestellt werden. Die Versammelten 
begehren daher : Antheilnahme des Bürgerstandes an sämmt
lichen ständischen Verrichtungen, insbesondere ebenrnässige 
Vertretung desselben im ständischen Ausschusse, Ein f ü h
ru n g der Kurialstimmen bei Beschlussfassungen 
im Landtage und Vorbehalt des Rechtes, dass ein sodann 
überstimmter Stand seine abweichende Meinung „in anstän
diger Form" zu Protokoll geben darf. 

Die Städte und Märkte des Graz er Kr e i s e s scheinen 
zu keine! Berathung des fraglichen Gegenstandes zusammen
getreten zu sein. In ihrem Namen äusserte sich zuerst, am 
1. Juni 1792, der schon mehrmals genannte Grazer Bürger 
Franz Haas und 5 Tage später dessen „Codeputirter" Johann 
Georg Fellinger, Marktrichter zu Frohnleiten, welcher offen
bar den von Ersterem entwickelten Anschauungen beizupflichten 
A~stand nahm. Haas stellte den Grundsatz „der vollen Frei
~eit der Stände" an die Spitze seiner Deduction. ,,Die zufäl
ligen Vorzüge des . Adels" - bemerkt derselbe - werden 
de: Stimme eine~ anderen Standes kein grösseres Gewicht 
beilegen, als ihr die Gründe geben, von denen sie begleitet 
iSt." Auf die von ~aspor beanspruchten „Personal-Vorzüge" 
glaubt er verz_ichten_ zu_ sollen. Weit lieber wäre ihm, wenn 
a~ch der B au e rn s t an d bei den ständischen Berathun aen 
~1tzure~e~ hätte._ Darin läge die relativ beste Garn.ntie für 
die bezugliche W1rksamkeit des Bürgerstandes der . t h · , Ja sons 
n_oc un~er den drei oberen Ständen auf Gnade und Ungnade 
sich preis$egeben wüsste. In der Folge werde es frc]ich auch 
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hie bei nfoht sein Bewenden haben können, sondern werden 
die Bürger den Kaiser bitten müssen, "sie von den drei· oberen 
Ständen ganz ab g es o n der t z u 1 a s s e n, ihren Versamm
lungen mit Zuzichung des Bauernstandes eine ei
gene Organisirung zu geben und nichts für' die Stimme 
der gesammten Landstände des Herzogthums Steiermark an
zusehen, was nicht, nach dem es d i e drei ob er e n St ä n de 
p a s s i r t hat, auch in der Versammlung diese s organisirten 
Körpers vorgetragen und anerkannt worden ist. Widrigen
falls müssen die Bürger bitten, den dermaligen organisirten 
Körper der Stände ausser aller Wirksamkeit zu setzen". 1

) 

II a a s gibt entschieden einem erleuchteten Absolutismus 
den Vorzug vor der Herrschaft der „oberen" Stände und 
legt überhaupt eine streng monarchische Gesinnung an den 
Tag. ,,Das wahre Wohl des Ganzen, aller Menschenklassen 
in einer Provinz und aller Provinzen zusammen zu befördern 
hat nur der l\lonarch, nur der a. h. Landesfürst die nöthige 
Einsicht, den besten Willen und die hinreichende Gewalt: -

1) Der hier an klingende Grundgedanke des Z w e i kam m er - Systems 
überrascht als 13estandtheil des politischen Glaubensbekcnntoisses 
eines Graz er Bürgers vom Jahre 1792. So weit ging in forme l I er 
Il e zieh u n g nicht einmal der Justizhofrath v. Kees s, der doch 
sonst zu den vorgeschrittensten Freidenkern der damaligen Zeit zählte. 
Seiner Meinung nach (die im Konferenz-Protokolle vom 30. November 
J7fll niedergelegt ist) sollte die „wahre Repräsentation des Volkes" 
in folgemle drei Abtheih:ngcn, die er aber sich offenbar als Kurien 
einer einzig c n Versammlun~ dachte, zerfallen: a) die Dominien, 
an die sich der Adel, allenfalls die Geistlichkeit, anschliessen mag; 
l,) die Iliirgcr, an die sich die IIandclschaft anschliesst; c) die Bauern, 
das ist: die Rustikalgiiter besitzen. - Von einer solchen Repräsentation 
dm·ch d r e y c or p o r a, die eben das Volk ausmachen, liesse sich 
- führt Kecss fort - sagen, u.ass das Volk repräsentirt werde. Da 
würden die Stimm e n nach allen \'crhältnissenund 
Combinirungen ab_gegeben und wenn ein Stand mit dem 
an cl c r e n in Kontrast fi('.le, du r eh den dritten das. Uel>ergewicht 
gegeben." Sa c h J ich genommen, ist freilich dieser Vorschlag noch radi
kaler, als der des Biirgers Haas und die Annahme, dass der Hofrath 
Keess dubei drei gesonderte Kammern vor Augen hatte, ist 
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welche souverainen Eigenschaften durch eine eins e i t i g e Be
rathung eher irre geleitet oder gehemmt, als unterstützt würden." 

Am Schlusse seines Gutachtens beantragt er, dem kürz
lich erst (am 1. März 1792) verstorbenen Kaiser Leopold im Be
rathungssaale der steiermärkischen Stände ein Denkmal zu setzen. 

Fe 11 i n g er sprach sich dagegen mit trockenen Worten 
für die Aufnahme von 5 Bürgern in den ständischen Aus
schuss, für die Ausarbeitung des näheren Details darüber 
durch „gesammte vier Stände", gegen die Ausgeburten der 
Eitelkeit Raspor's und gegen eine in Rezessform zu bewerk
stelligende Auseinandersetzung zwischen dem vierten Stande 
und den drei oberen (wozu letztere sich erboten hatten) aus. 

Ebensowenig wollten die Städte und Märkte des C i I l i er 
Kreises, welche i~r Votum am 21. Juli 1792 durch eigens 
hiezu gewählte Vollmachtträger abgaben, von einem derartigen 
„Rezesse" etwas wissen. Zu einem solchen die Hand bieten 
hiesse das alte Recht der Städte und Märkte verkennen ocle; 
ignoriren, es als zweifelhaft hinstellen, während es doch klar 
und präcis sei. In keinem Falle dürfe durch einen Rezess 
den drei oberen Ständen eine Art Vormundschaft über die 
Städte und Märkte eingeräumt und an dem bezüglichen Ei
genthumsrechte des Landesfürsten, zu dessen Kammergut zu 
gehören der Stolz jener Gemeinden sei, gerüttelt werden. 
Also keine Unterjochung seitens des Adels und der Geist
lichkeit, keine Munizipalisirung. Raspor's Anträae so wie sie 
• • 0 ) 

m_ eme~ vom 11. Februar 1792 datirten Fassung vorliegen, 
seien mit Ausnahme dessen, was er als ständischer Verord
n~ter für sich verlangt, wohl begründet. Weniger als 5 Mit
g~eder aus dem Bürgerstande dürfe der ständische Ausschuss 
nunmermehr aufzuweisen haben '). 

Am spätesten lief das Votum der Städte und Märkte des 

durch die Art wie e · h cl •· k . 
. . , r sic aus rnc t, mcht geradezu ausgeschlossen 

obschon ich 1hm di"ese D t • h . 
1 • eu nng mc t ahzugewmnen vermag. 
) Die Namen der Vollmachtträger' welche ~ich zn Cilli über diP vor-

stehenden Punkte einigten sind. für die Stadt C. 11 .. !-:: • p 
J ' • 1 I . .__,evenn erg-

to t und Johann Felix HerLst. für die Stadt '". 1 · ]· . . . , "1n,1sc1-l-e1titntz 
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Marburg er Kreises ein. Es ist vom 20. Juli 1792 datirt 
und enthält blos eine Aeusserung der Stadt Marburg, auf 
welche die übrigen Orte schlechthin compromittirten. Es stimmt 
in A 11 e m und Jedem (also auch was die vom Eigendünkel 
eingegebenen Punkte betrifft) den Anträgen Raspor's bei, ver
langt aber gleichfalls für den Bürgerstand 5 Ausschussstellen 
und ist für deren zeitliche (nicht lebenslängliche) Besetzung. 

Es währte nun noch volle zehn Monate, bis eine von den 
Ständen dazu erwählte Kommission dazu kam, diese Gutachten 
zu prüfen '). 

Das Referat hatte Ras p o r übernommen. 
In einer am 8. Mai 1793 gehaltenen Sitzung erstattete 

er seinen Bericht dahin : dass es nicht länger angehe. die 
„ Gültenbesitzer" bei Besorgung der Landesangelegenheiten zu 
bevorzugen; auch die Bürg er und nicht minder die Bauern 
hätten Anspruch auf Theilnahmc daran und zwar in ausge
dehnterem :Masse, als bisher, wo im Verordneten - Kollegium 
unter 5 1\fitgliedern nur 1 Bürger und im Ausschusse unter 
20 Ausschussräthen abermals nur 1 Bürger (noch dazu der 
nämliche, welcher dem Verordneten-Kollegium angehört) sitze. 
im Landtage aber gar nur 11 bürgerliche Y otanten einer t;nzahl 
ideliger und geistlicher Stimmführer gegenüber stehen. Z'\\ar sei e: 
wch keine ausgemachte Sache, dass jene 11 Yotanten blos 11 

Anton Kaiser und Franz X. Hässl; für die Stadt Rann: J. G. Feigl• 
milncr; für Rohitsch: Ant. Sknbitz und Joh. Ferner: für Tüffer: 
Jakob Hörmann und Leopold Spitzer; für II oh e n e g g: .Tak. Rem
schagg und Ant. ~1oray; für Sachsenfeld: A. F. Fischer und 
J. Gasser; für Saldenh ofen: Joh. Dumhanl.. 

Die Verschleppung der Sache rührte vornehmlich cla,·on her. dass die 

Hofkanzlei sich mit einer Aeusserung, welche der stämlischc .\ussthuss 
unterm 22. Juni 1702 darüber abgab, nicht znfrieden stelltt•. ,ielmE'hr 

mit Dekret vom 11. August 1792 nicht nur eine Vorprüfung der ein

:elaufenen Gutachten durth eine "aus allen vier Ständeu ,:usammen
csetzte" Kommission verlangte, sondern anch bPfabl , da~ Yorgehen 
·escr Kommission durch eine besondere Yorschrift: zu regeln, welche 
üser Fianz zu genehmigen sich vorbehielt. Diese Genelrn igung ge
igte erst dnrch Gnbernial-Intim&t. vom R. Oktnher 17!12 in dii> HiinrlP 

Lan,, ,l1auptmanne~ 
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Stimmen abzugeben haben. Drnn Jeder unter ihnen vertrete meh
rere Orte, deren jeder rloclt rnindeste11s eine~ ,;Laj1du1aune7' 
gleich zn achten sei. Allein die geltende Praxis lasse nur 1 1 
bürgerliche Stimrnen zu und diese· seien unfähig, irgend einen 
dem Bürgerstande nachtheiligen Beschluss zu hintertreiben. 

Er formulirte dann die ihm gerecl~t dünkenden Anliegen 
des Bürgerstandes, wie folgt : 

l. man gestehe demselben mindestens 5 Aussclrnssstellen zu ; 
2. man schliesse den Verordneten des Bürgerstandes von 

keinerlei Berichterstattung aus ; 

3. man stimme in den ständischen Versammlungen und Kol
legien kurienweise ab, wobei innerhalb jeder Kurie die 
Majorität entscheiden soll ; 

4. man dehne die ständischen Personalgerechtsame, nament
lich die Freiheit vom Brückengelde zu Gösting und das 
zur "Ausheiterung" dienencleJ Jagdrecht auf a II e lJür•Yer-
lichen Mitglieder ständischer Rathskollegien aus ; n 

5. man weise den Vertretern des Bürgerstandes uei ständi
schen Versammlungen und Funktionen einen geziemenden 
Platz an und wäre es auch der letzte · 

' 6. man gewähre ihnen Einsicl1t in alle ständischen Amtshand-
lungen und Alrten; 

7. ~an verleihe ständische Bedienstungen, die nicht ausdrück-· 
hch den "Landmännern" (d. h. dem imrnatrikulirtAn Adel) 
vorbehalten sind, auch Kompetenten bürgerlicher Abkunft . 

8. man ~etheile mit ständischem Almosen · soweit nicht di~ 
SW:tungsbri~fe entgegenstehen, auch bü;gerliche Arme. 

. . Dieser Bericht unterschied sich in einigen Stücken von dem
Jemgen' welchen Raspor' vom ständischen Ausschusse dazu 
aufgefordert.' unterm 11. Februar l 792 erstattet hatte und 
dessen bereits Erwähnung geschah. 

Ei;itschl~g sich gleich Raspor auch. jetzt nicht der l\Ia
r~tte, _dass ~Ie bürgerlichen Mitglieder ständischer- Rathskolle
gien_ .sich mit den ade!i~en und geistlich.en iu : den Genuss 
gewisse:r' veralteter Prmlegien zu theilen hätte . l{ 
doch andere Sonderbarkeiten . für die er fru·h n, s~ ess er 

' er emgetreten 
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. B die Frarre welche Gestalt das Siegel dci, htir-war, wie z. • i:,; •' • 1 ]1 
.gei:li~hc1; . Vero;·dneten· haben sol_le un_d ob __ mcht_ c emsSl _)c~~ 
für die Dauer seines Amtes jewe1len drn ·wurde emes steiei 
märkisch'en Landmannes nnentgeltlich verliehen werden sollte? 
:_ nun bei Seite. Er bestand auch nicht länger darauf, dass 
der sttindische Ausschuss um den jeweiligen Grazer nn~·ger
meister und 2 andere Grazer Bürger, welche von sämmthchen 
Jandesfürstl. Städten und Märkten des Landes zu wählen wären, 
vet~ehrt werde. Andererseits verzichtete er aber nunmehr 
_ Anaesichts des Stillschweigens, welches die in Frage ste
J1endenb Gutachten darüber beobachteten - auf clie Beiziehung 

des bürgerlichen Verordneten zur Ausstellung ständischer Sc~~uld
schcinc und auf die Benachrichtigung der Städte und Markte 
von den nerat.lrnngsgegensfänden, welche einen bevorstehenden 
Landtag zu beschäftigen hätten. 

Jn der Kommission, welche dieses Referat entgegennahm, 
sass ausscr Raspor nur noch ein „Bürger": der Grazcr 
Büro-ermeister Edler v. Heillinger. Herr von l\f o s 111 i 11 er n, 
dor bursprünglich hinein gewählt worden war, h i e 1 t sich ihr 
fern e; der zur Nachgiebigkeit gestimmte Abt Schulz war 
kürzlich Gnbernialrath geworden; der bejahrte Kreishauptmann 
Freiherr von Hohenrain war durch Krankheit am Erscheinen 
verhindert L). Den Vorsitz führte der bekannte Graf Johann 
Brandis. Die übrigen l\Iitglieder der Kommission waren 
(ansser den genannten beiden „Bürgern"): der Prälat von 
Rein. Gerhard Schohingcr (den rler Landeshauptmann an des 
Abte~ Schulz Stelle einberufen hatte), Franz Graf Wilden
stein (statt des Freih. v. Hohenrain), ein Freih. v. Jauerburg, 

) An der Wahl der Kommission scheint jeder Stand für sich theil
gcnommcn zn l1aben. Sonst wäre es kaum zu begrrifen, wie ein dem 
Herrenstande ~o wenig genehmer Mann, als llen v. Mosmillern war, 
in die Kommission gelangte nnd dass jeder Stand darin gleiclunässig 
dn(ch je 2 Mitglieder vertreten war. Raspor erwähnt bereit s in seinem 
Berichte vom 11. Februar 179:.l, dass die Stilncle sich zur k 11 r i e n
w eisen ALstimmung Ycrstandcn hätten, als es sich um die Ansaruci
tung eiuer Amtsinstrnktion durch ein be5onderes Comite handelte, 
welches am 29. Dezember 1791 Yon ihnen eingesetzt wurdo. 
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ein Etller von Lendenfeld (statt des Herrn v. Mosmillern) und 
ein Edler von Schickh. 

Diese Herren mäkelten nicht nur an den von Raspor 
formulirten Begehren, sondern verwarfen schlechtweg die wich
tigsten. So namentlich das Ansinnen, dass der ständische Aus
schuss durch bürgerliche Beisitzer verstärkt werden möge. 
Um es als unbegründet hinzustellen, wagten sie einen Ver
gleich, der auf ein e h erb e S e 1 b s t k r i t i k u n d au f e i n e 
g e r a d e z u v e r n i c h t e n d e V e r u r t h e i 1 u n g d e s S t ä n d e
w es e n s hinaus 1 i e f. Sie verglichen nämlich die ständi
sche Körperschaft mit einer A k t i eng e s e I 1 s c h a f t und 
weigerten sich darauf hin, in den V erwaltungsrath dieser Ge
sellschaft Leute aufzunehmen, welche an der "Bestimmung und 
Repartition der Steuerlast" bei weitem nicht so stark interes
sirt seien, wie sie, beziehungsweise die durch sie repräsen
tirten drei oberen Stände. 

In diesem Lichte also erschien damals Letzteren das 
Ständewesen. Sie äusserten auch die theilnehmende Besorg
niss, dass der Bürgerstand Dringenderes zu thun haben werde, 
als die ständischen Interessen in solcher Ausdehnung wahrzu
nehmen, wie es der Ausschuss zu thun berufen sei. 

He i 11 in g er dagegen stellte sich bei der Abstimmung 
hierüber auf Raspor's Seite. 

Der dritte Punkt (die Gruppirung nach Kurien) stiess 
auf noch heftigeren Widerspruch. Zuerst nahm der Prälat 
von Rein das Wort, um zu erklären, dass er als Geistlicher 
eigentlich alle Ursache hätte, diesem Antrage sich anzuschliessen, 
weil ja die geistliche Dank durch die Aufhebung mehrerer 
Klöster ziemlich leer geworden ; nichtsdestoweniger g et rau e 
er sich nicht, dafür zu stimmen, weil der Antrag wohler
worbene Rechte des Herren- und Ritterstandes bedrohe. Auch 
könnte der ständische Kredit darunter leiden wenn meist , " 
unbesessene (soll heissen: unangesessene) Stände" bei der 
Aufnahme von Darlehen den Ausschlag geben würden. Und 
wäre es nicht gegen den Anstand, die "Unterthanen" zu 
Richtern über ihre Grundherren zu machen? Wozu endlich 

" 
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B cb:.. kungen 
wäre dann der Schutz, welchen die Gesetze vor e ·uc 
den Grundholden gewähren? Ein in dieser Beziehung her
sehendes Misstrauen kehre seine Spitze wider den Landes
fürsten der den Vollzug der Gesetze überwacht. 

Diesen Argumenten verschloss sich auch der . G r a ~ er 
B ü r g e r m eist er nicht. Er liess da den Raspor 1~ Stiche, 
beantragte jedoch, jeder landesfürstlichen Ortschaft un Land
tage ein s p e z i e 11 e s Stimmrecht ein~uräumen, ~~ dessen ~us
übung sich die Städte und Märkte emor beschrankten Anzahl 

von Gewaltträgern" zu bedienen hätten. 
Die Bekämpfung anderer Punkte liess Herr von S chic k h 

sich anaelegen sein. Er erachtete namentlich die Aufnah1~e 
der v i: r 1 et z t e n in's Protokoll für völlig überflüss1~, 
weil ja ohnehin Niemand daran denke, dem Bür?erstande m 
diesem Betreff nahe zu treten. Allein die Mehrheit der Kom
mission sprach sich gleichwohl für die ausdrückliche Hervor

hebung der bezeichneten Punkte aus. 
Am lG. Juli 1793 kam das Kommissions-Operat vor den 

Landtag, an welchem ausser Raspor 8 Deputirte des Bürger

standes theilnahmen. 
Und nun wiederholte sich der Kampf der Meinungen, der 

schon im Schosse der Kommission getobt hatte. Als Haupt
redner trat den Anliegen des Bürgerstandes Graf O t t o 
w O lf g an g v o n S c h r o t t e n b a c h entgegen, der Letzte 
seines Geschlechts in Steiermark und. somit vor Anderen be
rufen, eine !rleichfalls im Niedergange begriffene Anschauungs
weise zur Geltung zu bringen '). 

Er warf zunächst einen Rückblick auf die Benrnhungen 
des Bürgerstandes, seine angeblichen historischen Rechte in 
Bezug auf die Landstandschaft wieder aufleben zu machen. 
Er erinnerte an dessen erstes Gesuch in dieser Richtung vom 
8. Juli 1 7fl0. welches an die Stände adressirt war. Er er-

1) Auch die Reihen der übrigen Adelsgeschlechter, deren Repräsentanten 
in der Landtagssitzung vom I 6. Juli 1793 Schrottenbach's Ansichten 
theilleu, siu,l bcitltc1 btJ.rk dlll d1 d~, Au,~terut!n gelichtet worden, 



60 

wähnte den darlibcr vom Landtage unterm 13. Juli an's Gu
bcrnium erstatteten Bericht, die Erneuerung des Ansuchens in 
Form eines l\fajcstätsgcsnches vom 3. August 1 790 und den 
Bescheid, welchen der Blirgerstand durch a. h. Entschliessung 
vom 17. Mai 17<.J 1 hierauf erhielt. 1

) Er citirte ferner einen 
am 9. August 1791 Angesichts der bezüglichen Zuge
ständnisse gefassten Landtagsschluss, worin es heisst : ,, Sollten 
aber politische, denen Ständen bis jetzt unbekannte Ur
sachen Euere Majestät bewegen, die Stüdte und Märkte mit 
denen 3 oberen Ständen zu verbinden, so bitten sie Euere 
Majestät, selbe anzuweisen, einen förmlichen, dauerhaften R e
z es s (mit den oberen Ständen) anzustossen. Dieser müsste 
zum Zwecke haben, das beiderseitige Interesse zu verbinden. 
Er müsste die Stände in eine Wirksamkeit (soll wohl 
heissen : in den Stand) setzen, die Städte und Märkte aufrecht 
zu erhalten; es müssten die Gegenstände der städtischen und 
Innungs-Privilegien, jene der magistratischen Wahlen, der 
~tädtischen Rechnungen, der Subrepartition ihres Pauschquanti, 
ihrer Gewerbsteuer, des Quartier-Fonds, die Beschwerden über 
Militär - Einquartirungen, mit einem Worte alle Gegenstände, 
woraus den Städten un<l Märkten ein Nutzen oder Schaden 
z~gehen kann, bei den ständischen Versammlungen, an welchen 
sie ebenfalls Antheil hätten, Yorkommen." 

Hieran anknüpfend, deduzirte Graf Schrottenbach des 
Weiteren, wie schwer es halten werde, die Interessn des Bürrrer
standes mit denen der drei oberen Stitnde in Einklanrr

0 
zu 

bringen, welche Opfer dies beide Theile kosten würde 
O 

wie 
gross im Grunde genommen die Abneigunrr hievor wie s t ~ a t s
g_ef ih. r li c_~ jedes dera~·~ige Experiment :ei und 'dass es daher 
eige hch fm alle Betheihgten das Beste wäre, A 11 e s beim 
Alten zu lassen. ~) 

1
) Siehe oben S. 87. 

i) Aus seinem Vortrage ·d· . 
ve1 ient namentlich folgende Stolle hervorgehoben 

zu werden: Sobald . l . 
. . . " · · · 'on c em emtretendon Theilo aller Nutzen 

emse1tig gesucht wird ... ' dann ve1mag keine Verbindun(l' vor sich 
zu gehen· sonst entst" d · " 

, un e em contractus leoninus oder das Recht des 
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Auf dieses Ergebniss war jener Landtagsbeschluss vom 
fJ. Aurrust 1791 b er e eh ne t, da die oberen Stände voraussetzten, 
dass der Bürgerstand, wenn er nur zwischen ihrer Einmischung in 
seine inneren Angelegenheiten, beziehungsweise einem diese 
Einmischung regelnden Rezesse und dem Verzichte auf stär
keres Vertretensein am Landtage zu wählen hätte, sicher diesem 
Verzichte den Vorzug gäbe. 

Allein die Berechnung schlug dennoch theilweise fehl. 
Der Bürgerstand behauptete sich im Besitze 

dessen, was die a. h. Entschliessung vom 17. Mai 

Stärkeren. Dann hört jorlc, auch schon erreichte Verbindung von selbst 
auf; hieraus rntRpringt Verwirrung, alle Bande worden schlaff, zuletzt 
mit Gewalt zrrrisson; jeder ""ill sich iibor den anderen erheben, mit, 
Schaden des anderen seinen Nutzen, sein Ansehen erweitern, bis dass 
endlich UeLermacht und Unordnung, auf das höchste gespannt, aus 
einem so leicht zu errichten gewesenen Gebäude der Glückselig. 
keit allgemeines Verderben, die Zerstörung der Gesellschaft und zu
letzt der Umsturz des Staatskörpers herrnrgebracht wird. Davon lie
fert uns die Geschichte unzählige Beispiele. Ich will deren von neueren 
Zeiten hier nur zwei anführen. Das erste· wird• uns eine leichtsinnige 
Nation vorstellen, welche die betrübten Folgen einer übel .verstandenen 
Verbindung nicht richtig zu berechnen wusste, sowie das .zweite. uns 
eine reif nachdenkende Nation zeigen wird, welche erkennt, wie sehr 
die Umschmolzung einer Verbindung einer ernstlichen.:Ueberlegung 
bedarf. In Frankreich war eine äussorst übel Yerstandene Verbin
dung aller zusammenberufenen Stände, eine mit erkünstelter List 
erzwungene, gleiche Stimmrechts-Vertheilung unter allP- Klassen, dann 
ilie dem Tiers-etat auf Neckors Einsclu·oiton zugestandene Zahl so 
vieler Deputirten (damit selber eben so viele Stimmen, als der geist
liche Stand' und der Adel mitsammen haben, überkommen möge) der 
erste Ursprung aller nachhin ausgebrochenen und in Gowaltthätigkeiten 
ausgearteten Uneinigkoiton ..... Dagegen in England, wo es sich 
allein um eine bessere Vertheilung der Stimmen in dem Unterhause 
durch Bestimmung einer jedem Orte nach seiner jetzigen Bevölkerung 
angemessenen Zahl seiner Repriisentanten handelt, wird über diesen 
Punkt schon viele Jahre gestritten, alle Augenblicke eine nöthig sein 
sollende Parlamentsreform in Vorschlag gebracht und clemungeachtet 
ist bi~ zur Stunde noch nichts entschieden. So gewiss ist es, dass nie 
genugsame Vorsicht uqd Bo}mtsarnkeit angewendet werden kann, welch,' ~ 
immer alte Yerfassung auch nur in ihren minJcsten Theilon abzuändern." 
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1 791 ihm ein r ä u rn t e und erreichte nur nicht die Aufnahme 
in den ständischen Ausschuss, so wie die gesammten Erörte
rungen, von welchen hier die Rede ist, überhaupt resul
tatlos b 1 i eben, ohne dass der Bürgerstand Ursache gehabt 
hätte, sich darüber sonderlich zu grämen. 

Was den Verlauf der Landtagssitzung anbelangt, nach 
welcher dieses Schicksal der weiter reichenden Wünsche des 
Bürgerstandes sich bereits vorhersehen liess, so ist aus dem 
Protokolle derselben zu ersehen. dass Raspor, der nun wieder 
seine frühere Spannkraft gewonnen hatte, auch nachträglich 
noch seiner Standesgenossen mit grossem Eifer sich annahm. 
Die anwesenden Deputirten der Märkte und Städte zollten ihm 
laut ihren Beifall. Graf S c h r o t t e n b ach ergriff nun zur Er
widerung neuerdings das Wort, ungeachtet, wie das Protokoll 
besagt, die „ weiters aufgerufenen Herren Landstände" (worunter 
die Bürger nicht begriffen sind) schon unmittelbar nach seinem 
Vortrage „ ihre Meinung mit der seinigen vereinbart hatten". 
Er kehrte sich vornehmlich gegen die Behauptung Raspor's, 
dass die Stände b l o s s d i e V er w alt er d es L an d es
Ei gen t h ums seien. Er meinte, damit wolle den Land-

" 
leuten" , d. h. den Mitgliedern der oberen Stände das Eigen-
t h ums rech t an ihr e n B e sitz u n g e n (!) bestritten 
werden. So sehr fehlte ihm alles Verständniss für die moderne 
staatsrechtliche Auffassung der Dinge. Andererseits konnte er 
die Bemerkung nicht unterdrücken, dass, wenn auch der Staat 
in Steiermark Güter habe, deren Besteuerung den Ständen 
nicht zukommt, dies doch nur von Konfiskationen herrühre 
welche der Staat insbesondere der katholischen Kirche O'eo-en~ 
b , h b o 

ü er s1c erlaubt habe, und er verband mit diesem Ausfalle 
den Wunsch, es möchten diese Güter wieder ihren „r e c b t
m ä s s i g e n" Eigenthümern erstattet werden. 

Als es aber am Schlusse der ziemlich langen Debatte b e
s t i m m t e Vorschläge zu Protokoll zu geben galt hiess es 
doch wieder gleich obenan: Alles ist lcdi<rlich de; höchsten 
Entscheidung des 1\fonarchen anheimzugebe:. ,, d er d i e Ge
rechtigkeit ehrt, das Eigenthum schützt". Daran 
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reihte sich die Entsclrnldigung, dass man ständischer Seits der 
a. h. Willensmeinung nicht besser zu entsprechen im Stand_e 
sei• die Stände seien eben mit den „ bürgerlichen Beschäftl
gu~gs-Gegenständen" Yiel zn wenig bekannt, um überhaupt 
einen Vereinigungs-Vorschlag machen zu können und weder 
der Verordnete noch die sonstigen Vertreter des Bürgerstan
des am Landtage trügen Verlangen nach einer e c h t e n Ver-

einigung. 
Das war auch der Wahrheit gemäss, insoferne die Bürger 

durchaus keine Lust halten , unter das .Joch des ihnen 
von den oberen Ständen zugemutheten Rezess es sich zu 

beugen. 
So weit erreichte also die Taktik, welche Graf Schrotten-

bach ziemlieh unumwunden darlegte, ihren Zweck. 
Es erübrigte nun noch rlic von der Hofkanzlei angeord

nete E in v e r n e h rn u n g cl e r KT e i s h au p t l e u t e. 
Von diesen sprachen sich drei - J o s e p h Bure s c h 

v. Greyffenbach zuBruck, Joh.Y.Aicherau zuJuclen
burg und Carl Schmid v. Ehrenberg zu Cilli - ent
schieden zu Gunsten des Bürgerstandes aus; ja sie 
redeten mehr oder minder selbst einer Vertretung cles Bauern
standes das Wort, obschon dies gar nicht Gegenstand der 
Anfrage war. Einer, Christo f Freiherr von Sc h w i z e n zu 
Graz, billigte nur einzelne Wünsche des Bürgerstandes, wo
gegen er über amlere den Stab brach, ohne jedoch leiden
schaftliche Eingenommenheit wider den Bürger- llll(l Bauern
stand zu verrathen. Der Fünfte endlich, F. Y011 Br an <l e n au 
zu Marburg, legte grosse Aversion gegen diese beiden Stände 
an den Tag. In s e in e m Gutachten drückt, sich die ganze 
Geringschätzung aus, womit damals ein Theil des Adels, auch 
wenn er Staatsdienste bekleidete, noch auf die Bürger und 
Bauern blickte. Er sieht in den Anliegen der Städte und 
Märkte nichts, als Eingebungen ungebührlicher Eitelkeit. Der 
Staat, meint er, müsste zu Grunde gehen, wenn Derartiges 
ungeahndet bliebe. Besonders „ahndungswürdig" erscheint ibm 
das Gutachten des Grazer Bürgers Haas, sowohl der Form 
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als dem Inhalte nach. Er findet es indessen bei dem Mangel 
an Bildung, der unter der Bürgers:chaft des Ci-llier und Mar
burger Kreises wahrzunehmen sei, voUkommen begreiflich, dass 
Leute vorn Schlage des Haas, durch ihr unreifos Geschwätz 
sich Vollmachten erwirken, die denselben Gewicht zu verleihen 
bestimmt sind. 

Ihm bangt für die Aufbringung der erforderlichen Re
kruten, clafcrne der Bürgerstand einmal förmlicher Landstand 
und dadurch verleitet werden würde, die Vorrechte des Adels 
auf sich anzuwenden. Gleiches besorgt er in Ansehuno· der 
Militär - Bequartirung. Auf ihn macht die ganze Bewc~ung, 
welche den Bürgerstand ergriffen . hat, den Eindruck einor re
volutionä n Auflehnung. ,, Ueberhaupt - klagt er _ ver
spüret ma~ in allen politischen Gegenständen nicht mehr jene 
Folgsamkeit des blirgerlichen Standes und eine hohe Landes
stelle wird_ es selbst hoch einsehen, was für üble Folgen hier
aus entsprmgen könnten. Man ist ja selbst von einer hohen 

S~ell~ mehrm~l be~ehliget worden, auf all~ derlei Gegenstände, 
die e~ne Aehnhchkeit oder Anspielung auf die f r a 11 z ö s i s c h e n 
Auftritte haben können, aufmerksam zu sein." Aelmliches liege 

d~ v~r und „ wie Jene, so mit einer mehreren Leichtigkeit 
fur eme. solche Vereinigung (der 4 Stände) sich geäussert 
haben, sich verdächtig gemacht' wird eine hohe Lan
desstelle s~lbst ei~sehen." Das Gut~chten des Hl:\iTn von Bran
denau schhesst mit dem Rathe. die Büraer rru·t ·1 G h . ·· o 11rem ganzen 

esuc e "ab- und an i h r e p fl i c h t e n als ·rechtschaffen sein 
wo~encle Männer des Staates er n s t a e m e s s e n s t 
weisen". 0 anzu-

De~ . g~raden Gegensatz zu dieser Expektoration, deren 
schwerfalhg-schnaubender Stil dem Leser die ,,· n1· l A 
miene ·t . . giar ic 1€ mts-

. ' wom1 sie med_er.g(;)schrieben ward, Vf;lrgeg~:mwärtiget, 
bildet das vom Kre1skommissär Carl Am bl. ·t t · l · · 1 n a . m1 un er-
zeic mete Gutachten des . c 111 i er 1, .. h' 0 

ddo 1 F b , • .~reis auptmannes 
11 :r! : t . iGe ruar 1 794, ~lso aus einer Zeit, wo der Polizei-
m.1rus er raf Peraen be ·e·t uf L . : 

o I I 13 a eute, die sich zu den darin 
geoffenbarten Gesinnungen bekannten, falu~dete, i.md die ~on 
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ihm organisirte „geheime Polizei" emsig Anzeigen in dieser 
Richtung erstattete '). Carl Schmid von Ehrenberg stellt an 
die Spitze seines Gutachtens den Satz: der Staat habe 
kein anderes Ziel als das allgemeine Wohl und der Werth
messer für den einzelnen Stand im Staate sei lediglich das, 
was der Stand hiezu beitrügt. Darnach bewerthet er den 
Bane rn stand am höchsten. In ihm erblickte er die Grund
veste des Landes. Alle hieraus gezogenen Folgerungen und 
daran geknüpften Betrachtungen lassen den Physiokraten 
erkennen, welcher die bezügliche volkswirthschaftliche Theorie 
auf Yerfassungsfragen anwendet und so einen ideellen Zusam
menl1ang bloslegt, der bisher noch wenig gewürdiget worden. 
Uebrigens meint Schmid, der Bauernstand sei schon durch 
d i e B eh ö r d e n g e s c h ü t z t u n d v e r t r e t e n g e n u g. 
Höchstens könnte an seiner statt ein Beamter der Fiskalpro
kuratur als Unterthansadrnkat den ständischen Berathungen 
beigezogen werden. Dem Bürgers t an cl e rühmt er nach, 
dass durch ihn „die Nahrungswege erweitert und der Geld
umlauf befördert werden". Das geringste Zngestänclniss, welches 
einem so bedeutsamen Stande gemacht werden könne, sei dessen 
Anerkennung als ständische Kurie, zumal der Kaiser doch an
erkannter Massen das Gleichgewicht der Stiinde wolle. Ein
gebildete Vorrechte und eitle Yorurtheile müssten da zurück
stehen. Doch kann Sc h m i d mit der Erweiterun~ des Wirkungs
krei:;es der Stände sich nicl1t hefrenrnlen. Wozu, fragt er, 
würen denn sonst die landesfürstlichen Acmter vorhanden? 

Aehnlich lautet das Gutachten des Kreis hau p t manne s 
von Bruck. Auch er stellt den bisher gering geschätzten 

) Das Resultat darnn war 1ler Vortrag des Grafen Pergen an den Kaiser 
\·om 2ß . .Juni 1794, worin nachzmrnisen gef,ncht wird, 1lasg ilen <.lro
henden GC'fahren unmöglich begegnet werden kiinnc, .,wenn Polizeifälle 
blos nal'h Gerichtsordnung und mit allen rechtlichen Formalitäten be
handelt werdC'n sollen". Dieser Yortrag ist nebst der Vorstellung 
welche die Oberste Jnstizstelle gegen dir beantragten Ausnahms
massregrln erhob, in der Zritschrift „D c r 11 o r gen bot e", welche 
1809 in Wien erschien, 1. Heft, S. 192- 211 abgedrnckt. Letzteres 
AktC'nstCck trägt die Untenrhrift rlrs ITofraths rnn Kees s. 

5 
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„ vierten Stand" als die , umgestaltende" und „ produzirende 
Klasse" den „ Verzehrern ", wozu er die drei „oberen" Stände 
rechnet , gegenüber. Die Drcitheilung dieser sei rein Sache 
des Zufalls. Wenn der Gültenbesitzer wohlhabend sei und 
sich als Herrn fühle. so verdanke er das blos der Arbeit sei
ner Grundholden und wenn er diese nicht aufkommen Jassen 
will, so verrathe dies sein schlechtes, vor etwaiger Vergeltung 
zitterndes Gewissen. Insbesondere verdiene der vierte St.1,nd 
eine ,,gleich wichtige Stimme" in den ständischen Versamm
lungen; durch ihn werde auch der Bauernstand eine Vertre
tung finden, wenigstens das mit dem der Bürger identische 
Interesse desselben. Das fordere das allgemeine Wohl und 
diesem gegenüber seien alle Privilegien wirkungslos. Die bis
herige "Publizität" der ständischen Geschäftsführung könne 
länger nicht genügen. Ob der Bürger Zeit findet, mit diesen 
Geschäften sich zu befassen , hat er allein zu beurtheilen. 
Leute, welche den grössten Theil ihres Lebens ohne bestimmte 
Geschäfte, oft in gänzlicher Unthätigkeit zubringen, hätten frei
lich keine Ahnung von dem , was ein thätiger, an Arbeit ge
wöhnter Mann zu leisten im Stande ist. Es gebe viele durch 
Vorzüge des Geistes wie des Herzens ausgezeichnete Bürger, 
deren Erfahrungen man nicht unbenutzt lassen soll. - Den
noch ist B ur es c h nicht für die Abstimmung nach Kurien 
weil der Bürgerstand auch da noch überstimmt werden kan~ 
und diese Neuerung, ohne ihm einen reellen Gewinn einzu
tragen, nur die drei oberen Stände wider ihn aufbrächte 

Der Kreishauptmann von Judenburg wendet sich 
in seinem Berichte zunächst gegen die Befürchtungen, welche 
Graf Schrottenbach aus der f ran z ö s i s c h e n R e v o 1 u t i O n 
abgeleitet hatte. Er meint: derselbe verwechsle da die Wir
kung mit der Ursache. Wenn in Frankreich das unterdrückte 
Volk sich erhob, so reagirte es eben nur gegen einen Druck 
welcher also die Veranlassung der Revolution sei. Aich er a ~ 
nimmt sich warm des Bauern stand es an. Zwar findet auch 
er bäuerliche Wahlversammlungen bedenklich · doch möae den 
Bauern immerhin gestattet werden , aus j' e d e m K 

0
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des Landes zwei D ep u ti rte zum Landtag z_u entse~den, 
1 h z e u g e n der da i gen Vorgänge s e In , ülmgens 

we C e t l' l"'h 
aber dem jederzeit beizuziehenden Prokuraturs-Beam en ( 10 

1 n ~ 
rung der bäuerlichen Stimme überlassen sollten. S~l10n . da~s 
die Bauern "·eitaus die „stärksten" Steuerzahler smen, 1st m 
seinen Augen ein Grund, wesshalb man sie unter die Stände 

aufnehmen müsse. 
Der Graz er Kr ei sh au p tm an n widersprach letzte-

rer Behauptung; ja er trng vor einer Emancipation der Bauern 
solche Scheu, dass er aus Furcht, es möchten sonst auch diese 
Zulass zu den ständischen Berathungen begehren, nicht ein
mal den Forderungen des Bürgerstandes sich geneigt zeigte. 
Wie nahe läge es nicht, dass der Bauernstand. der doch jähr
lich 875.067 fl. an Steuern zahle, während der Bürgerstand 
blos 40.000 fl. beiträgt 1

), diesem rninclestens gleichgestellt sein 
will, sobald er hört, dass dieser auf eine verhältnissmässig so 
geringe Leistung hin schon die Anerkennung als Landstand er
reicht habe! Darin aber, dass durch Einführung der Kurial
stimmen dem Bürgerstande wenig gedient wäre, stimmte der 
Freiherr von S c h w i z e n mit Herrn von Aich er au überein. 

Als um die Mitte des Jahres 1704 das Gubernium die 
genannten Kreishauptleute zu einer Sitzung einberief, in wel
cher über die sich widersprechenden Gutachten verhandelt 
und ein definitiver Beschluss gefasst werden sollte, zog Ai
ch er au sein dem Bauernstande günstiges Votum zurück und 
sprach er sogar dem Bürgerstande die Berechtigung irgend 
eine Keuerung herbeizuführen, ah. Er cntsclrnlcligte seinen 
Meinungswechsel damit, dass er erst nachträglich von einer 
"höchsten Verordnung" cldo. 11. August 1 792 Kenntniss er
halten habe, welche den Bauernstand von allen Verfassungs
reformen ausschliesst. Wenn die Regierung hierin unerbittlich 
sei , habe es auch keinen Sinn , für den Bürgerstand in die 
Schranken zu treten. Sc h w i z e n und I-I oh en r ai n brü
steten sich mit der Correctheit ihrer schon ursprünglich ge-

1) Die 3 ohcren Stände zahlten zusammen jllhrlich 229.552 fl. 

fi * 
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äusserten Ansichten. Der „geistliche" Gnbernialratb Sc h u 1 z 
aber verwies auf die Vortrefflichkeit der im Lande unter der 
Enns bestehenden ständischen Verfassung und meinte: die 
Anwendung dieser auf Steiermark empfehle sich schon <less
halb, weil es für <las allgemeine Wohl stets zuträglich sei, 
wenn unter den Bewohnern des s e l b e 11 Staates „R i n f ö r
m i g k ei t in Vertheilung- tler Gerechtsame und 
Verbindlichkeiten" herrscht. 

Was das Gubernium hierüber an die Hofkanzlei berich
tete, ob . überhaupt noch das inzwischen missliebig ge
wordene Thema weiter erörtert ward Ullfl welche formelle 
Erledigung den ständischen Anträgen zu Theil wnrde, _ er
hellt aus den Akten, die mir zu Gebote standen, nicht. 

Offenbar lähmte der oben angedeutete Umschwung den 
Vollzug des Auftrages, um welchen es sich da handelte. und 
gerieth dieser selber darüber in Vergessenheit. 

. Es vollzog s'.ch aber dieser Umschwung nicht hlos in den 
KreISen der Regierung und nicht Llos durch die Triehl<raft 
der Sorgen, denen Graf Schrottenbach im steiermärkischen 
Landtage Ausdruck gah, indem er auf die Schreckensherrschaft 
in Frankreich verwies. Vielmehr wich allenthalben in Oester
r~~ch die Begeisterung für Freiheitsideen einer jene Sorgen 
Lugen strafenden Ernüchterung. seit 

I 
mit He i 11 r ich von 

S Y? ~ l ') zu reden. ,, Frankreich unter dem Drucke der or
gamsrrten Pöbelmasse lag, welche ihre Theile bis in die klcin
s_ten Dö~fer des Landes verbreitete, ein allmächtiises Regiment 
über Leib u_nd Leben der Bürger handhabte. ihre Opfer nach 
T_ause~den, ihre Beute nach ::\fillionen zählte und bald gegen 
d~e e1g~nen Genossen mit gleicher Grausamkeit wie gegen 
dre übrige Bevölkerung wüthete". 

Das war ein __ weit triftigerer Grund, dem Bürger- und 
~auern~tande politische Wünsehe, mit welchen sich die Stimm
fuhrP.r m Beirte M"tt t ~ i: 1 e rugen. zu versagen, alR c!ie Angst vor 
Ueberhebung dieser Stände für den Fall dass 'h . 
Wünsche rückhaltlos gewährt worrten \"a"1,·e11 D1 nent Jente ___ _ ,, . enn rau e 

') Geschichte der ReYo]utionszcit von I 789-1795 IX B l I K . 1 
, . u<. 1, . ap1te . 
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man ihnen schon für diesen Fall nicht genug Selbstbeherr
schung zu, . so stand ja noch weit Aergeres zu befürchten, 
wenn man h o c h g es p an n t e Erwartungen unerfüllt liess. 
Die Sehnsucht hatte eben nachgelassen ') und des s h a 1 b 
konnte auch der in Frage stehende Antrag auf Gleichstellung 
der vier Stände unbedenklich der Vergessenheit überliefert 
werden. 

Uebrigens hat es den Anschein, als hätte die Berück
sichtigung des Bauern s t an des , in welcller mehrere Staats
beamte auch nach dem Tode Leopold's II. noch wetteiferten, 
eine Z e i t 1 an g allerdings an der Stimmung der Landbevöl
kerung selber auch in Steiermark einen Rückhalt gehabt. 

Der tirolische Stünde - Deputirte Andreas Dip au 1 i 
brachte Einschlägiges in Erfahrung, als er im September 1 7 D 1 

auf der Reise nach Wien die Stadt Knittelfeld passirte . 
Laut dem Tagebuche, das er führte '), war es der hiesige Bür
germeister, welcher ihm mittheilte, die Bauern der Umgebung 
bewürben sich jetzt gleichfalls um Sitz und Stimme im Land
tage uud hätten bereits Bevollmächtigte aus illrer Mitte hiezu 
erwählt. Oder missverstand etwa Dipauli die ihm gemachte 
Mittheilung, indem er den „vierten" Stand, von dem der Bür
germeister gesprochen haben dürfte, nach tirolischer Anschauung 
für den Bauernstand hielt, während in Steiermark der Bür
gerstand damit gemeint war ? 

Ein minder zweifelhaftes Zeuguiss für die dermalige Reg
samkeit des politii:ichen Sinnes unter dem steiermärkischen 
Landvolke ist das in's Jahr 178G zurückreichende Erscheinen 
einer eigenen „Bauern-Zeitung" zu Graz (bei Michael Ambros), 
deren Tendenz indessen nie eine sich überstürzende war und 

1) Hierauf hat schon Dr. Pipitz in 8einer Sclrrift „Die Jakobiner in Wien" 
Zürich 1842 und neuestens An t o 11 S p r i 11 ge r in seiner „Geschichte 
Oesterreichs seit dem 'Wiener Frieden·' 1. Th., S. 49 hingewiesen. 
Eine quellenmässige Darstellung tler damaligen Reaktion (wor
unter man keineswegs ein blosse:; Znriickd r ii. n g e n berechtigter Volks
wünsche verstehen da1f) existirt noch nicht. 

') llandscLrift Kr. 1242 der Bibliothera Tirolensis im Ferdinandeum 
zu Innsbruck. 
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die im Jahre 1792 bereits den „unteren" Ständen begreiflich 
zu machen suchte, dass ilie „ Ungleichheit der Stände" eigent
lich ein Glück für sie sei, nachdem ihre niedrige sociale Stel
lung bei Bedrängnissen, welche sie erleiden, ihnen Beweise 
der Barmherzigkeit eintrage, auf rlie sie nimmer rechnen könn
ten, wenn die Kluft, die sie von ihren bisherigen W ohlthä
tern trennt, einmal überbrückt wäre '). 

AnhanK. 

Beilage I. 

Handschreiben Kaiser Leopold's II. vom 29. April 1790 an 
den obersten Hofkanzler Grafen Kolowrat in Betreff der 
Wiederbelebung der Stände. 

"Lieber Graf Kollowrat ! Da es nöthig ist, dass die ebenso 
manigfaltigen als wichtigen Gegenstände, welche Ich durch die 
Stände Meiner Erblande Mir vortragen zu lassen entschlossen 
bin und worüber Ich schon zum Theil Meine Gesinnungen zu 
erkennen gegeben habe, in einer bestimmten Ordnuna von 

0 

denselben in Derathung gezogen und das ständische Gutachten 
in eben dieser Ordnung nach und nach eingesendet oder durch 
eigene Deputirte hieher gebracht werde, so wird die böhmi
mische und österreichische Kanzlei unverzüglich an Böhmen 
Mähren, Schlesien, Oesterreich ob der Enns, Steiermarkt

1 

Kärnthen, Krain, Görz, Tyrol und Vorder-Oesterreich in Mei~ 
nem Namen den Befehl erlassen, dass die Stände in der in 
jedem Lande bestehenden gesetzmässigen Gestalt sich in einem 
Landtag versammeln und von denselben die nachstehenden 
Punkte, jeder abgesondert, und mit einziger Rücksicht auf das 
allgemeine Beste des Staates, genau erörtert und gutächtlich 
erlediget werden sollen : 

1
) Siehe z. B. den Bericht über einen Brand zu Brnck an der Mur u 1 

der Nummer 19 vom 20. September 1792. 
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1. ,,Nach der schon befohlenen Aufhebung des neuen Steuer
und Urbarien-Systems, damit die wieder einzuführende alte Steuern 
nicht in das Stocken gerathen, die innerliche Ruhe und Zu
friedenheit aller Steuerpflichtigeu erhalten und dem Unter
than nach Thunlichkeit durch das patriotische Benehmen der 
Stände und Grundherren so viel Erleichterung verschafft _werde, 
wie auch so viel möglich und der Billigkeit gemäss die Re
luirung der Roboten in Geld, gemäss dem Verlangen der 
meisten Unterthanen, von den Obrigkeiten angetragen werden 
möge, welches zur Befriedigung derselben sehr zu w_nnschen 
wäre. Dieser erste Punkt ist jedoch in dem Reslmpt nach 
Tyrol und den Vorlanden, wo das neue Steuersystem nicht 
eingeführet wurde, nicht einzuschalten." 

2. ,, Die Wiedereinführung der ständischen Verfassung 
und ihrer Wirksamkeit, Wobey die Historische Darstellung 
derselben wie solche vormals und hernach sowohl während 

' . 
als nach der Regierung der Kaiserinn Königinn höchstsehgen 
Gedächtnisses war, vorauszugehen und dann die umständliche 
Vorschläge, auf was Art dieselbe mit Rücksicht auf die ge
genwärtigen Umstände und ohne Bebürdung des Landes oder 
des Aerariums auf rlie zweckmässigste Art wieder hergestellt 
werden könne, zu folgen haben werden." 

3. ,, Die Darstellung aller ständischen und übrigen Be
schwenlen, gravamina und Wünsche derselben sowohl in Rück
sicht auf die Civil- und Strafgesetze, als in Beziehung auf <lie 
politischen un<l Cameral - Verfügungen, wobey Ich Mich ohne
hin versehe, dass Meine getreuen Stände nichtc verlangen 
werden, was die Grenz;en der Billigkeit · überschreiten oder der 
Beförderung des allgemeinen Wohls hinderlich seyn könnte." 

,,Die Kanzley wird also in dieser Gemässheit unverzüg
lich ein Circular - Reskript entwerfen und diesen Aufsatz zu 
Meiner Genehmigung l\1ir ungesäumt vorlegen." 

Wien, den 29. April 1790. 
Leopold m. p. 
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Beilage II. 

Der Konflikt zwischen dem Herren- und Ritterstande, 

(Excurs des Verfassers der vorstehenden Abhandlung) 

Im November 1790 wendeten sich l\litglieder des steier
märkischen Ritterstandes an den Kaiser mit dem Gesuche: 
es möge diesem Stande gestattet werden, sich bei den in Wien 
üher die ständischen Anliegen abzuhaltenden Konferenzen durch 
einen besonderen Deputirten auf seine (des Ritterstandes) 
Kosten vertreten zu lassen. Der Kaiser willfahrte clem un
term 23. November 1790 mit demBeisatze, dass er es "billig" 
finde. 

In dem Gesuche führen die Petenten aus· sie hätten schon 
im Juli 1790 Gelegenheit gehabt, sich von der Engherzigkeit 
de~ Henenstandes zu überzeugen, der sich damals ge
weigert habe, ins Verordneten-Kollegium einen zweiten Re
präsentanten . des Ritterstandes aufzunehmen. Ihr Antrag sei 
damals_ vom Herrenstande mit dem Vorgeben abgewiesen wor
den, ehe_ ständische Cassa vertrage keine Mehrauslage, wie sie 
~urch die Besoldung zweier Verordneten aus dem Ritterstande 
ihr erwachsen müsste. Desshalb wenden sie sich nunmehr 
wo es sich um die Wahrung ihrer bei den Konferenzen fest~ 
zustellenden Rechte handelt, direkt an den Kaiser. 

. ~ls die a. h. Entschliessung vom 23. November durch 
em Intimat rles Grafen Stürkh an die „steirischen Herren Stände" 
(ddo. :0. November) und durch eine Einladung an den Senior 
des Ritterstandes Hofrath Fr Ernst v PI" 1 d' b r h : . · - oc mer, ie ezi1g-
1c e Wahl zu leiten, m den Kreisen der Betheiligten bekannt 
w~rde, erregte die darin enthaltene Bestimmung dass der 
Ritterstand seinen Vertrauensmann selber, d. h. 'ohne Ein-
flussnahme der übrigen Stände wählen solle - k . . 
Sensation. ' eme germge 

Plöckner schrieb die Wahlversammlung auf den 2 De-
zembPr am: Unmittelbar l 'h · · · nac 1 1 rer Eröffnung warrl er von 
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mehreren Seiten uber den Hergang der Sache interpcllirt. Da 
bekannte sich der Gutsbesitzer von :Mosmillern zur Urhe~er
schaft. Es scheint jedoch, als habe derselbe blos_ das Odmm 
der Sache auf sich genommen, während das ~·aghc?e Gesuch 
in tlcr That nicht blos von ihm verfasst und emgere1cht wurde. 
Wenigstens pflichteten mehrere unter den Arn_vesenclc:1 Dom, 
was Mosmillern allein gethan haben wollte, he1 nncl ehe Ver
sammlun~ sprach ihm sogar per ~fajora ihre Anerkennung f~r 
die bewiesene patriotische Thoilnahmr aus. Doch erklärt~ ehe 
nämliche 11ehrheit. mit der tliesfalligen Ahsornlernng cler fütter
schaft vom geistlichen und Herrenstande nicht eiiwerstanden 
zu sein; zumal ja daraus die Folgerung werde gezogen wer
den dass der rittersd1aftliche Deputirte keinen Ansprnch auf 
En~chädigung ans der gemeinschaftlichen Domestical-Cassa 

habe. 
Die Stände Steiermarks" - ltiess es ferner in dem 

wider" Mosmillern's Einschreiten erhobenen Proteste "bilden 
von jeher nur Einen Körper, der sich über das gemeinschaft
liche Beste der Landschaft mit keinem Grunde entzweien kann, 
da alle Stände gleichmässig das Wohl der Provinz zum End
zweck ihres Daseyns haben." Hieran reihte sich der Wunsch: 
es möge der zu entsendende Ritterschafts-Deputirte in einer 
allgemeinen Versammlung aller Stände gewählt werde11. Bei 
tler AlJstilllmung hierüber äusscrten sich 1 O Stimmen bejahend, 
4 verneinend. :1Iosmillern gab ein Separatvotum zn Protokoll. 

Der Vorsitzencle legte den an die Stelle des Wahlaktes 
getretenen Protest cler zn diesem Akte Gelatlcnon dem Gu
bernium mit der Bitte vor, den darin ausgedrückten Wunsch 
zu unterstützen. Er nnterliess es auch nicht, zu versichern, 
dass er „in eine so unangenehme Anstössigkeit lieber nicht 
verflochten worden wäre", übrigens aber mit dem gefassten 
Beschlusse vollkommen einverstanden sei. Andererseits konnte 
er aber doch wieder nicht umhin, diese Zustimmung an die 
Voraussetzung zu knüpfen, dass vor allem im Landtage aus
gemacht werde, wie viel ständische Aemter der Herrenstand 
dem Rittrrstande vergönnt. Darauf hin möge der Landtag zur 
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fraglichen Wahl schreiten. Hielte daR Gubernium diesen Weg 
nicht für den richtigen, so lege es zum mindesten den steier
märkischen Ständen „ die niederösterr. Landschafts-Einrichtung 
pro Cinosura und zur Anpassung an die hierhtnclischen Ver
hältnisse " vor. 

Sobald der Herrenstand erfuhr, dass die versammelte 
Ritterschaft im entscheidenden Augenblicke doch wieder ein
gelenkt hatte , griff er den fallen gelassenen Antrag Mos
millern's auf, jedoch mit der von der Mehrheit der Ritter selber 
gewünschten und nun im offenen Landtage unschwer durch
gesetzten Modification, die demselben die Spitze abbrach. Der 
Antrag lautete sonach: es möge gestattet werden, dass die 
Stände statt 2 Deputirte 4, u. z. neben den beiden aus dem 
Herrenstande je einen vom geistlichen und Ritter-Stande ent
senden, "welche vom ganzen ständischen Gremio ohne Unter
schied der Bänke gewählt und alle auf Kosten des ständischen 
Domestici abgeordnet werden". 

Der Kaiser stellte das Majestäts-Gesuch welches dieses 
Anliegen vorbrachte, mit Handbillet vom 16. 

1

Dezember 1790 
der "vereinigten Hofstelle" (worunter die damals auch mit 
einem grossen Theile der erbländischen Finanzgeschäfte be
traute Hofkanzlei zu verstehen ist) zur Begutachtung zu. Diese 
Stelle empfahl nun dem Kaiser, an der a. h. Entschliessung 
vom 23. November feRtzuhalten. Sie ging von der nämlichen 
An~chauung aus, welche auf dem Wahltage der Ritterschaft 
gesiegt ha~te, gelangte aher zu der entgegengesetzten Schluss
f~lgeru~g, mdem_ sie deduzirte, dass gerade desRhalb, weil alle 
vier ~tände versichern, das gleiche Ziel vor Augen zu haben 
und ibre Interessen dem gemäss nicht unter einander in Wi
d~rspruch ge~ath~n können , es keinem Anstande unterliege, 
"Jede Bank für sich wälen zu lassen". Jedenfalls werde da
durc\ de: "ohne Vergleich schwächeren geistlichen und Ritter
Bank "ein~ Ursache benommen' "über jene der Herren zu 
klagen. Dieses Gutachten erstattete die Hofkanzlei am 23 De
zember 1 790. Wie es nun kam' das~ Graf Khevenbille1: am 
29. Januar 1791 vom Kaiser ermächtiget wurde, den Grafen 

\ 
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Stürkh im e n t g e gen g e s et z t e n Si n n e anzuweisen und 
so dem Herrenstancle zur abermaligen Bethätigung seines nu
merischen Uebergewichts im Landtage zu verhelfen, ob da 
vielleicht ein Missverständniss unterlief oder auf die Möglich
keit, ein solches vorzuschützen, gesündiget wurde: das ist un
aufgeklärt. Auffallend ist die Raschheit, womit von Kheven
hiller's Weisuncr Gebrauch gemacht wurde, so dass kaum 8 
Tao·e später die ihr gemäss gewählten Deputirten in Wien 
ein~rafen , somit eine Thatsache vorlag, welche sich nimmer 
rückgängig machen liess. Fast scheint es, als wäre ein Wider
ruf oder eine Berichtigung der Meldung Khevenhiller's be
fürchtet worden. Denn es vergingen von da an bis zur Ein
vernehmung der Deputirten noch 5 Wochen. 

Inzwischen hatte auch Mosmillern die Hände nicht in den 
Schoss gelegt. Er hatte sich von seinen Anhängern das Mandat 
ertheilen lassen, welches die a. h. Entschliessung vom 23. No
vember d e m R i t t er s t an d e a 1 s s o 1 c h e m anheim gab 
und das an formeller Giltigkeit dadurch, dass nur ein paar 
Auftraggeber dahinter standen, nichts einbüsste, weil eben die 
Zahl der zu einer giltigen Wahl erforclerlich'.)n Wähler nicht 
feststand , ausserdem aber die Gegner der vom Kaiser durch 
jene Entschliessung vorgezeichneten Wahlart durch ihren Pro
test des Rechtes, darnach zu wählen, sich begeben, wo nicht 
dasselbe verwirkt hatten. 

So erklärt es sich, dass n e b e n dem vom Landtage ge
wählten Vertreter des Ritterstandes auch l\Iosmillern in glei
cher Eigenschaft den Konferenzen beigezogen wurde, wo der
selbe begreiflicher Weise den Deputirten des Landtags als 
heftiger Opponent gegenüberstand, insbesondere den Wunsch 
nach einem besonderen Landeshauptmanne anfocht und da
clurch jene Deputirten dergestalt erbitterte, dass sie ihm in 
der Konferenz vom 9. ~lfärz das Recht, im Namen des steier
märkischen Ritterstandes da zu sprechen , streitig machten. 
Der Gegendeputirte Dr. v. Feldbacher bemerkte, es sei ihm 
von einer Bevollmächtigung des Mosmillern nichts bekannt. 
Dieser erwiderte: der Ritterstand habe seine in rler Wablver-
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sammlung vom 2. Dezember kundgegebene Meinung seither 
wieder geändert, versage vielmehr dem Dr. v. Feldbacher die 
Anerkennung als Vertreter seiner Interessen und habe aller
dings ihn (Mosmillern) ermächtiget, diese bei den Konferenzen 
zu vertreten. Am 12. :März legte er einem Nach trage zu den 
Separatvoten, die er auch schriftlich abgab, die von seinen 
Wählern erhaltene Instruction zum Beweise bei, dass er kei
neswegs unbefugt oder bloss nach eigenem Ermessen die Ein
wendungen erhebe , welche den Deputirten des Landtao·s so 
viel Aerger bereiteten. 

0 

Er und der Deputirte des Bürgerstandes setzten die er
wähnte Opposition fort, entkräfteten dadurch die Argumente 
des Herrenstandes und bald verbreitete sich das Gerücht in 
Mitte der steiermürkischen Stände sei~n Zerwürfnisse ;nt
standen , welche das, was die Deputirten des Lan<l.taas vor
bringen, nicht als den correcten Ausdruck der stän~schen 
Begehren erscheinen lassen. Jene Deputirten gaben sich nun 
Mühe, dies zu widerlegen und beschuldioten Mosmillern in 
einer Eingabe an den Erzherzog Franz de; Anmassung, dran
ge~ auch erneuert auf Beibringung einer förmlichen Vollmacht 
seitens desselben. 

Am 23. März fand abermals eine Konferenz statt, zu 
"'.elcher auch l\fosrnillern sich einstellte und zwar so wenirr 
ei~geschüchtert, dass er vieh11ehr über seine IIintansetzun; 
seitens der Landtagsdeputirten !Gage führte. ja soo·ai· Yerlanrrtc 
dass alle nicht von ihm mitunterzeichneten Schrifts;ücke wel~h; 
von letzteren überreicht worden waren, für ,)Jlegal" ' erklärt 
werden. Denn er a II ein sei der wahre Repräsentant des Ritter
standes. 

~n Verlauef der Verhancllungen kamen die Landtacrs-
Deputnten nochmals auf die Vollmachtfrarre zurü I · d 

O 
• 

eltend h . . o c {, m em sie 
g. mac ten, Mosmlllern habe mindestens zur Zeit der 
eisten Konferenz noch keine Vollmacht besitzen können weil 
nachher noch einio·e M't r d ' 
t . 

8
. 0 1 g ie er des Ritterstandes sich an Sehrit-

en im . mue der Landtagsmajorität betheiligten und wenn er 
auch rn1ttlerweile eine solche erhalten hätte, s~ se/ sie doch 
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1mgiltig, weil dem Ritterstande nicht zukomme, aus s er h a 1 b 
des Landtags nncl°im Widerspruche mit dessen 
B es c h l ü s s e n eine Yollmaeht auszustellen. 

In den Kreisen der Regierung aber machten diese An
fechtungen nicht den geringsten Eindruck. Mosmillern stand 
in fortwährendem offiziellen Verkehre mit den Hofstellen, trug 
dnrch seine freisinnigen Erörterungen viel zur Klärung der 
Situation bei, lieferte der Hofkanzlei Handhaben zur Abwehr 
<lcr Gelüste des steiermärkischen Herrenstandes und erfreute 
sich dafür auch hoher Gunst. 

Ein Hofdekret vom 15. April l 791 trug den steiermär
kischen Ständen auf, illm, der auf ausdrück 1 i ehe n a. h. 
Be feh 1 als zweiter Deputirte1· der steirisch-ständischen Ritter
schaft den Konferenzen beigezogen "·orden sei, auch die 
Tag- und Liefe r g e 1 d c r, w e 1 c h e die übrig c n s t ä n
di s c h c n Depntirten bezogen hätten, flüssig zu 
machen. Am '27. April intimirte der Vice-Präsident des Gu
bernimns, Graf Wurmbraml, <lern ständischen Ausschusse dieses 
Dekret. Darüber ürgerte sich nun der Ausschuss nicht wenig. 
Graf Ferdinand Attems bewirkte als Berichterstatter, dass in 
<ler Sitzung des Ausschusses Yom 15. Mai 1791 folgencle Ant
wort an das Gubernium beschlossen wurde : 

„ Obschon den gesarnmten Stänrlen bekannt ist. dass der 
von Mosmillern Anfangs hei Sr. ~fajestät, unserem a. g. Lan
desfürsten, die Einhernf1mµ- eines l>epntil'teu aus dem Ritter
stande auf eigene Kosteu angesncht und diese Bewilligung 
solcher Gestalten erhalten. hernach aber auf Ansuchen des 
Ritterstanrles 1mrl n uf die \' orstelhmg der gesammten Stänrle 
ein im Lnnrltage gewählter Dep11tirter des Ritterstandes gegen 
Erhaltung rler Diäten zugestanden, solcher auch in Person des 
v. Felrlhnrher nach Wien abgesendet worden. 80 fügen sich 
doch die treudevotcsten Stände und weisen sie das Partikulare 
mit fi05 tl. 54 kr. bei der vereinigten Landesbuchhaltung an. 
- Nur müssen sie Sc. Majestät allerunterthänigst bitten, dass 
Höchstclieselbe in Zukunft kein e n De p u t i r t e n mehr an
zu hör c n gcrul1en mnchtcn, dernirhtvon gesammten 
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St ä n d e n im La. n d tage gewählt, folglich nicht mit der 
Vollmacht der g es am m t e n Stände versehen ist. Diese a. u. 
Bitte gründet sich auf die Ordnungs-Verfassung der Stände 
und auf das Beste des Landes. Die Erhörung derselben wird 
allen Zwietracht und Widerspruch beseitigen und die ständi
schen Deputirten nicht mehr in die unangenehme Lage setzen, 
den Vorwurf anhören zu müssen, dass die Stände unter sich 
uneins seien; die Behandlungen mit den Ständen werden ohne 
Aufenthalt und in möglichst kürzester Zeit vollendet werden 
können und die ständischen Kassen von Kösten erübriget sein, 
die ganz leicht erspart werden können." 

Damit erreichte der Konflikt sein Ende. 
Beachtenswerth ist, dass d er s e 1 b e Graf Ferdinand 

Attems, welcher als Berichterstatter im ständischen Ausschusse 
am 14. Mai 1701 den Entwurf zu obigem Antwortschreiben 
verlas und, nachdem dieser Entwurf vom Ausschusse gutge
heissen worden, das allerclfogs von anderer Hand geschriebene 
Concept mit dem „Scribatur" versa.11, also neuerdings guthiess, 
im Oktober und November 1701 am kaiserlichen Hof
lager wiederholt als Vertreter der Landeswünsche sich benahm , 
ungeachtet er dazu nicht nur nicht „ von gesamrnten Ständen 
im Landtage", sondern nicht einmal von ein ein der vier Stünde 
bevollmächtiget worden war. Hätte damals der Kaiser der in 
obigem Antworlschreiben ausgesprochenen Bitte mit mehr Ge
dächtnisstreue, als dem Grafen Atterns zu Gebote stand, sich 
e~·innert, so würde dieser kein einziges Mal in der Eigenschaft 
emes Vertreters der Steiermark bei ihm Zutritt erhalten haben 
und zwar auf Grund seiner eigenen Worte. 

Beilage lll. 

Votum des Hofkammer-Präsidentsn Rudolf Grafen Chotek. 
(Zu S. 27.) 

. ,, Graf_ Chot~k wünschet so sehr als die vorhergegangenen 
Stimmen die Zuziehung des Bürgerstandes. Er findet die wechsel-
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seitige Verwebung der Interessen aller Klassen der Staats
hürger und ihren gemeinschaftlichen, wenn auch beschränkten 
Einfluss in den Venvaltnngs - Geschäften des Landes von un
gemeinem Nutzen und er hat a.ls Privatmann hierüber seine 
1\Ieinuugen deutlich an den Tag gelegt. Er glaubt a.ber nicht, 
dass ein 1VI a c h t s p r u c h dasjenige Mittel sei, welches dem 
Endzwecke und <len Rechten des dermalen bestehenden stän
dischen Körpers entspreche, von dem er übrigens hoffet, dass 
er, von den nützlichen Absichten besser belehrt, dem Verlan
gen : der öffentlichen Verwaltung mit Willfährigkeit entgegen 
kommen wird, wenn er sich gleich jetzt gegen eine Neuerung 
sträubt, die er blos unter dem Gesichtspunkte eines Eingriffs 
in seine Verfassung betrachtet." 

,, Ueber dieses vielleicht unbedeutend scheinende Geschäft, 
welches aber äusserst fruchtbar an guten und bösen Folgen 
werden kann, ruft ihn seine Pflicht als Staatsbürger und als 
Diener Seiner Majestät auf, seine auf Erfahrung und innerliche 
Ueberzeugung gegründete Meinung hier umständlicher zu ent
wickeln. - Die Majora der Konferenz gehen aus dem Grund
satze aus, 
a) dass die Stände rlie Repräsentanten des Volkes 

sind, und dass 
b) der Landesfürst durch seine Machtvollkommen

h e i t eine unvollkommene Repraesentationsa.rt selbst allein 
ver b es s er n könne. 

lnsoferne cler er::;te Satz nicht zu bestreiten wäre, könnte 
man freilich auch der Zuhissigkeit des Bürgerstandes und später
hin auch des B au er n s t an cl e s, da wo der nexus subditelae 
gehoben ist, als einerForderung strengen Rechtes nichts 
entgegensetzen. Dass die Stände dieses aber nicht sind, nach 
ihrer bisherigen Verfassung nie sei n konnten, dieses 
kann Niemandem. der auch nur die oberflächliche Kenntniss 
davon hat, zweifelhaft scheinen. Anstatt also zu sagen: die 
Stände sind Repräsentanten des Volkes, m i t hin g eh ö r e n 
auch die Bürger dazu , sollte das Argument so lauten: die 
Stände sollten die Repräsentanten des Volkes sein, mithin 
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so II t e n au eh die Bürger dazu gehören. Dann aber liegt 
in dem Argument eine petitio principii, so lang clie Vor frage 
nicht als entschieden vorausgesetzt werden kann." 

,,Mit der Erörterung dieser letzteren sollte also die Be
rathschlagung eigentlich angefangen und das Problem aufge
worfen werden : 

"Ob die dermalige ständische Verfassung, Yenuög welcher 
einer bestimmten Klasse von Menschen das Recht, in öffent
liche Angelegenheiten einen mehr oder minder beschränkten 
Einfluss zu nehmen, eigen ist, in eine förmliche National- oder 
Volksrepräsentation umzusetzen sei?" - ein Problem, "'elches 
von so entscheidender Wichtigkeit ist, dass ich nicht zn viel 
zu sagen glaube, wenn ich behaupte, dass unter gegebenen 
Umständen und bei den jetzt herrschenden Lieblingsideen das 
Schicksal der Monarchie seiner Zeit davon ab
hängen kann; ein Problem, welches zwar hie und da als 
e n t s chi e cl e n vorausgesetzt wird,_ niemals aber in unsern 
Dicasterien zur reiflichen Untersuchung gekommen ist." 

,,Diese Untersuchung gehört eigentlich auch nicht hieher, 
nachdem der Hofkammerpräsident weit entfernt ist, den Bür
gerstand aussc11liessen zu wollen, sondern nur den Satz, aus 
welchem einige Stimmen dessen Zulässigkeit als ein au s der 
Natur der ständischen Repräsentation fliessen
d es Recht folgern, bestreiten zu ml1ssen glaubt; weil er ihn 
für den Landesfürsten als äusserst bedenklich ansieht zumal 

' bei den über Volks- tmd Monarchenrechte sich verbreitenden 
Meinungen. (( 

„Die erste Folge dieses als richtig vorausgesetzten 
Satzes, nämlich die Zulassung des Bürgerstandes, wird zwar 
der öffentlichen Verwaltung willkommen sein· der zweite 
Schr_itt, der un ausbleib li c h darauf folgen' muss, e i 11 e 
gleiche Forderung von Seite des Bauernstan
d es, wird gewiss auch und mit guten Gründen Vertheidiger 
finden.<( 

„ Wie wi~·d es aber da n n aussehen, wenn diejenigen, zu 
deren Vortheile man · den Satz gelten lassen w i 11, lnit den-
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jenigen Folgerungen, welche die ö ff e n t l i c h e V e r w alt u n g 

daraus zulassen will, seiner Zeit sich nicht zufrieden 
s t e 11 e n wer d e n? Wie, wenn sie auf dem Wege der näm
lichen Theorie, andere dem Landesfürsten und dem Lande 
weniger gleichgiltige Wahrheiten gefunden zu haben 
glauben; wie, wenn sie, nachdem sie einmal von Re c h t s
w e gen, gegen den Willen des Adels und des Clerus, zuge
lassen und eingesetzet worden, auf eine d er a r i t h m e t i s c h e n 
Volkszahl an gemessen er e Repräsentationsart dringen, 
die privilegirten Klassen nach und nach ganz verdrängen 
und eine wahre demokratische Repräsentation an die Stelle 
zu setzen begehren'? wie, wenn sie nach einem zweiten gllick
lichen Versuch der Zudringlichkeit in der ständischen Ver
sammlung die Frage aufwürfen, ob die Re prä s e n t an t e n 
a 11 er Volksklassen bloss dazu versammelt wären, um 
über das zu antworten, worüber man sie frägt, ohne 
das Recht zu haben, auch unaufgefordert zu reden; wie, 
wenn daraus preces armatae entstünden? Mit einem Worte : 
die Folgen, die aus dem Grundsatze der Repräsen
tation fliessen, scheinen unübersehbar und bei Nationen, die 
unaufgeklärt sind, doppelt gefährlich; wenigstens sind sie von 
dem Gewichte, dass sie eher erwogen zu werden verdienen, 
bevor die öffentliche Verwaltung eines monarchischen Staates 
den ihr selbst am meisten gefährlichen Satz : die Stände 
sind die wirklichen, die echten Repräsentanten 
der Nation, durch Zwangsmittel aufstellt.'' 

"Der Hofkammerpräsident sieht also die Zuziehung des 
Bürgerstandes als eine sehr erwünschliche, jedoch aus der 
ständischen Verfassung nicht fliessende, mithin durch Befehle 
nicht zu erzwingende, sondern durch eine geschickte Behand
lung mit den Ständen mittelst ihres freiwilligen Beitritts zu 

erzielende Anstalt a.n. (< 

Chotl•k m. p. 

6 



Beilage IV. 

Bericht der steiermärkischen Stände an das hochlöbl. 
k. i. ö. Gubernium vom 3. September 1790 über ein 
durch Gub,-Verordnung vom 21. August d. J. um Be
richt zugefertigtes Gesuch dreier Bürger im Namen 
der landesfürstl. Städte und Märkte dieses Herzogthums, 

_ zu den allgemeinen Landtägen durch Ortschaftsdeputirte 
zugezogen zu werden '), 

In der Anlage Nr. 1 brachten Anton Raspor, B!lrger zu 
Leoben, Franz Raas, Bürger zu Gratz und Joseph Weninger, 
Bürger zu Knittelfeld, im Namen der landesfürstlichen Städte 
und Märkte Steiermarks bei Seiner Majestät unserem gnädigsten 
Landesfürsten an: die in A verzeichneten Städte und Märkte 
wären bei Gelegenheit, dass Seine Majestät den Landständen 
dieses Herzogthums aufgetragen, sich in einem Landtage zu 
vei·samrneln und mit einziger Rücksicht auf das allgemeine 
Beste des Staats ihre Beschwerden und Bitten vorzulegen, zu 
diesem Landtag durch Deputirte zugereiset, aber von den drei 
ohern Ständen zu den Berathschlagungen nur durch ihren 
Marschall (Repräsentanten) zugelassen worden. 

Sie wären daher in die Nothwendigkeit versetzet worden 
die ihres Orts nach Inhalt des Leitfadens B bearbeiteten Bitte~ 
und Wünsche durch den Marschall bei dem Landtage einlegen 
zu. lassen ~nd i~ ? z~ b~tten, dass sie in ihre ursprüngliche 
Wirksamkeit, 1mtlun m Sitz und einzelnweise Stimme mittels 
O_rtscha~tsdeputirte bei den Lanrltägen anwiederurn rückeinge
führt wer~en möchten. 

1
) Auf den Abdruck der Beilagen dieser Beilage verzichten wir weil der 

Inhalt_ eines T~~iles derselben ohnehin dem Texte eingefl,ochten ist 
und die dort mcht gewfu'digten zwar für die Stände-Geschichte des 
X':. Jahrhunderts von Belang sind, jedoch mit dem Gegenstande der 
YOrhegendeu_ Abhandlung wenig zu schaffen haben. Das Gleiche gilt 
vou den Beilage er Beilage v _ 

83 

Sie wünschten iwar über sämentliche in B verzeichnete 
Gegenstände von Seiner Majestät selbst oder von einer ~ädigst 
ano-eordneten Kommission vernommen zu werden; da sie aber 
di; Hoffnung hätten, dass ihre Bitten ohnehin Seiner Majestät 
mit den übrigen Landtagsakten würden übergeben werden, so 
wollten sie ihre Bitte dermal nur auf obige in C einschränken, 
an deren Gewährung ihnen aber um so mehr gelegen sei, 
als die Ausschliessung von den allgemeinen Landtagen ihnen 
immer mehr und mehr Nachtheil brächte und sie sich von 
den drei obern Ständen kein günstiges Einrathen zu erwarten 

hätten. 
Sie müssten daher Seiner Majestät vorstellen, dass zur 

nämlichen Zeit, als die ständische Verfassung beinahe zur 
Scheiteruug gekommen, auch sie als der vierte S_t an d 
ihr Ansehen und Wichtigkeit verloren hätten, und da m den 
Landtagen wenig oder gar nichts Wichtiges vorgekornme~, 
diese somit zu leeren Feierlichkeiten geworden, so hätten s1~ 
Städte und Märkte zur Ersparung der Unkösten für dienlich 
erachtet, lediglich durch einen Marschall zu Landtägen . zu 

erscheinen 
Dieses durch ~inhundert Jahre gemachte Benehmen der 

Städt und Märkte habe die drei obern Stände verleitet, _ das 
sub C gemachte Begehren zu verweigern und auch den städti
schen Marschall vom ständischen Ausschusse auszuschliessen. 

Die alte Verfassung in Rücksicht der Städte und Märkte 
bestehe in Steiermark eben also, wie in dem Lande Oester
reich ob d. Enns, nämlich, dass sie Städte und MH.rkte zum 
Landtage durch Ortschaftsdeputirte erscheinen dürften und 
dass auch aus ihnen zwei Individuen zum ständischen Aus
schusse zu erscheinen hätten; dieses beweisten sie durch die 
Vorladung Erzherzogs Ferdinands v. J. 15 2 5 zum Landtage 
in Bruck in D, durch jene von Ebendemselben zum Landtage 
in Gratz im Jahr 15 2 7 in E, durch die Vorladung des Lan
deshauptmanns und Vicedoms zum Landtage in Gratz im Jah~e 
1[>28 in F, durch jene Erzherzogs Karls zum Landtage m 
Gratz im Jahre 1582 in G, durch die Vorladung Seiner 

. 6* 
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Majestät Kaiser Rudolph's zum Landtag in Gratz im Jahre 
1590 in H und durch die Einberufung von Seite der Ver
ordneten eines Individuums aus Leoben zum ständischen Aus
schuss im Jahre 1584 in J. 

Da nun die drei obern Stände die alte ständische Ver
fassung hergestellt wünschten, so wünschten auch sie landes
fürstliche Städte und Märkte des allgemeinen Bestens wegen ihres 
in der Verfassung sich gründenden Begehrens gewühret zu werden 
und zwar aus Ursachen, weil die landesftirstl. Städte und Märkte 
vor dem Recess vom 15. September 1699 laut Ausweises sub 
K mit 6002 Pfd. 2 ß. Herrengült beansagt gewesen und bald 
mit m '48, bald mit m/24, mit m/31, mit m/50 und itzt noch 
mit m/4-0 f. ordin. Contribution beleget, folglich sowohl in Rück
sicht der Gütter als der Volksmenge einen beträchtlichen Theil 
des gemeinen Wesen ausmachten; das allgemeine Beste be
stehe aber in der Verbindung des Besten aller einzelnen 
Stände; ohne Verletzung des allgemeinen Besten könne dem
nach kein Stand ausgeschlossen werden; es geschehe aber 
dieses, wenn sie Städte und Märkte nur durch eine Stimme 
und zwar mit der letzten Stimme zugelassen würden; dieses 
verursache, dass, wenn sich die Interessen der verschiedenen 
Stände manchmal kreuzten, er Marschall nothwendiger Weise 
schon zum voraus die mehrern Stimmen wider sich und auch 
bei einer neuen Umfrage keiner Beistimmuna sich zu ver-
tröste!} habe. 

0 

Der Marschall könne aber auch das Interesse der Städte 
und Märkte nicht jederzeit zum Besten vertreten, weil er so
wohl wegen Entlegenheit der Städte und Märkte, als auch oft 
wegen Kürze der Zeit und aus Mangel der vorausgehenden 
Ueb.erle~ng des Landtagsgegenstandes die genugsame Infor
mat10n mcht erhalten könne. 

. Aus diesem folge nun, dass das Beste der landesfilrstl. 
Städte und M„ kt ar e nur durch Erscheinung zum Landtao-e durch 
Or~schaftsd_eputirte und durch Zuziehung der aus ihnen ge
memschafthch erwählten Individuen zum städtischen Ausschusse 
nach dem Beispiele der Städte und Märkte in OesteITeich ob 
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der Enns erzielet, mithin das allgemeine Beste aller Stände 
nur durch diese Veranlassung festgesetzet werden könne. 

Sie cresammte landesfürstliche Städte und Märkte müssten 
0 • 

Seine Majestät demnach bitten, den drei obern Ständen dieses 
Herzogtlrnms anzubefehlen, zu den allgemeinen Landtagsver
sammlungen von den Städten und Märkten Ortsdeputirte zu
zulassen ihnen einzelnweis Sitz und Stimme zuzugestehen und 

' aus ihnen Individuen zum ständischen Ausschusse beizuziehen. 
Endlich tragen Eingangs bemelte Bittsteller in der sub 

Nr. 5 beigelegten Schrift weiters nach: Es weise das brucker 
Libell vom Jahre 151 9 aus, dass in diesem ein Bürger von 
Gratz und (einer) von Leoben unterfertiget sei, folglich die 
Städt und Märkte in Landtagen sowohl, als im ständischen 
Ausschuss und zwar im letzten mittels zweier Individuen aus 
ihrem Mittel Sitz und Stimme hätten. 

Dieses ist der wesentliche Inhalt der sub Nr. 1 et 5 bei
liegenden Bittschriften, worüber von den Ständen Steiermarks 
vermög Verordnung vom 21. August Bericht abgefordert worden. 

Die drei obern Stände dieses Herzogthums erstatten diesen 
und bemerken vor allem, dass die in den Beilagen B und C 
enthaltenen Beschwerden und Bitten der landesfürstlichen Städt 
und Märkte durch die ständischen Deputirten mit den übrigen 
Landtagsakten Seiner Majestät unserm gnädigsten Landes
fürsten werden überreichet werden. 

U eber den Inhalt der zwei oben angezogenen Bittschriften 
aber erklären die drei obern Stände hiemit: ,, dass sie niemalen 
der Komm uni t ä t der in A verzeichneten landesfürstl. Städte 
und Märkte widersprochen haben, der vierte Stand dieses 
Herzogthums zu sein; dieses erprobt die allzeit beschehene 
Einberufung des städtischen Marschalls zu den Landtagsver
sammlungen; eben so wenig wollen sie den Städten und Märkten 
das Recht benehmen, zum Erbhuldigungsakt durch Deputirte 

zu erscheinen.'' 
nDie Erscheinung zu Landtägen durch Ortschaftsdeputirte 

mit einzelner Sitz und Stimme, und die Zuziehung der von 
Städten und Märkten gewählten Individuen zum ständischen Aus-
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schusse aber können die drei obern Stände den Städten und 
Märkten nicht eingestehen; dann die landesfürstl Städte und 
Märkte in particulari sind kein Landstand ; ein Beweis dessen 
ist, dass die in der Kommunität nicht befindlichen 7 landesfurst
liche~ Städte und Märkte Pettau, Fridberg, Rann, Kirnberg, 
Fehnng, Hochenegg, Metnick weder Sitz noch Stimme haben. 
es ist also nur die Kommunität der 31 Städt und Märkte di~ 
in A verzeichnet sind, nach ihrer Vereinigung als der ~erte 
Stand angenommen worden, machen somit in Rücksicht der 
Stände ein Corpus aus, und können e b e n s o wenig mehr 

Stimmen_im Landtage haben, als eine geistliche 
K o ~ m u n 1 t ä t; ungeachtet diese auch mehrere landschaftl . 
Realitäten und in mehrern Kreisen besitzet." 

„Seit undenklichen Jahren haben die Städte und 
Märkte immer ihren Marschall gehabt, der ihr Bestes auf den 
~andtägen besorget tind mit einer Stimme vertreten hat• 
dieses beweisen die im ständischen Archive vorfindigen Land~ 
tagsprotokolle vom Jahre 1565 an bis auf itzige Zeiten." 

. ,,Den vollkommsten und überzeugendsten Beweis aber liefern 
die sub Nr. 2., 3. und 4. beigezogene vidimirte Abschriften 
a~s den Landtags-Handlungs-Protokollen vom Jahre 15G7 und 
1 o68, allwo aus dem Rathschlarr sub Nr 2 de dato 16 D b 

o • . ~em& 
1_567 zu ersehen ist, dass die Städte und Märkte unter sich 
eilnen Ausschuss benennen, doch nur nach dem schon damals 
a ten Herkommen auf d' L d .. -

. te an tage durch eine erküste Per-
son und IDit einer sr 'h M . 

·t . Imme 1 re emung furbrincren könnten· wei ers zewet de · d B • 0 , 
und "b o r m er eilage sub Nr. 3 über diesfällige 
f"h tu er andere Gegenstände von Städt und Märkten ge-

e~s;a~~e!e~::e::e~ ;on :tändis_cher Seite im folgenden Jahre 

meister oder oRich:~: ~ hass sie d_urch den hiesigen Bürger
nen Person ihI Sr ' uc sonst emer andern hiezu erbette-

wohnheit zu g~:en i;~:bt~\t dem alten Herkommen und Ge
pntirte der Städte und 1.,r,• kt a en, . und dass, wenn auch De-

~t.1ctr e ersch1e · · 
cler Landstube ihre B .. tl 

11 
nen, ste m oder au s s e r 

e1 a lSC 1 arrun rren .,. f alt 
wenn die Urnfr .,. . 0 0 . ge 1 en und zuletz~ 

age an sie g-ekonunen ist, ,Imch . den Bürger-
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rnei::;ter oder durch eine andere hiezu erbettene Person ihre 
Stimme abgegeben haben." 

,,Endlich beweist die Beilage Nr. 4, dass unterm 13. No~ 
vember 1568 die Städt und Märkte von ihrer vorigen Be
::;chwerde und Begehren von selbsten abgegangen sind; wie 
dann auch bisanher diesfalls keine weitere Beschwerde, als 
gegenwärtig, mehr rege gemacht worden. Durch das angef~hrte 
ununterbrochene alte Herkommen, durch den von mehr als 
200 Jahren erwiesenen Besitzstand und durch die angeführten 
Urkunden zerfallen die dem Rekurs beiliegende vermeintlic~e 
Beweise in D, E und G, da cliese Einberufungen zum Land
tage nach Beweis der oben angeführten Urkunden Nr. 2, 3 
et 4 zu keinem andern Endzweck haben beschehen können, 
als um sich mit den andern Städten zu berathschlagen und_ 
um jemanden auszuwählen, der die Stimme der Städt UJ?.d 
Märkte auf dem Landtage führe; die Beilage F zeiget nur a?! 
dass die Städte und Märkte einen Ausschuss unter sich ge~: 
wählet, worunter vorzüglich die Stadt Leoben begriffen w~r: 
Die Beilage H betrifft lediglich die Vorladung zum Erbhuldi-_ 
crungsakt zu welchem durch Deputirte zu erscheinen, den Städt b l . 

und Märkten nicht streitig gemacht wird; aus der Beilage G 
aber ist nur zu entnehmen, dass eben der Stadt Leoben zu
geschrieben worden ist, zum nächsten kleinem Landtag oder 
Landtagsausschuss durch einen Deputiiten im Namen aller 
Städte und Märkte zu erscheinen und bei dem immer be
stehenden Ausschussrath auf einen aus dem Mittel der da
maligen Verordneten zu kompromittiren. Hieraus folget nicht 
nur die Richtigkeit des oben angeführten Satzes, dass die 
Städte und Märkte auf dem Landtage niemal mehr als eine 
Stimme gehabt haben, sondern auch, dass niemal ihr Vertreter 
zum beständigen ständischen Ausschussrath zugezogen worden 
sey; dass aber zwischen einem wegen einem besondern Gegen
stand vom Landtage gewählten Ausschuss und zwischen dem 
beständigen ständischen Ausschussrath, der die ständischen An~ 
gelegenheiten ausser den Landlügen zu besorgen hat, ein Unter
sch1ed sey. i::;t ganz off enuar und bedarf keiner wdtern Erläuterung." 
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Dieses nun Angefuhrte beziehet sich auf die Rechtsbe
fugniss der drei obem Stände; nun wenden sie sich auf das 
weiters in der Rekursschrift Angebrachte, und zwar : 

"Die Bittsteller wollen mit der Beilage K beweisen, dass, 
weil die Städt und Märkte einsmal mit 6002 Pfd. 2 ß. Herren
gült beansagt gewessen, und bald mit m/48, m/24, m/ 31, m; 50, 
und dermal mit m/40 fl. beleget wurden, sie in Absicht auf 
Gütter einen beträchtlichen Theil des gemeinen Wesens aus
machen; allein, da die landschaftlichen Freisassen, die Pfarrer, 
Zechleute und andere kleine Gültensbesitzer viel mehr als 
6000 Pfd. He1Tengült zusammengenommen besitzen und doch 
keinen Sitz und Stimme auf dem Landtage haben, so zerfällt 
dieses angeführte Beweismittel von selbsten, wird aber noch 
mehr entkräftet, wenn man in Erwägung ziehet, dass selbst 
diese von Bittstellern angeführte 6002 Pfd. niemal in Gülten 
bestanden, sondern nur zu Formirung eines Anschlages an
genommen worden; aber auch dieses Fictitium bestehet nicht 
mehr, da die Städt und Märkte seit undenklichen Jahren nicht 
~ehr na~h Pfunde~ versteuert werden, sondern nach Verträgen 
em gewisses Kontmgent entrichten; dass sie dieses Kontri
butionskontingent, welches dermalen 39. 7 59 fl. 28 kr beträ"t t . , t, , 

•~n er sich sel~st, ohne Zuthun der drei obern Stände repar-
hren; dass dieses Quantum nicht einmal unter der postulat
m~ssig~n jährlichen ordinari Kontribuzion von 1,100.000 fl. be
gnffen 1st, sondern nur den Ständen durch Rezess vom 2 ti. Oktober 
1748 § 2 als ein Adminikular-Fond zur Bedeckung der über
nommenen Hofschulden übergeben worden und dass die drei 
obern Stände dieses städtische rezessual-Quantum nicht erhöhen 
und ~icht vermindern können. Die Bittsteller haben also n i c h t 
e n~ 1 ~ s en, dass die Städt und Märkte einen beträchtlichen 
Thell. m ~ücksicht der Gütter, noch auch in Rücksicht des 
Kontnbuz10nsbetrags ausmachen und das l tzt . , e e um so we-
mger, als das einzige Stift Admont um m/ 20 fl. ordin. Kontrib. 
mehr zur Landschaft entrichtet, als alle in der Kommunität 
stehende Städte und Märkte." 

"Unstreitig ist die wesentliche Grundlage der ständischen 

89 

Verfassung und (sind) die wichtigsten Gegenstände der stän
dischen Versammlungen die Richtigstellung und Vertheilung 
der Kontribution, dann die Aufrechthaltung des öffentlichen 
Landeskredits. Dass die Städt und Märkte der erste Gegen
stand nicht betrifft, ist bereits erwiesen; dass sie aber auch 
zum öffentlichen Kredit nichts beitragen können, ist ausser 
allen Zweifel gesetzt, da sie sehr unbeträchtliche landschaft
liche Realitäten besitzen und nur diese und nicht einzelner 
Privatreichthum sind das Unterpfand des ständischen Kredits; 
dieses ist auch die Ursache, dass der vierte Stand nicht, son
dern nur die drei obern Stände in den öffentlichen landschaft
lichen Schuldbriefen unterfertiget sind." 

Die wichtiasten Gegenstände, welche das Beste der Städt „ 0 

un<l :Märkte betreffen können und von welchen der städtische 
Marschall immer genugsam inforrnirt seyn kann und von Amts
wegen seyn soll, sind : die Aufrechthaltung ihrer städtischen 
und Iunungsprivilegien; Selbstverwaltung ihres Gemeinvermögens 
und ihrer Kassen; die Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit; Beför
derung des Handels und Wandels, des Gewerbbetriebs, der 
Nahrungswege und Industrie; die Hindanhaltung der so lästi
gen Militär-Einquartierung und dergleichen mehr; dieses sind 
Gegenstände, die die drei obern Stände unmittelbar niemal 
betroffen haben, sondern nur mittelbar und im Allgemeinen; 
hieraus folget, dass das gemeinschaftliche Interesse der obern 
Stände mit jenen der Städt und Märkte und vice versa fast 
i n k ein er V e r b i n dun g s t eh e t , ihnen also zu keinem 
Nachtheil gereichen kann, dass sie im Landtage nach dem 
alten Herkommen und Landesverfassung nicht mehr, als 
eine Stimme haben; ganz umgekehrt aber wäre der Fall der 
obern Stände, wann die in der Kommunität stehende Städte und 
Märkte mit 31 Stimmen, mit welchen sie fast immer die Majora 
machen würden, im Landtage über Sachen entscheiden sollten, 
welche sie Städte und Märkte fast gar nicht betreffen, für die 
drei oberu Stände aber von grösster Wichtigkeit seyn müssen. 
Hätte aber auch dieser Fall jemals existirt, so würden die drei 
obern Stände sich gewiss wider dieses ihnen so nachtheilige 
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Ueberp;ewicht hiedurch geschützet haben dass sie . l L t · d . 1 . ' , Jet em :rnrl-
s an s o v I e e S t 1 rn rn e n als J e d e r e in z e l . l· 
stri t Grit b n e m '-ata-

1 e I en esessen hätte, eincrerämnet un..1 clie Ab 1 1 b ' n wesemle 
~nge rn _ten haben würden, durch Bevollmächtigte ex gremio 

ihre Stnmnen abzugeben." 
"Wann die drei obern Stände nicht schon durch Urk d 

auf das Klärste bewiesen hätten dass die Sta·· dt d l\~-~ en · 1 ' < ' e un markte 
mema me~r, al_s ei_ne Stimme auf den Landtagen gehabt ha
ben, so ware die Richtigkeit dieses Satzes schon aus d 
gründeten Vermuthung zu ziehen ·1 . er ge-.. , wei es n 1 e mal möglich 
gewesen ware, dass sie sich mit 31 St. 
Besitzstand hätten ·d ,·· immen aus ihrem ver rangen 1 a s s e n." 

"Ganz unrecht wird von Bittstellern anrreführ t d . 
Städt und Märkte erst damals aufo· .. ~ e , ass d1e 
lleputirte zum Landt • ~ehoret hatten, durch Orts-
Stände zu scheitern a:gezfu erschemden,. als das Ansehen der 

' angen un die Landt„ 1 
Feyerlichkeiten geworden wären . da t age zu eeren 
vo11 Wailand Kaiser Karl VI. ei~enh:/~ erm 8. O~tober _1731 
beweis et, dass bis dahin all b .. _d1g unte~e_rti~te Diplom 
letzt erhalten worden s· d . ed standischen Prmlegien unver-

. m un wenn auch unt d 1 
z_wei Regierungen die st·· d. 1 er en etzten an isc 1en Freiheiten · ff 
den sind, s 

O 
z 

8 
i g 

8 
n d 

O 
h d . . angegn en wor-

s c h e n Akt d. _c . ie vielfältigen ständi-
en un ist lil Jeder ' G 

dass eben unter d' manns edächtniss. 
. 1esen letztenR • 

wichtigsten Gege t·· d . eg1erungendie 
ns an e lil La lt 

kommen davon m . nc agen vorge-
' an nur Vl8r der .. r 

will, als : die (Steuer-) Rektifi.k . vorzug 1chsten anführen 
setzung der tägliche F h az1on vom Jahr 1752, die Herab
Jahre 1778 d. n ro nen auf wochentliche 3 Tage vom 

' ie angetragene Einfül d . 
Jahre 1780 und endr h d Irung er Tranksteuer vom 
1 "

8 
. ic as neue Steue t 

1 
9, bei welchen vier G- .. rsys em vom Jahre 

egenständen es um E" f· h 
neuen beträchtlichen St . . m ü rung einer 
alten Genusses um B e~~1' um merkliche Verminderung eines 

11 
, eseitignng einer d 

a. en Insassen gehäss· t . em ganzen Lande urnl 

1 
igs en Rerr1e ja hl 

etzten, um Hah und G t b . , wo gar, wie bei den 
selb t u , um S1d1erheit u d . s zu thun war." n um Eigenthum 

... 

" 
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,,Sind wohl diese Landtage leere Feyerlicbkeiten gewe:,en '> 
uud sind wohl die Städte und Märkte bei diesen Landtä.gcn 

anderst, als durch ihren Marschall erschienen?"' 
Was die Beschwerdeführer weiters von der Aehnlichkeit 

" der oberösterreichischen Landesverfassung anfuhren, kann kei-
nen Beweis für die Städte und Märkte machen, da jedes Land 
seine eigene Verfassung hat und von einer Landesverfassung 

auf die andere nicht gültig geschlossen werden kann." 
„ Ueber die Beilage L, worin dem Anton Raspor, dem Joseph 

W cninger unrl Franz Haas die Vollmacht zur Einlegung dieser 
Beschwercle im Namen der Städte und Märkte ertheilt ist, 
müssen die 3 obern Stände bemerken, dass solche nur eine 
unbeglaubte Abschrift ist und dass sich darin der Georg Fidel 
Schmiel als Bevollmächtigter der Stadt und Märkte des mahr
burger Kreises, Franz Haas des zillier Kreises, Franz Dirnböck 
des brucker Kreises, Joseph Fohr des jnclenlmrger Kreisc:s 
und Anton Andre Pächler des grazer Kreises unterfertigt ha
ben, ohne selbst von · den Städt und Märkten der 
angegebenen Kreisen eine Vollmacht aufzuwei
s e n und dass sogar Franz Haas sich s e 1 b s t die Vollmacht 

gegeben habe." ' 
„Endlich muss über den in :Kr. 5 biernit rückfolgenden 

Nachtrag der Bittsteller angeführet werden, dass das angezo
gene brucker Libell vorn Jahre 151 !) keineswegs er])robe (wie 
die Bittsteller behaupten wollen), dass am Sonntage Oculi sel
hen Jahrs zu Bruck an der Muhr ein steyrisch-ständischer 
Lamltag oder ein Aussclmssrath gehalten worden sey, sondern 
die Einsicht dieser Urkunde von Fol. 2G bis 31 nach der 
grazer Auflage im Jahre l G6 6 bewciset, dass es sich damals 
nur zwischen den Ländern Ober- und Niederösterreich, Steyer
mark, Kärnten, Krain und Tyroll nach Absterben Kaisers Maxi
milian des ersten um eine gemeinschaftliche Ländervertheidi
gung, um Ahsenclung einer Bothschaft an König Karl nach 
Spanien und an Erzherzogen Ferdinand nach den Niederlan
üen und um Rcgulirung des Münz,vesens gehanrlelt hatte. E~ 
war also ein förrnlid1er Länüerkongretss, zu welchem ilie Stänüe 
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abschicken konnten, wen sie wollten und in wen sie ihr Ver
trauen setzten; wobei die Abgesandten nicht nach Stimmen 
oder ihrer eigenen Meinung, sondern nach der ihnen vom Lande 
gegebenen Instrukzion handeln mussten und in diesem Libell 
Fol. 31 findet sich die Klausel beigesetzt. dass diese Hand
lung allen und jeden Landschaften an ihren Freiheiten, altem 
Herkommen und Gebräuchen unschädlich seyn sollte." 

"Da die drei obem Stände nun vollkommen erwiesen. dass 
sie in einem, schon vor 200 Jahren undenklich gew~senen 
Besitzstand stehen, in den Landtägen von den in der Kommunität 
stehenden landesfurstlichen Städt und Märkten nur eine 
St i mm e durch ihren Vertretter zuzulassen; dass dieses durch 
die unwiderleglichen Urkunden Nr. 2, 3 und 4 bekräftiget 
und sogar dargethan wird, dass die Städt und Märkte schon 
vor 200 Jahren von einer ähnlichen Forderung von s e I b s t e n 

g e fa II e n s i n d; auch zugleich durch angezogene Urkunden 
der Bittsteller vermeintliche Beweisstücke entkräftet sind; da 
die drei obern Stände endlich gezeiget haben, dass durch Bei
behaltung der fortwährenden Verfassung den Städt und Märkten 
kein Nacbtheil, durch die angesuchte Neuerung aber den drei 
obern Ständen in <lerne ein empfindlicher Schaden zugeben 
WUrde, weil durch den Zuwachs von mehrern Stimmen einer 
Kommunität das Verhältniss der Stände unter sieb 
verändert und dadurch ihre Freiheiten im wesentlichen 
verlezt würden: so bitten die drei obern Stände dieses Her
zogt~~s eine hohe Länderstelle, in ihrem Berichte an die 
ve_rei~igte Hofstelle dahin anzutragen, dass die Hofreku1Tenten 
mit ihrem Gesuch um so mehr abgewiesen werden möchten 
als sie mit demselben, in welchem es zwischen den drei ober~ 
Ständen gegen den vierten um eine Rechts b e fu g n i s s zu 
th · · 

un 
1
st, auch Im W e g e R e c h t e n s niemals würden aus

langen können." 

Gratz am 3. September 1790. 

Ferdinand «•1•af' vou Attems m. p. 
der Steyrfschen Stände Verordneter. 

----- -----
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Beilage V. 

Bericht d. 1. o. G u b e r n i ums an die k. vereinig~te Hof
kanzlei vom 17. September 1790 über die Bitte der 
landesfürstl. Städte und Märkte Steiermarks, bei den 
allgemeinen Landtagsversammlungen mittels_ eigener 
Ortsdeputirten mit Sitz und Stimme zu erschemen, und 
über die von Seite der Herren Stände hierüber gemachte 
Einwendung 1), 

Das gehorsamste Gubernium, dem mit hohem Dekret v~m 
18. und empfang. 21. August d. J. Nr. 1519 - 29 nachEm
vernehmuno- der Herren Stände über die angebogene Bitte der 
landesfürstl~ Städte und Märkte Steiermarks, womit sie den 
allgemeinen Landtags-Versammlungen nicht in der Person eines 
alle vertretenden Marschalls oder Repräsentantens, sondern 
mittels eigener Ortsdeputirten mit Sitz und Stimme beigezogen 
und aus ihrem Mittel auch ein beständiger Ausschussrath ge
wählet werden möchte, Bericht und Gutachten zu erstatten 
aufgetragen worden ist, glaubt aer hohenErwartung am sicher
sten zu entsprechen, wenn es sich 
a) das Recht, auf welches die Städte und Märkte ihre Bitte 

gründen, mit Entgegenhaltung der von den Herren Ständen 
o-emachten Einwendungen, und dann auch 
~ 'h b) die Vortheile, welche allenfalls mit der Gewährung 1 rer 
Bitte verbunden sein können, genauer zu untersuchen be
mühet. 

Die Entscheidung der Vorfrage, ob nicht jede der in den 
Beilarrcn verzeichneten 31 steierm. Städte und Märkte für ein 
beso:deres zum Sitz und Stimme geeignetes ständisches Mit
rrlied gelten könne und ob es billig seie, dass sie alle zu
:ammen, als Kommunität betrachtet, sich eben in eine einzige 

1) Bezüglich der nicht zum Abdruck gebrachten Allegate verweisen wir 
auf die Anmerkung zur Beilage IV. . 
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timme vereinigen müssen 't - trägt zur Beurtheilung der bei
den, dem gehorsamsten Gutachten zum Grund gelegten Haupt
abtheilungen sehr vieles bei. 

Man muss aufrichtig bekennen, dass diese Behauptung 
rnn eite der Herren Stände mit der von ihnen selbst an
erkannten Wahrheit. dass die benannten Städte und Märkte 
den vierten und letzten Stand des Provinzialkörpers ausmachen. 
sich nicht allerdings vereinigen zu lassen scheine, und wenn 
man auch nie in Abrede stellen kann, dass der geistliche, 
der Herren- und der Ritterstand den leztern nach dem einem 
jeden anklebenden Interesse weit übeli\iegt, doch das Ver
hältniss gegen alle Billigkeit verletzet werde. indem man die 

tädte und ~Iärkte auf eine einzige Stimme einschränket, wo 
inzwi chen jeder der drei übrigen höheren Stände noch immer 
in der ungehinderten Befugniss erhalten "ird, sich durch 
mehrere, und was den Herren- und Ritterstand betrifft, durch 
beinahe eben so viele Stimmen bei den Landtagsversamm
lungen zu erklären, als er Glieder zählet. aus denen er zu
uammengesetzet ist. ob g 1 eich v i e 1 e d er s e 1 b e n auch 
n i c h t e i n e S p a n n e E r d e au f z u w e i s e n h a b e n. Hier
auu. und aus dem weitem Satz, dass jeder, was er durch einen 
Bernllmächtigten zu thun befugt ist, auch durch sich selbst 
thun könne, und dass folglich die landesfürstlichen Städte und 
Märkte, nachdem sie auf den Landtagsversammlungen mittels 
eines Reprä entanten zu erscheinen befugt sind, auch eben so
wohl selbst itz und Stimme zu nehmen befugt seien, hätte 
das gehorsamste Gubernium die in der Xatur und Eigenschaft 
eines Standes liegende klare Schlussfolge leiten zu dürfen ge
glaubt, dass, wo es b e s o n d er e Um s t ä n d e erheischen. 
ihnen das blinde Einverständniss mit der Stimme eines einzi
gen nicht aufgedrungen, sondern freigelassen werden könnte. 
den Landtagsversammlungen durch eigenen Sitz und Stimme 
beizuwohnen. 

Allein diese Freiheit ist ihnen, so weit es Urkunden 
giebt, welche die Sorgfalt älterer Zeiten den kommenden 
Enkeln zur Nachlese aufbewahret hat, nie eingestanclen worden. 

95 

Was auch clie Hofrekurrenten mit ihren aus dem l 5. .Jahr
hunderte gezogenen Abschriften zu erweisen glauben, wird durch 
eben so rechtskräftige Gegenbeweise von dem nämlichen Zeit
alter w i de rl e g t. Die Vorladungen zu den abgehaltenen Limd
tagsberathschlagungen, auf welche sie sich berufen, mögen 
immer bei ihrem auch noch so guten W erthe gelassen wer
den, so verträgt er sich doch nach dem Sinn, den ihnen die 
Hofrekurrenten beizulegen suchen, mit den Auszügen aus den 

1 

Landtags-Protokollen von dem nämlichen Jahrhunderte keines-
wegs, welche die Herren Stände zu ihrer Rechtfertigung bei
gebracht haben. 

Aus den Urkunden der Hofrekurrenten vom Jahre 1519 
bis 1590 ist nur ersehlich, dass die Städte Leoben und Mar
burg bei den Landtägen durch Bevollmächtigte zu erscheinen 
vorgefordert worden sind, und dass das Brucker Libell ein 
Leobner und ein Gratzer Bürger mit unterschrieben habe. 

Die Urkunden der Herren Stände von den Jahren 1561 
und 1568 hingegen zeigen, duss den Städten und Märkten 
zwar auch ihren Ausschus~ zu benennen, jedoch, wie von Alters 
herkommen, auf die Landtags - Proposizion nur durch eine 
erkieste Person und durch eine Stimme ihre Meinung vor
zubringen erlaubt worden. Sie zeigen ferner, dass die Städte 
und Märkte zuwider allem Herkommen und löbl. Gewohnheiten 
in den Landeszusammenkünften ein jeder Flecken für sich selbst 
seine Stimme zu haben · zwar begehrt, dass sich aber dem un
geachtet der Brauch erhalten habe, dass ihnen alsbald Ab
schrift der Landtagsproposizion zugestellet und, wenn der 
Landmarschall die Landtagsproposizion zu berathschlagen vor
getragen hat, nac.h Anhörung der Landleutstimmen auch auf 
ein Ort im Landhaus, in oder ausser der Landstube, zusammen
zutreten, untereinander Berathschlagungen zu halten, und zu
letzt, wenn die Umfrage an sie gekommen, durch den Bürger
meister oder Richter allhier oder sonst einen andern dazu 
Erbetenen ihre Stimme auch zu geben gestattet worden. ·End
lich zeigen sie, dass sie diese Art, die Städte und Märkte zur 
Stimmung zuzulassen mit dem Zusatze an den allerhöchsten 
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Landesfürsten angezeigt haben, sie könnten aus diesem alten 
Herkommen und Gewohnheit gar nicht gehen und hofften 
Se. Erzherzoglicbe Durchlaucht würden gnädigst darob halten 

' dass sie weder in diesem noch anderm einige Neuerung nicht 
suchen wollen. 

Soll man nun diese beiderseitigen Urkunden vergleichen 
(wie sie auch, um in Gegenständen, welche Landesverfassungen 
betreffen, keinen Widerspruch anzunehmen, nothwendig ver
glichen werden müssen): so hat man pro basi vorauszusetzen 

' dass, nachdem laut der ständischen Protokolle schon im Jahre 
1561 und 1568 das Begehren der Städte und Märkte, den 
Landtags-Zusammenkünften nach der Zahl der Flecken mit Sitz 
und Stimme beizuwohnen, dem alten Herkommen und der Ge
wohnheit zuwiderlaufend befunden worden, sieb auch aller Grund 
zur Vermuthung verliere, dass diese Gewohnheit jemals be
standen habe. Hat diese Gewohnheit aber schon vorher nie 
bestanden, so übersteigt es alle Möglichkeit, dass sie in dem 
nämlichen J ahrbunderte habe erwachen können in welchem 
man ihrer Entstehung das Muster einer von de~ Ansprüchen 
der Beschwerführer sehr unterschiedenen Beobachtuncr eut-

o 
gegengesetzet und geltend gemacht hat. 

Dass alle den vierten Stand ausmachenden 31 Städte und 
M~rkte ähnliche Vorladungen, wie sie von Marburg und Leoben 
beigebracht worden, erhalten haben, wird von den Hofrekur
renten nicht erwiesen, und kann ohne Zweifel nicht erwiesen 
werden, weil_ man im Widrigen alles, was man in diesen Bezug 
aufzufinden nn Stand gewesen, beizubringen nicht unterlassen 
haben __ würde. Hieraus folgt also der Schluss, dass von den 
31 Stad_ten und Märkten nur die Städte Bruck und Leoben 

~ur~h eigene Bevollmächtigte zu erscheinen vorgeladen, bei den 
~bngen aber dem alten Herkommen der Lauf gelassen, und 
I~en nur der Gebrauch des gemeinschaftlichen hiesigen Re
prasentanten vorbehalten worden. Wollte man aber auch zu
geben, dass ähnliche Vorladungen oder Aufforderungen an alle 
ohne Ausnahme ergangen wären, so ist aus dem Inhalte der
selben, ob unter der angesonnenen Erscheinung mittels eines 
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Bevollmächtigten eben die s o n d er h e i t 1 i c h e Benennung 
und Absendung eines Bevollmächtigten von j e dem Orte oder 
nur die Uebertragung der Vollmacht an einen gemein s c h ä f t
li cb e n Vertreter gemeinet worden, auf keine Weise deutlich 
abzunehmen, am allerwenigsten aber erweislich, dass sie darum, 
weil sie zu einer oder der andern Landtags-Zusammenkunft 
m i t tel s ein z e 1 n er Ver t r e t e r einberufen worden, auch 
einzelnweise Sitz und Stimme genommen und nicht viel
mehr der oben angeführten Uebung, nach angehörter Propo
sizion und Stimmung der Landleute unter sich, und mit ihrem 
Marschall oder Repräsentar in eine abgesonderte Berathschla
gung zu treten, gemäss sieb gehalten haben. Endlich ist es 
zwar auch möglich, dass man nach der besondern Beschaffen
heit der zur Landtagsberathschlagung gezogenen Gegenstände 
auch die Intervenirung eines zweiten oder dritten Repräsen
tanten, vorzüglich der bessern Städte wegen, sogar mit Sitz und 
Stimme für gut befunden habe; allein aus dem, was 
sich einer willkübrlich gefallen lässt, erwächst 
dem dritten kein Recht zur Forderung und es bleibt 
noch immer eine un w iderle gliche Wahrheit, dass die 
Städte und Märkte nach altem ständischen Herkommen und 
Gewohnheit nicht mehr als eine Stimme zu geben be
fucrt sind wie es Nikolaus von Bekmann in seiner Idea juris 

0 ' 

statutarii et consuetudinarii Styriaci et austriaci in der Grazer 
Auflage vom Jahre 1688 auf der 452. Seite bemerket, wo er 
sagt: Die Städte und Märkte im Herzogthum 
Steier sindzweierleiArt. DieseStädtequaLand
stände haben ihren eigenen Marschall, der earum 
nomine auf denLandtägen erscheinet und nebst 
andern La n de s g li e der n ein Votum in La n cl tags
s ach e n hat. 

Nachdem das gehorsamste Gubernium Eine Hochlöbl. ver
einigte Hofkanzlei mit den Gründen bekannt gemacht hat, aus 
welchen sich selbes überzeugt findet, dass die drei höhern Stände 
den lezten (Stand) nie anderst als mittelst einer ein z i gen 
Stimme ihren Versammlungen heizuziehen schuldig gewesen, 

7 
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und ihn in eben so viel Stimmen, als er Städte und Märkte zählet, 
beizuziehen n o eh nicht schuldig seien, so gehet es zur Unter
suchung der Vortheile über, welche allenfalls mit der Gewäh
rung ihrer Bitte verbunden sein könnten. 

Wenn man in die Hauptursache dringet, warum mehrere 
Iandesfürstliche Städte und Märkte mit den drei höhern Stän
clen als ein vierter Stand vereiniget worden sind, so dürfte 
man nicht sehr iITe gehen, wenn man behauptet, dass es nur 
darum geschehen seie, weil sie theils selbst Gfiltenbesitzer, 
theils Obrigkeiten und Vertreter unterthänige Gründe besitzen
der bürgerlicher Kontribuenten sind, deren Interesse mit dem 
Hauptinteresse der vereinigten Stände, von dieser Seite be
trachtet, in dem genauesten Zusammenhange stehet. Die Herren 
Stände sagen es in ihrem Berichte selbst, dass die Richtig
stellung und Vertheilung der Kontribuzion, dann die Aufrecht
baltung des öffentlichen Landeskredits, unstreitig die wesent
liche Grundlage der ständischen Verfassung und die wichtigsten 
Gegenstände der ständischen Versammlungen seien. Nun haben 
aber die Städte uncl Märkte, die als äusserst üble 
Wirthe von jeher bekannt und ungeachtet der Folgen 
ihres gänzlichen Verfalls noch nicht klüger geworden 
sind, zur Aufrechthaltung des öffentlichen Kredits nichts 
beitragen können; man muss sie also lediglich wegen R ich
t i g s t e 11 u n g u n d V er t h e i 1 u n g der K o n tri b u z i o n zum 
Einfluss an den ständischen Berathschlagungen zugelassen haben. 

Untersuchet man, was dieser Einfluss, wenn er ihnen 
statt mit einer, mit 31 Stimmen gestattet würde, für besondere 
Vortheile nach sich zöge, so entdecket sich, dass ihnen als 
Gfiltenbesitzern keine mehreren zuwachsen können als wofür 
ihnen das Uebergewicht der drei höhern Stände' ohnehin 
schon Bürge ist; dass ihnen aber auch als Unterthanen 
oder als Vertretern de!' Unterthansgründe besitzenden büro·er
lichen Kontribuenten keine gewähret würden, nachdem de; so 
sehr grosse und äusserst wichtige Körper der Unterthanen 
gar kein Stand ist, und bei den LancltaasversammlunO'en 

·t k . o o 
1111 e rn er Stimme gehöret \\ird. 
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Dass es derlei Vortheile bei den gewöhnlichen, gewöhn
liche Landtagsgegenstände behandelnden Versammlungen gar 
keine oder doch keine besondern giebt, haben die alten Vor-

' steher der Städte und Märkte sehr wohl eingesehen; sie haben 
ihren Hoffnungen, den Wunsch, der Landtagssitzung mit eben 
so viel Stimmen als Ortschaften beizutreten, noch einst erffillt 
zu sehen, f r e i w i 11 i g e n t s a g t, haben den Aufwand, welchen 
Zureisen und Zehrung bei dem oft längem Aufenthalte verur
sachten, den Kräften ihrer Kasse und der Unwichtigkeit des 
Erfolgs entgegen gehalten und sich begnüget, die Rechte eines 
vierten Standes mittels eines Repräsentanten zu behaupten. 
Damit sollen sich auch ihre Nachfolger b eg:n ügen, 
sie sollen die Unwirksamkeit, oder doch die Entbehr
lichkeit des sonderheitlichen Beitritts bei derlei 
gewöhnlichen Berathschlagungen fi b er denken; sie sollen den 
e 1 enden Stand ihrer meist von Beiträgen armer städtischer 
Konsumenten zus am m g e b et t e 1 t e n Kasse untersuchen; sie 
sollen wo sie in ihren bürgerlichen Gewerben, in Handel und , .. 
Wandel und überhaupt in politischen Veranlassungen eimger 
Unterstützung, Erleichterung oder Abhilfe bedürftig zu sein 
erachten, ihren Beschwer oder Bittzug von den ihnen vorge
setzten Kreisämtern zu der Landes s t e 11 e nehmen und 
dann sich überzeugen, ob sie noch Ursache haben, die o r t
w eise Sitzung und Stimmung zu wünschen, oder wohl gar 
die Wahl eines p er p c tu i r l ich e n Ausschusses aus ihrem 

l\1ittel zu verlangen. 
Was das gehorsamste Gubernium gegenwärtig von den 

wenigen Vortheilen gesagt hat, welche mit der Gewährung des 
Hofrekurses verbunden sind, glaubt man blos in Absicht auf 
jene gewöhnlichen, obgleich nicht minder allgemeinen, Versamm
lungen verstehen zu müssen, wo es sich um die w e s e n t-
1 ich e Grundlage der ständischen Verfassung, das ist: um die 
Richtigstellung und Verthcilung der Kontribuzion, dann um 
die Aufrechthaltung des öffentlichen Kredits handelt. 

Es können sich aber ungewöhnliche, noch mehr als 
die Richtigstellung und Vertheilung der Kontribuzion zum 

7* 
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Gegenstancle habende Berathschlagungen ergehen, wo für die 
S t ä d t e und Märkte die Gewährung ihrer Bitte von der 
ä u s s e r s t e n W i c h ti g k e i t s e i n w ü r d e. 

Man will mit den Worten des ständischen Berichts an
nehmen, dass die Aufrechthaltung der ständischen und Innungs. 
Privilegien, die Selbstverwaltung ihres Gemeinvermögens und 
ihrer Kassen, die Ausübung der Gerichtsbarkeit, die Beförde
rung des Handels und Wandels, des Gewerbsbetriebs, der 
Nahrungswege und Industrie, die Hindanhaltung der so lästigen 
Militär-Einquartierung u. dgl. m. die wichtigsten Gegenstände 
sind, welche das Beste der Städte und Märkte betreffen. 

Man will nun weiter annehmen, dass derlei Gegenstände, 
obgleich sie die drei obern Stände unmittelbar nie be
troffen haben, doch der unmittelbare Stoff ausserordentlicher 
allgemeiner Berathschlagungen werden können, so ist ja offen
bar, dass den Städten und Märkten oh n e U n b i I I i g k e i t das 
Mittel und die Gelegenheit nicht entzogen werden darf, aus 
derlei Gegenständen den Stoff zur unmittelbaren Stimmung und 
zur Gründung wesentlicher Vortheile zu sammeln. 

Ohne in die Frage hineinzugehen, ob nicht die Herren 
Stände den auf allerhöchste Bewilligung jüngst abgehaltenen 
Landtagsberathschlagungen Bitten, Beschwerden und Vorstel
lungen unterzogen haben, welche mit der wesentlichen Grund
lage ihrer Verfassung auch nicht in ein er entfernten 

Ver bind u n g stehen, kann man doch gar nicht zweifeln, 
dass unter 72 Punkten mehrere vorgekommen sein müssen 
welche dieselbe h ö c h s t e n s nur mit t e I bar betroffen habe~ 
und von dem vierten Stand in unmittelbare Ueber
legung hätten genommen werden können. Es hat sich dabei 
um Wiederherstellung erloschener Freiheiten und Vorrechte, 
u~ Absch~ffung neuer Gesetze und Anstalten, um Einführung 
emes erweiterten Wirkungskreises für die Herren Stände um 
N . ' 

~u~rungen m der Verfassung des gegenwärtigen Staatssistems, 
m1tllin um Anträge, welche au f d a s A 11 g e m e i n e den ge
na~esten Bezug nehmen, gehandelt. Da nun an dem Allge
memen auch jeder Einzelne Theil zu nehmen nicht nur be-
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rechtiget, sondern zu dem Wohl desselben beizutra~en sogar 
auch schuldig ist, so wäre hier, wie bei andern ähnlichen Ge
le()"enheiten (wobei sich vermuthen lässt, dass die drei höhern 
St~nde was zu ihrem moralischen und phisischen Vortbeil, 
vielleicllt auch ohne Rücksicht auf das Ganze beiträglich sein 
könnte, gewiss nicht vergessen haben werden) die Billigk~it ein
getreten, den vierten Stand m in d er s t i e fb r ü d ~ r l 1 c_h zu 
behandeln und ihn als einmal angenommenen, obgleich mmder 
ansehnlichen, Mitstand seiner vollen Eigenschaft und aller da
mit verknüpften Vortheile geniessen zu lassen. 

Aus allem diesen, was man bishero gesagt hat, zieht das 
gehorsamste Gubernium noch nicht die Folge, dass, so
bald widergewöhnliche ausserordentliche Berathungen vorkom
men, mit der Zulassung 31 städtischer Stimmen und mit_ der 
Besetzun()" eben so vieler Plätze die Ab':licht schon erreichet 
und nur 

O 

durch die Vollzähligkeit derselben die Natur und 
Eigenschaft des vierten Standes, der zur Zeit, wo die Hen-en 
und Ritter nur einen gemeinschaftlichen Stand ausmachten, der 
dritte war, aufrecht erhalten werden würde. 

Man hat zwar im Eingange bemerket, dass den Städten 
und Märkten nach der Natur und Eigenschaft eines Mitstandes 
freigelassen werden k ö n n t e , den Landtagsversam~lungen i_n 
besondern Umständen durch eigenen Sitz und Stmune bei
zuwohnen, weil sich diese Freiheit auf Billigkeit gründet und 
nicht nur allein in Oesterreich, sondern auch in dem Lande 
Krain und vielleicht auch in mehrern andern Provinzen (wo 
man von einem gemeinschaftlichen Repräsentanten nichts weiss) 
nicht verkannt wird. G 1 eich wie aber, was b i 11 i g i s t, 
nicht immer auch von dem Rechte unterstützet 
wird· o-Jeichwie diess dem Einen nicht so obenhin abgespro
cheu 

1

w:rden kann, um es dem Andern zuzulegen, und die 
höhern Stände das Recht haben, den letzten (Stand) mit keiner 
mehrern, als nur mit einer einzigen Stimme zuzulassen: s o 
gedenk et man keineswegs mit einem dieser statu
t e n m ä s s i g e n B e o b a c h tun g z u w i d er 1 au f end e n G u t
a c h t e n aufzutreten , sondern erachtet vielmehr , 
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d a s s d a v o n a b z u g e h e n m e h r s c h ä d 1 i c h a 1 s v O r
t h e i l h a f t s e i n w ü r d e. 

Den Städten und Märkten Würde wenig geholfen sein, 
wenn ihnen, jeder für sich, durch einen Bevollmächtigten bei 
ausserordentlichen Berathschlagungen Sitz zu nehmen das Recht 
eingeräumt würde. Der Inhalt derlei Zusammenkünfte ist kein 
Gegenstand, der sich augenblicklich fassen, überlegen und be
stimmen lässt; kein Gegenstand, dem das mehrere Ja oder 
Nein den Ausschlag giebt; kein Gegenstand, der sich, wenn 
er durch die Unvorsichtigkeit mehrerer Stimmen eine schiefe 
Richtung erhielte, in das ächte Geleiss wieder zurückführen 
liesse; kein Gegenstand endlich, für den es beinahe gleichrrül-

• • 0 

t1g 1st, wo h i 11 oder wie er durch die Mehrheit der Stimmen 
geleitet wird. 

Ausserordentliche Berathschlagungen, weil sie meist vor 
den Thron des Monarchen zu kommen haben und meist auf 
eine längere Dauer abzielen, fordern e i 11 e v e r n ü n f t i g e 
Auswahl der Punkte, die zur Ueberlegung kommen sollten· 
sie fordern Zeit und Klugheit in der U eberlegung selbst; si; 
fo~dern die g~naueste Behutsamkeit in ihrer Bestimmung. Nun 
heisst aber dies nicht mit Ueberlegung und Behutsamkeit vor
gehen, wenn Jeder von 31 Stimmenden aus Eigen
n u _t z, üb e l v er s t a n d e n e m Eifer, M an g e 1 ä c h t e r B e
g ~ t ff e, P a r t h e i l i c h k e i t o d e r w o I g a r a u s U e b e r
e 1 l u 11 g und Ungefähr Etwas hinwirft was weder mit 
den Theilen, weder mit dem Ganzen in einer Verbin
d~g stehet. Was dem einen Repräsentanten in Bezug auf 
seme Sta~t oder Markt auch mit guter Ueberlegung vortheil
haft schemen könnte, läuft gegen das Interesse des andern. 
Mehrere Köpfe haben auch immer mehrere Sinne und so würde 
du_rch die Zulassung mehrerer u n g e I ä u t er t er Sitz- und 
Stmnnnehmer das zu einem sichern, guten dauerhaften Zweck 
so unumgänglich "tb' b . ' . no 1ge, ü erlegte Emverständniss n i e er-
reicht werden. 

U~n also die. Billigkei~ und die Vortheile ab (auf) Seite 
der Städte und Märkte nut dem Rechte der höhern Stände 
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zu verenugen, glaubet das gehorsamste Gubemiurn das l\fütcl 
selbst in dem von den Herren Ständen beobachte
ten Herkommen gefunden zu haben. 

Nach dem alten Herkommen haben sich 
a) alle Städte und Märkte oder vielmehr ihre Vertreter in 

dem Versammlungsorte eingefunden; 
b) ist ihnen alsbald Abschrift der Landtags-Proposizion zug~-

stellet worden; 
c) haben sie nicht nur die von dem Landmarschall zur Bernth

scblagung vorgetragene Landtags-Proposizion, sondern auch 
die Stimmen der Landleute mit angehöret; 

d) sind sie sodann in oder ausser der Landstube auf einem 
Ort im Landhaus zusamm und untereinander in Berath

schlagungen getreten und 
e) haben zuletzt, wenn die Umfrage an sie gekommen, durch 

den Bürgermeister oder Richter allhier oder sonst einen 

Erbetenen ihre Stimme gegeben. 
In diesem Herkommen bemerket man vorzüglich: 

1. dass der Gegenstand der Berathschlagung allen 31 Städten 
und Märkten oder ihren Vertretern vorläufig in Abschrift 
bekannt gemacht, und dass ihnen 

2. zum Einverständniss und zur Berathschlagung Zeit gelassen 
worden. Man getraut sich hinzuzusetzen 

3. dass eine einzige über das Resultat einer solchen ein
verständlichen Berathschlagung gegebene Stimme, oder selbst 
das Resultat der Berathschlagungen eines ganzen, obgleich 
lezten, Standes immer so viel Gewicht und Rücksicht ver
dienen müsse, um, mit dem Resultate und mit den Stimmen 
der übrigen Stände verglichen und im Falle des Nichtver
gleichs der höhern Schlussfassung abgesondert unterzogen 
zu werden, wie die8 die Herren Stände in Absicht auf die 
von dem vierten Stand jüngst eingelegten Beschwerden 
Bitten und Wünsche auch wirklich gethan haben. 

Haben die höhern Stände diese Gewohnheit bisher un
verrückt beibehalten und sind sie auch für die Zukunft bei 
derselben zu verbleiben Willens, dann hab e n d i e S t ä d t e 



/ 
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und Märkte den Entgang von 30 Sitzungsplätzen 
nicht zu bedauern, ihre durch eine vernünftige Berath
schlagung in dem Mund oder in dem Vortrag eines Bevoll
mächtigten vereinigten 31 Stimmen erhalten in Bezug auf ihre 
Festigkeit und Wirksamkeit einen ungleich grössern 
Werth, als wenn sie getheilt gegeben würden, und es können 
bei minder wichtigen und einfachen Proposizionen, wenn sie 
auch ausserordentliche Gegenstände betreffen, sogar d i e k o s t
s pi e l i gen Zureisen beseitiget werden, wenn jeder 
Stadt und Markt entweder unmittelbar durch die Herren Stände 
oder mittelbar durch den Marschall in einer umlaufenden Pro
posizions -Abschrift der Gegenstand der Berathschlao·uno- be-o 0 

kannt gemacht, die Meinung auf der in der Gestalt eines 
Bothenregisters eingerichteten Kurrende notirt und solcherge
stalt der Repräsentant in die Kenntniss gesetzet würde, was 
er nach Maass der mehr übereinstimmenden k l ü g e r n Mei
nungen für eine Stimme oder Vorschlag in der Versammlung 
zu geben habe. 

Referent hat hieraus die nachstehende Sinopsis des ge
horsamsten Gutachtens gezogen: 
A) Die Städte und Märkte haben kein Recht, bei den Land

tagsversammlungen in mehr als einem Sitz und Stimme zu 
erscheinen. 

B) ~i~ haben aber das Recht, Abschriften von der Propo
s1z10n zu fordern, die Proposizion und die darüber ausfal
lenden Stimmen der Landleute in der Rathstube selbst mit 
anzuhören und über die Stimme, welche ihr Bevollmäch
ti~er ge~en sollte, vorläufig untereinander zu berathschlagen. 

C) Diese Stmune soll in ausserordentlichen Fällen wo es sich 
um die Beförderung des ganz eigenen Interess'e der Städte 
und Märkte handelt und wo sie mit den Stimmen und 
~nträgen der ~bligen Stände in Widerspruch geräth, die 
Kraft haben, mcht platterdings verworfen sondern höherer 
Entscheidung vorgelegt zu werden. ' 

D) Nicht nur bei den gewöhnlichen strikte ständischen son
dern auch bei den ausserorclentlichen, jeuoch minder' wich-
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ti,ren und einfachen Proposfaionen durch Ortsdeputirte zu 
e;;,cheinen ist für die meistens armen Städte und Märkte 
üb e r fl ü s s i g und k o s t s p i e l i g. Sie können daher 
n u r auf d e n W e g de s B o t h e n r e g i s t er s und auf 
das Vertrauen in ihren gemein s c h ä f t 1 i c he n 

M a r s c h a 11 angewiesen werden. 
E) Kann und soll ihnen bei ausserordentlichen Pro~osi~ion~n 

von solcher und ähnlicher Ausbreitung und W1chtigke1t, 
wie sie Allerhöchst Se. Majestät den Herren Landesständen 
bei dem Antritt Ihrer Regierung vor den Thron zu brin
gen allergnädigst gestattet hat, mittels eigener Ortsde~u
tirten nach dem Versammlungsorte zu reisen und sich 
durchgehends des alten Herkommens zu betragen nicht 

verwehrt sein. 
Die M ehr h e i t der Stimmen des gehorsamsten Gu-

berniums hingegen ist dem sub Lit. D. des Gutachtens ange
traaenen Gebrauch des Bothenregisters als unnoth
w /n d i g und u n ausführ b a r nicht beige:allen, und_ be_i der 
Anweisung der Städte und Märkte auf das V ertrauen m ihren 

Marschall stehen geblieben. 
Sie hat den Gebrauch des Bothenregisters für u n not h-

w e n d i g erkannt, weil bei den berührten strikte ständischen 
oder zwar ausserordentlichen, jedoch minder wichtigen Propo
sizionen der Einfluss des vierten Standes zu u n b e deutend 
i s t, als dass ihm daran liegen könnte, den Gegenstand der

selben zu wissen oder nicht zu wissen. 
F li r u n ausführ bar, weil der Inhalt der Proposizion, 

zu deren Anhörung der Marschall ohnehin immer vorgeladen 
wurde nur erst am Tage der Versammlung eröffnet und meist 
an eben dem Tage auch das Conclusum darüber geschöpfet 
zu werden pflege und dem Umlauf des Bothenregisters kein 

Raum gelassen werden könnte. 
Dahero dieses gehorsamste Gubernium auch platter-

dings das ständische Gutachten unterstüzet. 

Graz am 17. Herbstmonats 1790. 
---- · • .et• J ---- ,., 




